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Ein Integriertes Handlungskonzept, 
kurz InHK, ist ein gebietsbezogenes 
Planungs- und Steuerungsinstrument 
der Stadtentwicklung und beruht auf 
einer ganzheitlichen Betrachtung ei-
nes städtischen Teilraumes bzw. eines 
Stadtquartiers. Mit diesem Instrument 
nehmen Städte und Gemeinden 
eine aktive und steuernde Rolle ein. 
Der Gebietsbezug ist die Vorausset-
zung für lokal angepasste problem-
orientierte Lösungsansätze, für eine 
effektive Kommunikation und Koope-
ration der beteiligten Akteure vor Ort.

Das InHK ist die Voraussetzung für die 
Städtebauförderung und bereitet 
städtebauliche Sanierungsmaßnah-
men gemäß § 136 BauGB vor. Durch 
die städtebaulichen Sanierungsmaß-
nahmen werden Funktionsverluste 
und sonstige Missstände nachhaltig 
beseitigt und Quartiere stabilisiert 
und aufgewertet. Zentrale Anforde-
rungen und Eigenschaften eines InHK 
sind wie folgt zu umschreiben: 

Ein InHK

• ‚bezieht sich auf ein konkretes Ge-
biet und stimmt teilräumliche Pla-
nungen mit der übergeordneten 
räumlichen Ebene der Gesamt-
stadt oder Region ab, 

• begründet Anpassungserfordernis-
se und beschreibt Ziele und Hand-
lungsschwerpunkte, 

• verfolgt einen ganzheitlichen, inte-
grierten Planungsansatz unter Be-
achtung sozialer, städtebaulicher, 
kultureller, ökonomischer und öko-
logischer Handlungsfelder, 

• entwickelt lösungsorientierte Maß-
nahmen, die über reine Tatbestän-
de der Städtebauförderung hinaus-
gehen, 

• setzt zeitliche und inhaltliche Priori-
täten, 

• ist interdisziplinäre Gemeinschafts-
aufgabe verwaltungsexterner und 
-interner Akteure, 

• entsteht unter Beteiligung der Öf-
fentlichkeit, 

• erleichtert die Bündelung öffentli-
cher sowie privater Mittel und fo-
kussiert sie auf zielgerichtete und 
untereinander abgestimmte Maß-
nahmen, 

• setzt Impulse für die Stadtentwick-
lung und initiiert Akteursnetzwerke, 

• ist auf kontinuierliche Fortschrei-
bung angelegt und dient als lang-
fristiger Orientierungsrahmen, 

• passt sich neuen Herausforderun-
gen an und 

• ist solange aktuell und hilfreich, wie 
Problemlagen und Entwicklungszie-
le fortbestehen‘.1

1 Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, 
Bau und Reaktorsicherheit (August 2016): Inte-
grierte städtebauliche Entwicklungskonzepte 
in der Städtebauförderung, Seite 9 bis 10.

Gegenstände der Städtebauförde-
rung sind

• ‚die Vorbereitung der Gesamtmaß-
nahme einschließlich Erarbeitung 
(Fortschreibung) integrierter städte-
baulicher Entwicklungskonzepte, 

• Maßnahmen des Klimaschutzes, 
zur Anpassung an den Klimawan-
del und zur Verbesserung der grü-
nen Infrastruktur (u.a. energetische 
Gebäudesanierung, Bodenent-
siegelung, Flächenrecycling, kli-
mafreundliche Mobilität, Nutzung 
klimaschonender Baustoffe, Schaf-
fung / Erhalt oder Erweiterung von 
Grünflächen und Freiräumen, Ver-
netzung von Grün- und Freiflächen, 
Begrünung von Bauwerksflächen, 
Erhöhung der Biodiversität), 

• Bau- und Ordnungsmaßnahmen,
• Maßnahmen zur Aufwertung des 

öffentlichen Raumes (Straßen, 
Wege, Plätze), zur Erneuerung des 
baulichen Bestandes, 

• Maßnahmen zur Revitalisierung 
von Brachflächen einschließlich 
Nachnutzung bzw. Zwischennut-
zung, 

• Maßnahmen des städtebaulichen 
Denkmalschutzes und der Denk-
malpflege, zum Erhalt und zur Siche-
rung des bau- und gartenkulturel-
len Erbes sowie stadtbildprägender 
Gebäude, 

• Maßnahmen zur Sicherung der Da-
seinsvorsorge, 

• Maßnahmen der Barrierearmut 
bzw. –freiheit, 

• Maßnahmen zum Einsatz digitaler 
Technologien (städtebauliche Ver-
netzung von Infrastrukturen, Daten, 
Netzen), 

• Quartiersmanagement, Leistungen 
von Beauftragten, Beratung von Ei-
gentümerinnen und Eigentümern, 

• interkommunale Maßnahmen, ins-
besondere von kleineren Städten 
und Gemeinden, sowie Stadt-Um-
land-Kooperationen einschließlich 
Maßnahmen zur Bildung interkom-
munaler Netzwerke, 

• Maßnahmen zur Steigerung der 
Baukultur, insbesondere der Pla-
nungs- und Prozessqualität, 

• Maßnahmen mit hohem Innova-
tions- und Experimentiercharakter 
in außerordentlichen Stadtentwick-
lungsformaten 

• Beteiligung und Mitwirkung von 
Bürgerinnen und Bürgern (zum Bei-
spiel Verfügungsfonds und ‚Tag der 
Städtebauförderung‘).‘2 

2 Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau 
und Gleichstellung des Landes Nordrhein-
Westfalen (April 2020): Städtebauförderung in 
Nordrhein-Westfalen. Programmaufruf 2021, 
Seite 7 bis 8.
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Städtebauförderung und sonstige Förderprogramme, 
Luftbild tim-online

Die Städtebauförderung zielt auf die 
Anstoßwirkung für private Investitio-
nen und auf einen sich selbst tragen-
den Erneuerungsprozess. Fördermit-
tel sind subsidiär einzusetzen, indem 
einschlägige Förderprogramme, wie 
die Wohnungsbauförderung, die 
KfW-Förderprogramme, die Gemein-
deverkehrsfinanzierung (GVFG), die 
Tourismus- und die Wirtschaftsförde-
rung, die Klimafolgenanpassung so-
wie die Klimaschutzinitiative (BMUB) 
ergänzend in Anspruch genommen 
werden (vgl. Plan rechts).
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Grünanlage Frankengraben, Foto RaumPlan



Sanierungsgebiet 2010, 
DGK, tim-online

Sanierungsgebiet 2011, 
DGK, tim-online

Zülpich ist eine kreisangehörige 
Stadt des Kreises Euskirchen mit etwa 
20.330 Einwohnern, die sich schwer-
punktmäßig auf die Kernstadt und 
weitere 24 kleinere Stadtteile vertei-
len. An bedeutenden Straßen der Rö-
merzeit gelegen, ist die ‚Römerstadt‘ 
Zülpich (lateinisch ‚Tolbiacum‘) mit 
einigen bedeutenden Kulturdenkmä-
lern wie dem Museum für (römische) 
Badekultur, der Landesburg und sei-
ner nahezu vollständig erhaltenen 
mittelalterlichen Stadtmauer mit vier 
Stadttoren aus dem 13. Jahrhundert 
ein geschichtsträchtiger Ort. 

Wie viele kleine Städte im ländlichen 
Raum steht die Stadt Zülpich vor der 
Herausforderung, dem Bedeutungs-
verlust der Kernstadt durch die rück-
läufige Entwicklung des Einzelhan-
dels, dem demografischen Wandel, 
dem Fortzug der jüngeren Generati-
on und den Herausforderungen des 
Klimawandels entgegenzuwirken 
und eine zukunftsfähige Strategie zur 
Stärkung der Funktionsfähigkeit des 
Stadtkerns, zur Stabilisierung der öf-
fentlichen Infrastruktur, zur Erhaltung 
des Stadt- und Landschaftsbildes so-
wie zur Verbesserung der Aufenthalts-
qualität in den öffentlichen Stadt- 
und Grünräumen zu entwickeln.

Sanierungsgeschichte

Sanierungsbiet Innenstadt 1976

Im Jahre 1976 hat der Rat der Stadt 
Zülpich den Beschluss für die erste 
Sanierungssatzung im Innenstadtbe-
reich gefasst. Der Geltungsbereich 
umfasste dabei den südwestlichen 
zentralen Teil der Innenstadt mit den 
Bereichen Rathaus | Marktplatz, 
Martinstraße, Schumacherstraße und 
Kölnstraße (nur teilweise). Der Kern-
bereich der Innenstadt konnte durch 
umfassende Sanierungsmaßnahmen 
in seiner Funktion erheblich aufge-
wertet werden, (z.B. Neues Rathaus, 
Raiffeisenbank, Post, Bürgerbegeg-
nungsstätte Martinskirche). Dies galt 
allerdings nicht für den im Geltungs-
bereich enthaltenen Marktplatz, des-
sen Neugestaltung nicht Bestandteil 
der Sanierungsmaßnahmen war. Die 
Sanierungsatzung wurde im Jahre 
2006 aufgehoben (mit Ausnahme 
des Marktplatzes). 

Sanierungsgebiet Quartier Mühlen-
berg 2006 

Im Rahmen des Neubaus des Muse-
ums für Badekultur wurde im Bereich 
Mühlenberg im Jahre 2006 das Sanie-
rungsgebiet ‚Quartier Mühlenberg‘ 
als Satzung beschlossen (verein-
fachtes Verfahren). Dieses etwa 5 ha 
große Sanierungsgebiet hatte zum 
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Sanierungsgebiet 2012, 
DGK, tim-online

Sanierungsgebiet 2017, 
DGK, tim-online

Ziel, die städtebaulichen Missstände 
im Bereich des römischen Kerns der 
Stadt Zülpich zu beseitigen. Die Sa-
nierungsmaßnahmen haben sich im 
Wesentlichen auf das Museum und 
die unmittelbar angrenzenden Platz-
anlagen (inklusive Stadtmauer und 
Probsteigebäude) beschränkt. Der 
Kernbereich des Mühlenbergs zwi-
schen der Pfarrkirche St. Peter und 
der Landesburg sowie die Straße und 
Bebauung Mühlenberg (Ausnah-
me alte Schlosserei) waren bis dahin 
nicht Bestandteil der Aufwertungs-
maßnahmen. 

Sanierungsgebiet Innenstadt 2010

Für die Realisierung der im Rahmen 
der Landesgartenschau 2014 vorge-
sehenen städtebaulichen Aufwer-
tungsmaßnahmen in der Innenstadt 
wurde das Sanierungsgebiet Quartier 
Mühlenberg in drei Stufen auf die ge-
samte Innenstadt erweitert: Erweite-
rung um die Römerachse (2011), Er-
weiterung um die Römerallee (2012) 
und Erweiterung Nideggener Straße, 
Frankengraben und Sportzentrum 
(2017) (vgl. Pläne). 

Die städtebauliche Sanierungsmaß-
nahme hatte das Ziel der Beseitigung 
funktional-gestalterischer Mängel im 
Bereich der Altstadt einschließlich 
Wallgraben, den Umstrukturierungs-
bereich Bonner Straße und dem 

Schulzentrum mit Campus. Von 2010 
bis 2014 hat die Stadt Zülpich durch 
die Landesgartenschau einen enor-
men Entwicklungssprung vollzogen. 
Möglich gemacht wurden die städ-
tebaulichen Aufwertungen durch die 
Städtebauförderung (insbesondere 
Förderprogramm städtebaulicher 
Denkmalschutz). 

Insgesamt wurden von 2010 bis 2019 
Fördermittel in Höhe von 11,2 Mio. 
Euro generiert. Das gesamte Investi-
tionsvolumen der öffentlichen Maß-
nahmen liegt bei etwa 15,25 Mio. 
Euro. Dazu kommen enorme Privatin-
vestitionen in die vorhandene Be-
bauung, deren Eigentümer die Son-
derabschreibungsmöglichkeiten des 
Sanierungsgebietes intensiv nutzen. 
Auch am Seepark wurde mit dem 
gastronomischen Integrationsbetrieb 
kräftig investiert. Diese privaten Inves-
titionen übersteigen die öffentlichen 
Investitionen bei weitem. 
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durch Neugestaltung der Geschäfts-
straßen und Plätze an der Kölnstraße, 
Münsterstraße und Schumacherstra-
ße, denen dabei eine hohe Bedeu-
tung zukommt.  

Mit den Maßnahmen der Landesgar-
tenschau und dem Park am Wallgra-
ben wurde die westliche Zülpicher 
Altstadt landschaftlich und touris-
tisch erheblich aufgewertet. Das 
Planungskonzept des grünen Stadt-
ringes entlang der Stadtmauer und 
ehemaligem Stadtgraben mit natur-
nahen Elementen soll im Bereich des 
südöstlichen Stadtkerns aufgegriffen 
werden und dem Grünbereich am 
Frankengraben wie den Stadtberei-
chen entlang der Stadtmauer ein 
neues Gesicht geben. Mit der Fort-
schreibung des InHK wird ein kom-
paktes Maßnahmenpaket für einen 
mittelfristigen Entwicklungszeitraum 
erarbeitet. Die Fortschreibung dient 
der Vorbereitung von Anträgen im 
Rahmen der Städtebauförderung 
oder anderweitiger Fördermöglich-
keiten. 

Die Aufgabenstellung des InHK ist 
eine umfassende Bestandsanaly-
se, die Herausarbeitung der Stärken 
und Schwächen, der wesentlichen 
Handlungsfelder, die Entwicklung ei-
nes Leitbildes sowie die Erarbeitung 
von Projekten und deren Bündelung 
in einem Masterplan für die zukunfts-

ihren Beitrag zur nachhaltigen Stabi-
lisierung und Belebung der Kernstadt 
leisten. 

Die dichte Bebauung in den zentra-
len Lagen des südöstlichen Stadt-
kerns, aber auch die weniger dich-
ten Randbereiche sind aufgrund der 
geschichtlichen Entwicklung und der 
erheblichen Kriegszerstörung von ei-
ner sehr heterogen Bausubstanz mit 
unterschiedlichem Erhaltungszustand 
gekennzeichnet (vgl. Kapitel 2 Be-
standsaufnahme). Ziel der Sanierung 
ist die Erhaltung und Entwicklung des 
historischen Stadtbildes, die energe-
tische Sanierung der vorhandenen 
Bausubstanz und eine punktuelle 
Ergänzung mit maßstäblichen Neu-
bauten.

Mit der vorliegenden Fortschreibung 
des InHK (südöstlicher Stadtkern, 
2020) wird der Fokus auf den südöst-
lichen Stadtkern gelegt. Die inhaltli-
chen Schwerpunkte sind die Verbes-
serung der Rahmenbedingungen 
für Einzelhandel, Dienstleistung und 
Gastronomie und die gezielte städte-
bauliche Steuerung der unterschied-
lichen Nutzungen der Kernstadt. 
Weiter sind es Aspekte der Stadtge-
staltung und des Klimaschutzes durch 
Aufwertung der Gebäudesubstanz 
und energetische Sanierung sowie 
der Verbesserung der Aufenthalts-
qualität in den öffentlichen Räumen 

Fortschreibung inhK

Der sichtbare Funktionsverlust des 
südlichen Stadtkerns im Bereich der 
Einkaufsstadt mit der Münsterstraße, 
Schumacherstraße, besonders aber 
der Kölnstraße konnte auch durch 
die erfolgreich durchgeführten Maß-
nahmen im Bereich Mühlenberg / 
Park am Wallgraben und Marktplatz 
und den damit verbundenem po-
sitiven Impulsen für den Tourismus 
nicht nachhaltig aufgehalten wer-
den. Leerstände und nachlassende 
Fußgängerfrequenz in der Altstadt 
verweisen auf aktuelle Probleme 
des Einzelhandels in vergleichba-
ren Stadtlagen: Den zunehmenden 
Konkurrenzdruck durch den Online-
handel und eine Verlagerung von 
Kaufkraft in verkehrsgünstig gelege-
ne Standorte des großflächigen Ein-
zelhandels.

Sowohl der Zustand der öffentlichen 
Räume in den zentralen Geschäftsla-
gen als auch der Zustand der Grün-
räume in den Randlagen der südöst-
lichen Kernstadt lassen zu wünschen 
übrig. Die im Rahmen der Landes-
gartenschau erneuerten Räume um 
Mühlenberg, Marktplatz und west-
lichen Wallgraben, aber auch die 
neu gestaltete ‚Kinat‘, sind deutlich 
attraktiver. Die südöstlichen Stadträu-
me wurden bisher zurückgestellt und 
sollen jetzt aufgewertet werden und 

fähige Entwicklung des südöstlichen 
Stadtkerns. Die Projekte werden in en-
ger Abstimmung mit der Stadt Zülpich 
und unter intensiver Beteiligung einer 
breiten Öffentlichkeit entwickelt. Ziel 
ist die Umsetzung von ‚Pilotprojek-
ten‘, das heißt die Initiierung von Pro-
jekten durch Einsatz öffentlicher Mit-
tel mit Anstoßwirkung für nachhaltige 
private Investitionen.
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Stadtstruktur 

Die Römerstadt Zülpich liegt am Nord-
osthang der Eifel, auf einem sporn-
artigen Vorsprung, der nach Osten 
sanft und allmählich, nach Westen 
hingegen steil abfällt. Gelegen in der 
Jülich-Zülpicher Börde ist Zülpich ein 
Teil des Rheinischen Braunkohlenre-
viers. 

Auf einer Fläche von etwa 100 Qua-
dratkilometer befinden sich neben 
der Kernstadt 24 Stadtteile: Zülpich, 
Bessenich, Bürvenich, Dürscheven, 
Enzen, Eppenich, Füssenich, Geich, 
Hoven (mit Floren), Juntersdorf, Lan-
gendorf, Linzenich, Lövenich, Merze-
nich, Mülheim, Nemmenich (mit Lüs-
sem), Niederelvenich, Oberelvenich, 
Rövenich, Schwerfen (mit Virnich), 
Sinzenich, Ülpenich, Weiler und Wich-
terich (vgl. Plan). Die Bevölkerungs-
dichte beträgt etwa 200 Einwohner je 
Quadratkilometer.1

Zülpich ist stark agrarisch geprägt. 
Die dörflichen Stadtteile gliedern sich 
locker um den Zentralort herum. Etwa 
86 Prozent der Wirtschaftsfläche wer-
den landwirtschaftlich genutzt, etwa 
6 Prozent sind bebaut oder als Frei-
flächen ausgewiesen, bewaldet sind 
etwa 2 Prozent. 

1 Herzog, Nußbaum (1988), Seite 19 ff.
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Zülpich - Fortschreibung InHK südöstlicher Stadtkern 
Analyse - Einwohnerzahlen 
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Datenreihen1
Einwohner Stand 31.12.2019, 
Daten der Stadt Zülpich

bewohnerstruktur 

In der gesamten Stadt Zülpich leb-
ten zum Stichtag 31. Dezember 2019 
20.750 Einwohner. Die oben abge-
bildete Grafik zeigt die Verteilung 
der Einwohner auf die 25 Stadtteile. 
Dabei sticht die Kernstadt mit 6.146 
Einwohnern hervor, was einem Anteil 
von etwa 30 Prozent der Einwohner 
der Gesamtstadt entspricht. 

Den zweitgrößten Anteil stellt der 
Stadtteil Schwerfen mit 1.576 Einwoh-

ner und etwa 8 Prozent dar. Weitere 
vier Stadtteile (Wichterich, Hoven, 
Ülpenich, Sinzenich) haben mehr als 
1.000 Einwohner. Der kleinste Stadtteil 
ist Eppenich mit 140 Einwohnern. 

Der Vergleich der Einwohnerzahlen 
der 25 Stadtteile unterstreicht die 
Bedeutung der Kernstadt und be-
gründet die Schwerpunktsetzung der 
Fortschreibung des InHK. Die Fort-
schreibung baut auf dem InHK von 
2010 auf und soll die Kernstadt in ihrer 
Zentralität und Attraktivität stärken. 

Zentralität und daseinsvorsorge

Die Zülpicher Stadtkern genießt ein 
hohes Maß an Zentralität im Binnen-
verhältnis zwischen dem Hauptort 
und den dörflich geprägten Stadt-
teilen aber auch darüber hinaus. 
Innerhalb der Gesamtstadt ist die 
historische Altstadt innerhalb der 
Stadtmauer auch heute noch ein-
deutig der Identifikationsbereich der 
Stadt. Die Altstadt ist Standort von 
Einrichtungen der Repräsentation, 
Versammlung, Gesundheit und des 
Tourismus. Innerhalb des Plangebie-
tes des südöstlichen Stadtkerns befin-
det sich das am Marktplatz gelegene 
Zülpicher Rathaus und die Bürgerbe-
gegnungsstätte Martinskirche, beide 
mit Maßnahmen zur energetischen 
Sanierung / Klimaschutz bzw. Ausbau 
multifunktionaler Nutzungsmöglich-
keiten im Rahmen des InHK, sowie 
das Geriatrische Zentrum mit seinem 
historischen Kernhaus an der Köln-
straße und dem gerade eröffneten 
Erweiterungsbau an der Von-Lutzen-
berger-Straße.

Schwerpunkt touristischer Einrich-
tungen innerhalb der Altstadt sind 
die Landesburg und das römische 
Bademuseum am Mühlenberg. Gro-
ße touristische Bedeutung haben 
die im Rahmen der Landesgarten-
schau entstandenen Grünanlagen 
des Parks am Wallgraben. Kirchliche 

Einrichtungen und Gemeindezen-
ten befinden sich benachbart zur 
Burg bzw. vis-a-vis des Münstertores. 
Kindergarten und Familienzentrum 
liegen vis-a-vis des Kölntores. Die his-
torischen Stadttore aus dem 13. Jahr-
hundert, Köln-, Münster- und Bachtor 
werden von den Zülpicher Karnevals-
vereinen genutzt.

Von der Bonner Straße aus, etwa 150 
Meter südlich des Münstertors, er-
streckt sich in östliche Richtung der 
Schulcampus Zülpich mit Grund-, 
Haupt, Realschule, Gymnasium, 
Sporthalle und Sportpark. An den 
Campus angegliedert sind darüber 
hinaus die Stadthalle als Multifunk-
tionsgebäude mit Mensa und Fo-
rum sowie ein weiterer Kindergarten 
mit Familienzentrum. Die historische 
Stadt- und Kulturachse Bonner Straße 
verbindet die Altstadt mit dem Frei-
zeitbereich des Zülpicher Seeparks 
über den ‚Römerweg‘, der ebenfalls 
im Rahmen der Landesgartenschau 
entstanden ist. Eine touristisch inter-
essante Verbindung zwischen dem 
historischen Wallgraben und dem 
Seepark ist das weiter westlich verlau-
fende ‚Grüne Band‘.

Der Zülpicher Stadtkern ist der zen-
trale Versorgungsbereich innerhalb 
der Gesamtstadt. Die südöstliche 
Kernstadt ist mit der Münsterstraße, 
der Schumacherstraße und der Köln-

12 Zülpich
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Daseinsvorsorge Zülpich 
 DGK tim-online

straße der Standort des kleinteiligen 
Einzelhandels, der Dienstleistungen 
und der Gastronomie innerhalb der 
Innenstadt. Weitere Einzelhandels-
standorte mit großflächigen Einzel-
handel befinden sich südöstlich der 
Altstadt an der Bonner Straße und 
nordöstlich im Gewerbegebiet an 
der Römerallee. Auf der Grundlage 
des Einzelhandelskonzeptes von 2008 
hat der Rat der Stadt Zülpich 2009 
die Abgrenzung des zentralen Versor-
gungsbereiches Innenstadt Zülpich 
beschlossen. Dieser ist identisch mit 
den vorhandenen Geschäftslagen 
innerhalb der Altstadt einschließlich 
der integrierten Geschäftslagen an 
der Kultur- und Stadtachse Bonner 
Straße.

Der vorhandene Einzelhandelsstand-
ort im Gewerbegebiet an der Bonner 
Straße gilt als nicht integrierter Stand-
ort und wird nicht weiter entwickelt. 
Das Gewerbegebiet an der Röme-
rallee östlich der Bahn ist von großer 
Bedeutung als Standort für eine Viel-
zahl von Firmen und als Arbeitsplatz-
standort innerhalb der ländlich struk-
turierten Kleinstadt und erstreckt sich 
mit seinen Ausläufern bis nördlich der 
B 256. 
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grenzung) der Fortschreibung des 
InHK beschäftigt sich mit dem süd-
östlichen Stadtkerns von Zülpich und 
umfasst im Wesentlichen die Flächen 
beidseitig der Kölnstraße, der Müns-
terstraße und der Schumacherstraße, 
sowie den Bereich zwischen Kölnstra-
ße und Von-Lutzenberger-Straße im 
Süden, der Bereich zwischen Rathaus 
und Bürgerbegegnungsstätte Mar-
tinskirche im Norden und die Röme-
rallee bis zur Einmündung Dreiköni-
genstraße und Nemmenicher Straße 
im Osten (vgl. Plan links). 

Am Anfang der Untersuchungen 
steht die These, dass die Aufwertung 
und Funktionsstärkung des Stadtkerns 
von Zülpich eine große Bedeutung 
für die Entwicklung der Gesamtstadt 
hat und durch die Konzentration auf 
die Innentwicklung eine stabilisieren-
de Wirkung zu erwarten ist (vgl. Zitat 
rechts). 

Die Fortschreibung des InHK grenzt 
mit dem Sanierungsgebiet (engere 
Abgrenzung) die Kulisse des Förder-
projektes ab. Die Abgrenzung ist die 
Grundlage für die Ausweisung des 
Ortskerns als Sanierungsgebiet (§ 141 
BauGB) und die Voraussetzung für 
die Förderung der Projekte, die inner-
halb dieser Abgrenzung identifiziert 
werden. 

Die erweiterte Abgrenzung umfasst 
den gesamten Altstadtkern ein-
schließlich des Abgrenzungsberei-
ches des fortgeschriebenen InHK, 
sowie den Bereich der schulischen, 
sportlichen und kulturellen Infrastruk-
tur der Kernstadt. Ziel ist es, für den 
gesamten Bereich des erweiterten 
Sanierungsgebietes bei Objektsa-
nierungen weiterhin die steuerlichen 
Abschreibungsmöglichkeiten den 
privaten Eigentümern anbieten zu 
können. Nach einer längeren Anlauf-
phase wird die steuerliche Abschrei-
bungsmöglichkeit von den privaten 
Eigentümern seit einigen Jahren sehr 
gut genutzt, was weiterhin ermög-
licht werden soll. Die erweiterte Ab-
grenzung basiert auf einer Bestands-
aufnahme und Fotodokumentation 
der Gebäude mit hohem Sanierungs-
bedarf (siehe Anlage Stadt Zülpich). 
Der Fortschreibung des InHK liegt die 
engere Abgrenzung zu Grunde. 

Das Sanierungsgebiet (engere Ab-

konzentrieren, Einzelhandels- 
und Versorgungsstandorte nur 
im Zentrum zulassen, die Attrak-
tivität von Ortszentren durch die 
gegenseitige Ergänzung von 
leistungsfähigen öffentlichen In-
frastruktur- und von privaten Ver-
sorgungseinrichtungen sichern 
oder wieder herstellen, die In-
nenbereiche als Wohnstandorte 
für Familien qualifizieren und in 
den Ortskernen die Ansiedlung 
besonderer Wohnformen, wie 
barrierefreies Wohnen, Mehr-
generationenwohnen und Ge-
meinschaftswohnen vorsehen, 
regionstypische Ortsbilder und 
die regionstypische Architektur 
bewahren und damit die bau-
liche und städtebauliche Iden-
tität gewachsener Ortszentren 
und Dorfkerne sichern, Sied-
lungsentwicklungen an den Orts-
rändern und im Außenbereich 
weitgehend stoppen und die 
Nachfrage nach Bauland auf 
die bestehenden Siedlungsflä-
chen lenken sowie die Vermark-
tung von Bestandsimmobilien 
fördern und bei längerfristigen 
Leerständen Rückbauoptionen 
prüfen.‘

‚Für die Bewohner hängt es oft 
von den räumlichen, funktio-
nalen und baukulturellen Quali-
täten der Ortskerne ab, wie sehr 
sie sich mit ihrem Wohnort identi-
fizieren. Und nur wenn das Stadt- 
oder Ortszentrum eine hohe 
Aufenthaltsqualität für alle Al-
tersgruppen hat, nehmen es die 
Bürgerinnen und Bürger auch als 
ihr Zentrum an. Zudem wird die 
Außenwirkung einer Kommune 
in erster Linie durch ihr Zentrum 
bestimmt.

In vielen Städten und Gemein-
den aber hat sich das Wachstum 
auf die Randbereiche konzen-
triert und in den Kernbereichen 
zu einem Verlust an Funktionen 
und Aufenthaltsqualität, häufig 
auch schon zu Leerstand und 
Verfall geführt. Die Rückgewin-
nung bzw. die Stärkung eines at-
traktiven, lebendigen Zentrums 
ist daher eine wichtige Aufgabe, 
um die Bevölkerung zu binden.

Dafür sollten die Kommunen 
dem Umbau und der Aufwer-
tung der gewachsenen Sied-
lungskerne und Dorfzentren 
große Bedeutung beimessen 
und die Mittel für die Ortsent-
wicklung auf das Ortszentrum 

wegweiser-kommunde.de: Typ 9: 
stark schrumpfende Kommunen 

mit Anpassungsdruck, März 2016.  
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Bürgerwerkstatt 1, 
Foto Stadt Zülpich

Bürgerwerkstatt 1, 
Foto RaumPlan

Der Prozess der Erarbeitung eines 
InHK wird für gewöhnlich von einem 
intensiven Kommunikationsprozess 
begleitet. Die außergewöhnlichen 
Umstände durch die Corona-Pan-
demie haben die Kommunikation in 
2020 erschwert. Dennoch konnten 
sich die Bürgerinnen und Bürger im 
Rahmen der Fortschreibung des InHK 
in zwei Bürgerwerkstätten und zwei 
Onlinefragebögen aktiv an der Aus-
arbeitung beteiligen. Um eine mög-
lichst große Transparenz herzustellen, 
wurde über verschieden Medien zu 
der Bürgerwerkstatt eingeladen. Au-
ßerdem wurde auf der Homepage 
der Stadt Zülpich eine Seite explizit 
für die Fortschreibung des InHK ein-
gerichtet, um einen kontinuierlichen 
Informationsfluss trotz Corona-Pande-
mie sicherzustellen. Es gab dort zwei 
Fragebögen für Hauseigentümer und 
für interessierte Bürgerinnen und Bür-
ger, die bis zum 7. Juni 2020 bei der 
Stadt ausgefüllt abgegeben werden 
konnten. 

Ziel der beiden Bürgerwerkstätten 
und der Online-Beteiligung war es, 
das Hintergrundwissen der Bürge-
rinnen, Bürger und Akteure vor Ort 
in die Planung einzubeziehen. Kritik, 
Anregungen und Ideen wurden auf-
gegriffen, die inhaltliche Ausformung 
von Projekten geschärft und im Hin-
blick auf die Umsetzung Prioritäten 
erarbeitet.

bürgerwerkstatt 1: bestandsanalyse, 
Stärken und Schwächen, leitbild, 
projektideen 

Die erste Bürgerwerkstatt Zülpich  - 
Fortschreibung InHK südöstlicher 
Stadtkern fand am 26. Mai 2020 
von 19.00 Uhr bis 21.15 Uhr mit etwa 
30 Teilnehmenden im Forum Zülpich 
statt. Aufgrund der Corona-Schutz-
verordnungen wurde der Ablauf an-
gepasst. Die übliche Vorgehenswei-
se des gemeinsamen Notierens von 
Projektideen und deren anschließen-
de Bewertung durch Klebepunkte 
konnte nicht durchgeführt werden. 
Stattdessen wurden Fragebögen auf 
den Plätzen verteilt, auf denen die 
Teilnehmenden der Bürgerwerkstatt 
Projektideen priorisieren konnten. 

Das Planungsbüro präsentierte den 
bisherigen Prozess des InHK der Stadt 
Zülpich und stellte die Ergebnisse der 
Analyse und das Stärken- und Schwä-
chenprofil als Resümee vor. Daraus 
abgeleitet wurden vier Handlungs-
felder mit insgesamt 28 Projektideen, 
die für die Aufwertung und Stärkung 
des südöstlichen Stadtkerns von be-
sonderer Bedeutung sind. Die Projek-
tideen wurden diskutiert und mittels 
Fragebogen von den Teilnehmenden 
der Bürgerwerkstatt bewertet:
  
In der Bürgerwerkstatt stellten sich die 
Gestaltung des öffentlichen Raumes, 
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Bürgerwerkstatt 1: Ergebnis Bewertung Projektideen 
durch die Teilnehmenden der Werkstatt,  Grafik RaumPlan

insbesondere der Einkaufsstraßen 
(Münsterstraße und Schumacherstra-
ße) und der Kölnstraße mit den Plät-
zen als Schlüsselprojekte mit höchster 
Priorität heraus. Diese Straßen sind 
von Einzelhandel, Dienstleistungen 
und vereinzelter Gastronomie ge-
prägt, die durch eine Neugestaltung 
der vorgelagerten öffentlichen Räu-
me neue Impulse erfahren können, 
die insbesondere der Beseitigung von 
Leerständen dienen. Außerdem kann 
durch die Stärkung der Gastronomie 
das touristische Potenzial des histori-
schen Stadtkerns intensiviert werden. 

Die Landschafts- und Freiräume in-
nerhalb der Stadtmauer sind stark be-
grenzt. Mit der Stärkung Grün im Stra-
ßenraum soll das Grün, zum Beispiel in 
Form von Bäumen, unter dem Aspekt 
des Klimaschutzes im Mittelpunkt der 
Planungen stehen. Ein bedeutendes 
Grünflächenpotenzial außerhalb der 
Stadtmauer ist die Aufwertung der 
Grünanlage Frankengraben, die ne-
ben dem Park am Wallgraben für 
den Stadtkern ein Naherholungspo-
tenzial darstellt.  

Die hohe Priorität des Ausbaus des 
Fuß- und Radwegenetzes zeigt die 
Notwendigkeit der Optimierung der 
inneren Erschließung, wie auch der 
Anbindung an das übergeordnete 
Erschließungsnetz. Auch dies unter-
stützt den touristischen Aspekt. 

handlungsfeld 1 | Funktionsstärkung der Altstadt
Infrastruktur, Einzelhandel, Gastronomie und Dienstleistung

 Stärkung Außengastronomie     3 Punkte
 Aktivierung Eigentümer    1 Punkt

handlungsfeld 2 | gestaltung öffentlicher räume
Straßen, Plätze, Mobilität, Verkehr und Barrierefreiheit
 
 Mobilitäts- und Verkehrskonzept   1 Punkt 
 Neugestaltung Einkaufsstraßen    6 Punkte 
 (Münsterstraße, Schumacherstraße) 
 Neugestaltung Kölnstraße und Plätze   6 Punkte
 Neugestaltung Von-Lutzenberger-Straße   2 Punkte 
 Neugestaltung Römerallee    2 Punkte 
 Neugestaltung verbindender Gassen   1 Punkt 
 Schaffung von Plätzen     3 Punkte 
 Reduktion von Stellplätzen     2 Punkte 

handlungsfeld 3 | landschaft, Freiraum und Klimaschutz
Umwelt, Naherholung und Tourismus

 Aufwertung Grünanlage Frankengraben   4 Punkte 
 Stärkung Grün im Straßenraum    6 Punkte 
 Ausbau Fuß- und Radwegenetz    6 Punkte

Insgesamt birgt der südöstliche Stadt-
kern mit den Einzelhandels-, Dienst-
leistungs- und Tourismusangeboten 
ein großes Potenzial, das intensiver 
genutzt werden sollte. 

bürgerwerkstatt 2: handlungsfelder, 
projekte, diskussion 

Die zweite Bürgerwerkstatt Zülpich  - 
Fortschreibung InHK südöstlicher 
Stadtkern fand am 13. August 2020 
von 19.00 Uhr bis 21.15 Uhr mit etwa 
30 Teilnehmenden im Forum Zülpich 
statt. Ziel der Bürgerwerkstatt war die 
Präsentation und intensive Diskussion 
der im Nachgang zur ersten Bürger-
werkstatt weiter ausgearbeiteten Pro-
jekte.

Für die Diskussion wurden, angepasst 
auf die Corona-Schutzverordnung, 
drei Arbeitsgruppen aufgebaut, in 
denen die Teilnehmenden der Bür-
gerwerkstatt Platz nahmen. Das Pla-
nungsbüro gab einen kurzen Rück-
blick auf den Prozess des InHK und 
die erste Bürgerwerkstatt. 

Zu den drei Handlungsfeldern ‚Ge-
staltung öffentlicher Räume‘, ‚Land-
schaft, Freiraum und Klimaschutz‘ 
und ‚Baukultur und Klimaschutz‘ 
(kombiniert mit den Daseinsvorsor-
geeinrichtungen Rathaus und Bür-
gerbegegnungsstätte Martinskirche) 
wurden vom Planungsbüro Präsen-

handlungsfeld 4 | baukultur und Klimaschutz
Denkmalschutz, regionales Bauen, Wohnen und Energie
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Bürgerwerkstatt 2: Arbeitsgruppenphase, 
Foto Stadt Zülpich

Bürgerwerkstatt 2: Ergebnisse Arbeitsgruppenphase, 
Foto xxx

tationsstellwände vorbereitet. Für 
die drei Arbeitsgruppen gab es drei 
zweiköpfige Moderatorenteams. Pro 
Arbeitsgruppe hatte das Moderato-
renteam fünf Minuten Zeit für die Prä-
sentation der Projekte, anschließend 
hatten die Teilnehmenden zehn Mi-
nuten Zeit für Rückfragen und Dis-
kussionen. Nach fünfzehn Minuten 
wechselte das Moderatorenteam 
inklusive Präsentationsstellwänden 
zur nächsten Arbeitsgruppe, sodass 
jeder Teilnehmende der Bürgerwerk-
statt alle Projekte vorgestellt bekam 
und diskutieren konnte. Die Beiträ-
ge der Teilnehmenden wurden vom 
Moderatorenteam stichwortartig auf 
Karten erfasst. 

Nach der Arbeitsgruppenphase 
wurden die notierten Karten ent-
sprechend der Handlungsfelder 
auf Stellwänden sortiert und zusam-
menfassend präsentiert. Insgesamt 
herrscht eine positive Grundhaltung 
der Teilnehmenden zu den vorge-
schlagenen Projekten. 

Abschließend hatten die Teilnehmen-
den der Bürgerwerkstatt die Mög-
lichkeit, mittels Klebepunkten ihre 
Prioritäten für Projekte zu äußern. Die 
Projekte mit höchster Priorität (roter 
Klebepunkt) wurden mit drei Punk-
ten bewertet, die Projekte mit hoher 
Priorität (gelber Klebepunkt) mit zwei 
Punkten und die Projekte mit mittle-

rer Priorität (grüner Klebepunkt) mit 
einem Punkt. Das Ergebnis ist auf der 
rechten Seite abgebildet. 

In der zweiten Bürgerwerkstatt stellten 
sich erneut das Handlungsfeld 2  ‚Ge-
staltung öffentlicher Räume‘ mit den 
Projekten Neugestaltung Einkaufs-
straßen, Kölnstraße und Plätze, Rö-
merallee, Von-Lutzenberger-Straße, 
Römerallee und verbindender Gas-
sen als Schlüsselprojekte mit höchster 
Priorität heraus. Ebenfalls bestätigt 
hat sich die hohe Bedeutung des 
Projektes Ausbau Fuß- und Radwege-
netz und das Handlungsfeld 3 ‚Land-
schaft, Freiraum und Klimaschutz‘. 
Das Handlungsfeld 4  ‚Baukultur und 
Klimaschutz‘ hat mit den Projekten 
Sanierungs- und Gestaltungssatzung 
und Sanierung stadtbildprägender 
Gebäude an Bedeutung gewonnen. 
In der zweiten Bürgerwerkstatt wurde 
intensiv über die Wahrung des Orts-
bildes und des Charakters der Alt-
stadt diskutiert. 
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Bürgerwerkstatt 2, 
Foto xxx

Bürgerwerkstatt 2: Ergebnis Bewertung Projekte 
durch die Teilnehmenden der Werkstatt,  Grafik RaumPlan
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Zülpich 1746, 
Zeichnung C. Schneider

Das heutige Zülpich geht auf eine 
römische Siedlung zurück, die an der 
Kreuzung der beiden Fernstraßen 
Reims-Köln und Trier-Xanten gegrün-
det worden ist. Erstmals schriftlich 
erwähnt wurde Zülpich im Jahr 70 
n.Chr. von dem römischen Historiker 
und Senator Publius Cornelius Tacitus 
als eine römische Kleinstadt namens 
Tolbiacum. Aufgrund der fruchtba-
ren Böden siedelten sich jedoch ver-
mutlich schon 5.500 Jahre v.Chr. erste 
rheinische Nomaden in der Gegend 
an. Aus der römischen Zeit sind leider 
nur noch wenige Zeugnisse erhal-
ten. Eines dieser Zeugnisse ist das im 
2. Jahrhundert erbaute Römerbad, 
welches heutzutage als das am bes-
ten erhaltene Bad nördlich der Alpen 
gilt. Tolbiacum war in der Römerzeit 
ein wichtiger Verkehrs- und Handels-
knotenpunkt für die Verbindung zwi-
schen den Städte Reims, Trier, Xan-
ten, Bonn, Köln und Jülich.

Im Jahre 496 n.Chr. kam es zur großen 
Schlacht von Zülpich, wodurch der 
Siedlungsort in ganz Europa bekannt 
wurde und einen bedeutenden Platz 
in der Europäischen Geschichte ein-
nahm. In dieser Schlacht siegten die 
Franken über die Alemannen und das 
Viel-völker-Franken Reich entstand. 
Aus dem westfränkischen Reich ent-
stand dann später Frankreich, woran 
die Franzosen mit der Pariser ‚Pont de 
Tolbiac‘ und der ‚Rue de Tolbiac‘ er-
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innern. 

Die Franken nutzten die von den 
Römern erbaute Infrastruktur. Un-
ter ihnen erhielt auch der christliche 
Glaube Einzug in Zülpich, sodass die 
Urpfarrei St. Peter errichtet wurde. 
Diese Pfarrei war das Zentrum des bis 
nach Belgien ausgedehnten Deka-
nats Zülpich im Erzbistum Köln. Mit der 
Zerstörung Tolbiacs durch die Nor-
mannen Ende des 9. Jahrhunderts, 
endete der Höhepunkt der Fränki-
schen Zeit im Rheinland.

In der Zeitspanne vom 12. bis zum 
14. Jahrhundert gab es immer wie-
der kleinere und größere Feindselig-
keiten zwischen dem Erzbischof von 
Köln und dem Grafen von Jülich, 
denn Zülpich war eine Enklave des 
Kurfürstentums Köln mitten im Ho-
heitsgebiet der Grafen und späteren 
Herzöge von Jülich. Trotz der Streitig-
keiten zwischen Kurköln und Jülich 
verblieb Zülpich bis zum Beginn der 
Franzosenzeit Ende des 18.  Jahrhun-
derts bei Kurköln. Im Jahr 1255 wird 
Zülpich erstmals als oppidum (latei-
nisch Stadt) bezeichnet. Zu dieser Zeit 
wurde auch die Stadtmauer mit den 
vier Toren, die bis heute das Stadtbild 
Zülpichs prägt, vollendet. 

In der darauffolgenden Zeit gab es in 
Zülpich einige aufeinander folgende 
sehr reiche Jahre. Die Kaufleute wa-

ren wohlhabend, es gab viele Hand-
werksbetriebe und der Ertrag der 
Ackerflächen war sehr gut. Mit dem 
Beginn des 17. Jahrhunderts endete 
diese wohlhabende Zeit jedoch. Es 
kam zu Kriegen, Stadtbränden und 
dem Ausbruch der Pest. Diese Ereig-
nisse führten zu einer erheblichen 
Zerstörung der Stadt, einer Dezimie-
rung der Einwohner und einem Be-
deutungsverlust als regionales Zen-
trum. Bis 1797 zählte die Stadt nur 
rund 1.000 Einwohner wovon ledig-
lich 26 Gewerbetreibende waren. 
Zudem war die Stadt innerhalb der 
Stadtmauern nicht besonders dicht 
bebaut. Zülpich blieb eine von der 
Landwirtschaft geprägte Kleinstadt. 
1798 wurde das Rheinland von Frank-
reich besetzt und Zülpich wurde fran-
zösisch. 1815 wurde die Stadt schließ-
lich Bestandteil des Königreichs 
Preußen. 1864 erhielt Zülpich mit dem 
Bau der Bördebahn Anschluss an das 
Eisenbahnnetz und verfügte damit 
über direkte Zugverbindungen nach 
Düren und Euskirchen. Im Jahr 1922 
wurden die Dörfer Hoven und Flo-
ren eingemeindet, wodurch sich das 
Stadtgebiet deutlich vergrößerte.

Kurz vor Ende des Zweiten Welt-
kriegs wurde Zülpich, am 24. Dezem-
ber 1944 durch einen Bombenangriff 
der Alliierten zu 80 Prozent zerstört 
und brannte nahezu vollständig bis 
auf die Grundmauern ab. Vor allem 

die Kernstadt wurde durch diesen 
Angriff schwer beschädigt. 1953 be-
gann der Wiederaufbau der Stadt 
aus den Ruinen und Zülpich erfuhr 
daraufhin allmählich wieder einen 
wirtschaftlichen Aufschwung, der 
vor allem dem Aufschluss des Braun-
kohlentagebaus Zülpich (Grube Vic-
tor) im Jahr 1953 geschuldet war. Im 
Gegenzug zerstörte der Tagebau 
die angrenzende Landschaft zwi-
schen Zülpich, Geich, Füssenich und 
Juntersdorf nachhaltig. Die beiden 
Restlöcher wurde nach Aufgabe des 
Tagebaus 1969 mit Wasser gefüllt und 
fungieren heute als Wassersportsee 
beziehungsweise Naturschutz.

Zum 1. Januar 1969 wurden die bis 
dahin selbstständigen Gemeinden 
Bessenich, Dürscheven, Enzen, Lan-
gendorf, Linzenich-Lövenich, Mer-
zenich, Nemmenich, Oberelvenich, 
Rövenich, Sinzenich, Ülpenich, Weiler 
in der Ebene und Wichterich nach 
Zülpich eingemeindet. Zum 1.  Janu-
ar 1972 wurden zusätzlich die zuvor im 
Kreis Düren gelegenen Ortschaften 
Bürvenich, Füssenich und Schwerfen 
eingemeindet.

Innerhalb der letzten Jahrzehnte 
führte die stetige Ausweitung des 
Gewerbegebietes und die Auswei-
sung von Wohngebieten zu einem 
gleichmäßigen Bevölkerungswachs-
tum der Stadt. Das Museum rund 

um das Römerbad und viele weite-
re kulturelle Einrichtungen wie das 
‚Forum Zülpich‘ und die Geschichts-
werkstatt entstanden. Im Jahre 2014 
fand die Landesgartenschau unter 
dem Titel ‚Von der Römerzeit bis ins 
21. Jahrhundert‘ statt und sorgte in 
der Innenstadt für eine Aufwertung 
wichtiger Teilbereiche des grünen 
Rings entlang der Stadtmauer sowie 
von Teilen der Altstadt um den Markt-
platz.1 

1 Herzog, Nußbaum (1988), Seite 19 bis 36.
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AltErSStruKtur plAngEbiEt | 2019 AltErSStruKtur StAdtgEbiEt | 2019 AltErSStruKtur nrw | 2018In Zülpich leben zum Stichtag 
31.12.2019 20.750 Menschen (vgl. 
Abbildung linke Seite unten rechts), 
davon 666 im Sanierungsgebiet. Die 
Bewohnerstruktur des Sanierungsge-
bietes setzt sich aus 360 Bewohne-
rinnen und 306 Bewohnern zusam-
men (vgl. Abbildung linke Seite oben 
rechts). Der Ausländeranteil in der 
Gesamtstadt beträgt etwa 6 Prozent, 
wohingegen der Anteil im Sanie-
rungsgebiet etwa 14 Prozent beträgt. 
Im Vergleich liegt der Ausländeranteil 
im Sanierungsgebiet fast doppelt so 
hoch wie in der Gesamtstadt. 

Die Bevölkerungsentwicklung setzt 
sich aus der natürlichen Bevölke-
rungsbewegung (Geburten und 
Sterbefälle) und Wanderungen (Fort- 
und Zuzüge) zusammen. Auf der lin-
ken Seite in der Abbildung links wird 
die Bevölkerungsentwicklung von Zül-
pich mit den Entwicklungen von NRW 
und dem sogenannten Typ ‚größe-
re Kleinstadt‘ (Definition aus IT.NRW) 
in Zusammenhang gestellt. Bei den 
drei Vergleichskurven sind die Be-
völkerungszahlen von 1987 bis 2002 
stetig gestiegen. In Zülpich erstreckt 
sich der Anstieg der Bevölkerungs-
zahl bis 2007. Bis 2012 sind rückläufige 
Bevölkerungszahlen zu verzeichnen. 
Jedoch sind seit 2012 alle drei Ver-
gleichskurven wieder ansteigend. 
Insgesamt ist die Bevölkerungsent-
wicklung von Zülpich sehr ähnlich 

zu der Bevölkerungsentwicklung des 
Typs ‚größere Kleinstadt‘. 

Die drei oben abgebildeten Kreisdia-
gramme vergleichen die Altersstruk-
tur des Sanierungsgebietes (links) mit 
der Altersstruktur von Zülpich (mittig) 
und NRW (rechts). Die Altersstrukturen 
von Zülpich und NRW sind in den un-
terschiedlichen Kategorien nahezu 
identisch. Die Altersstruktur von Zül-
pich weicht in den Altersklassen ‚50 
bis unter 60 Jahre‘ und ‚65 Jahre und 
mehr‘ ab. Insgesamt sind etwa 5 Pro-
zent Kinder unter 6 Jahren, im Ausbil-
dungsalter (6 bis unter 18 Jahren) sind 
10 Prozent, im erwerbsfähigen Alter 
sind etwa 65 Prozent (18 bis unter 65 

Jahre) und 65 Jahre und älter sind 
etwa 20 Prozent der Bevölkerung. Im 
Sanierungsgebiet sind auffällig viele 
Personen 65 Jahre und älter (30 Pro-
zent). 

Im Sanierungsgebiet sind somit Über-
alterungstendenzen festzustellen. Der 
Tendenz wird folgende These zugrun-
de gelegt: Die Überalterung geht mit 
einem Investitionsstau bezüglich Ge-
bäudezustand und energetische Sa-
nierung einher (siehe Gebäudealter 
und -zustand) und definiert ein Pro-
blemgebiet. Vor allem bei Gebäu-
den, die vor 1975 entstanden. Bis zu 
diesem Zeitpunkt gab es noch keine 
Verordnung über energiesparenden 

Wärmeschutz bei Gebäuden. 

Im Rahmen einer aufsuchenden 
Energieberatung kann gezielt auf 
Eigentümer in Gebieten mit Sanie-
rungsstaus eingegangen werden 
und über energetische Sanierungs-
möglichkeiten, Bauberatung, barrie-
refreie Grundrissgestaltung und neue 
Wohnangebote bzw. Umzugsma-
nagement informiert werden. 

Ein Programm ‚Jung kauft Alt‘ kann 
den Zuzug junger Familien in leerste-
hende Gebäude mit Sanierungsstau 
anregen und geht mit einer Revitali-
sierung der Gebäudesubstanz einher. 
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Abgrenzung
M: 1:3.750

Der Anteil eingeschossiger Gebäude 
in der Zülpicher Altstadt beträgt etwa 
5 Prozent. Hierzu gehören Einfamili-
enhäuser im Bereich Grüne Gasse, 
Kleine Grüne Gasse und der Paul-Hu-
bert-Pesch-Straße. 

Insgesamt dominieren die zweige-
schossigen Gebäude mit etwa 50 
Prozent. Die zweigeschossigen Ge-
bäude befinden sich entlang der 
Römerallee und der Von-Lutzenber-
ger-Straße als Wohnhäuser und ent-
lang der Kölnstraße, der Münsterstra-
ße und der Schumacherstraße als 
Wohn- und Geschäftshäuser. 

Der Anteil dreigeschossiger Gebäu-
de beträgt etwa 30 Prozent. Dreige-
schossige Gebäude sind vermehrt in 
der Kölnstraße und der Münsterstraße 
sowie in der Schumacherstraße vor-
zufinden. Größere dreigeschossige 
Gebäudekomplexe sind das geriatri-
sche Zentrum und der Wohnkomplex 
Josef-Peiffer-Platz. Auffällig ist, dass 
insbesondere die Neubauten dreige-
schossig sind. 

Besonders dominant ist das vierge-
schossige Gebäude der Sparkasse in 
der Schumacherstraße. Es stellt einen 
Maßstabssprung in der sonst zwei- bis 
dreigeschossigen Baustruktur dar. 

Etwa 15 Prozent der Gebäude wur-
den nicht bewertet. 
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Zur Wahrung der Maßstäblichkeit und 
des Ortsbildes sollte das regionaltypi-
sche Bauen gestärkt und der kleintei-
lige Maßstab gewahrt werden. 

Die dominierende Dachform im Sa-
nierungsgebiet ist das Satteldach. 
Die Nebengebäude haben Flach-
dächer. Die Hauptgebäude stehen 
traufständig und betonen den linea-
ren Straßenraum. In dem Neubauge-
biet entlang der Paul-Hubert-Pesch-
Straße stechen Wohngebäude mit 
Pult- oder Flachdach aus der ansons-
ten homogenen Dachlandschaft 
hervor. Ebenso der südliche Anbau 
des geriatrischen Zentrums. 

Insgesamt ist das Sanierungsgebiet 
von einer sehr homogenen Geschos-
sigkeit und Dachform geprägt. Etwa 
80 Prozent sind zwei- bis dreigeschos-
sige Gebäude mit Satteldach. Diese 
Homogenität sollte unbedingt ge-
wahrt werden. 
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Gebäude von 1945 bis 1960

Gebäude von 1961 bis 1975

Gebäude von 1976 bis 1990

Neubau

Abgrenzung

historische Gebäude

M: 1:3.750

Als historische Gebäude werden die 
Gebäude bis etwa 1850 eingeord-
net. Der Anteil historischer Gebäude 
im Sanierungsgebiet beträgt etwa 
10 Prozent. Hierzu gehören unter 
anderem die Stadtmauer mit Ihren 
Stadttoren (Kölntor, vgl. rechte Seite 
Abbildung oben links) und Wohn-
häuser, die als historische Gebäu-
de einzuordnen sind. Innerhalb der 
Stadtmauer gibt es das ehemalige 
Rathaus, drei Bauernhöfe (vgl. rechte 
Seite Abbildung unten links) und das 
Stammhaus des geriatrischen Zent-
rums, das dieser Zeit zuzuordnen sind. 

Etwa 20 Prozent der Gebäude im Sa-
nierungsgebiet sind vor 1945 entstan-
den und befinden sich vor allem im 
nordöstlichen Abschnitt der Kölnstra-
ße, in der Römerallee sowie vereinzelt 
entlang der Münsterstraße und der 
Von-Lutzenberger Straße. Die Ab-
bildung auf der rechten Seite oben 
mittig zeigt ein Beispiel aus der Von-
Lutzenberger-Straße.

Weitere etwa 20 Prozent der Gebäu-
de sind zwischen 1945 und 1960 er-
richtet worden. Neben Wohn- und 
Geschäftshäusern entlang der Köln-
straße, der Münsterstraße und der 
Schumacherstraße wurden entlang 
der Von-Lutzenberger-Straße klein-
teilige Wohnhäuser errichtet. Die Ab-
bildung unten mittig zeigt ein Wohn-
haus in der Kölnstraße. 
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Gebäude vor 1945, 
Von-Lutzenberger-Straße, Foto RaumPlan

Gebäude von 1961 bis 1975,
Kölnstraße, Foto RaumPlan

Gebäude von 1976 bis1990,
Kölnstraße, Foto RaumPlan

Gebäude von 1945 bis 1960, 
Kölnstraße, Foto RaumPlan

Kölntor, historisches Gebäude, 
Kölnstraße, Foto RaumPlan

historisches Gebäude, 
Von-Lutzenberger-Straße, Foto RaumPlan

Zwischen 1961 bis 1975 wurden etwa 
15 Prozent der Gebäude im Sanie-
rungsgebiet errichtet. Ein Beispiel 
zeigt die Abbildung auf der rechten 
Seite oben rechts. Der Anbau an das 
geriatrische Zentrum steht in der Köln-
straße. 

Etwa 15 Prozent der Gebäude im Sa-
nierungsgebiet sind zwischen 1976 
und 1990 entstanden. Diese sind 
wiederrum vorwiegend entlang der 
Kölnstraße, der Münsterstraße und 
der Schumacherstraße. Ein Beispiel 
für ein Wohn- und Geschäftshaus 
zeigt die Abbildung auf der rechten 
Seite unten rechts. Dieses Gebäude 
befindet sich an der Kölnstraße Ecke 
Grüne Gasse. 

Die Neubauten haben einen Anteil 
von etwa 20 Prozent. Vereinzelt wur-
den Gebäude der Kölnstraße ab-
gerissen und durch einen Neubau 
ersetzt. Vermehrt sind Gebäude aus 
dieser Epoche im Südosten entlang 
der Brabenderstraße, der Paul-Hu-
bert-Pesch-Straße und der Von-Lut-
zenberger Straße vorzufinden. 

Final ist festzuhalten, dass etwa 65 
Prozent der Gebäude vor der Verord-
nung über energiesparenden Wär-
meschutz errichtet wurden. In Ver-
bindung mit einer Überalterung der 
Gesellschaft könnte dies auf Investiti-
onsstaus hindeuten. 
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M: 1:3.750

Baudenkmal

denkmalwertes Gebäude

ensembleergänzendes Gebäude

ortstypischer Neubau 

ortsuntypisches Gebäude

ohne Bewertung

Abgrenzung
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Baudenkmal, 
Kölnstraße, Foto RaumPlan

ensembleergänzende Gebäude,
Brauersgasse, Foto RaumPlan

ortsuntypischer Neubau,
Schumacherstraße, Foto RaumPlan

denkmalwertes Gebäude,
Schumacherstraße, Foto RaumPlan

Im Sanierungsgebiet gibt es insge-
samt neun eingetragene Baudenk-
male. Die Baudenkmale sind die 
Stadtmauer mit ihren Stadttoren, das 
Stammhaus des geriatrischen Zent-
rums (vgl. Abbildung oben links), zwei 
Wohnhäuser und ein Bruchsteingie-
bel in der Kölnstraße, ein Wohnhaus 
und zwei Wohn- und Geschäftshäu-
ser in der Münsterstraße, das ehema-
lige Rathaus in der Schumacherstra-
ße und die ehemalige Martinskirche 
in der Normannengasse. 

Weitere 27 Gebäude werden als 
denkmalwert eingestuft. Vermehrt 
sind diese an der Kreuzung Kölnstra-
ße, Münsterstraße, Guinbertstraße 
und Schumacherstraße. Die Abbil-
dung unten links zeigt ein Beispiel in 
der Schumacherstraße. Der Anteil 
der denkmalwerten Gebäude be-
trägt etwa 10 Prozent. 

Es gibt eine Vielzahl ensembleergän-
zender Gebäude, etwa 30 Prozent. 
Diese Gebäude sind meistens Ergän-
zungen von 1945 bis 1975 und befin-
den sich entlang der Kölnstraße, der 
Münsterstraße, der Von-Lutzenber-
ger-Straße und der Brauersgasse. Ein 
Beispiel aus der Brauersgasse zeigt 
die Abbildung oben rechts. 

Etwa 35 Prozent werden als ortstypi-
sche Neubauten eingestuft. Diese 
Gebäude passen sich in ihrer Grund-

struktur der regionalen Formenspra-
che an und fügen sich in das his-
torische Ortsbild harmonisch ein. 
Beispiele sind im südlichen Abschnitt 
der Münsterstraße vorzufinden. 

Störungen des Ortsbildes (ortsuntypi-
sche Neubauten) gehen von etwa 
15 Prozent der Gebäude aus. Hierzu 
gehören Gebäude in den Geschäfts-
straßen der Altstadt, u.a. wiederum 
das Gebäude Schumacherstraße 
Ecke Guinbertstraße Straße. Ebenso 
gehören einzelne freistehende Ein-
familienhäuser in der Paul-Hubert-
Pesch-Straße mit ortsfremder Fassa-
dengestaltung zu dieser Kategorie.

Innerhalb des Sanierungsgebiets wur-
den etwa fünf Prozent keiner der obi-
gen Kategorien zugeordnet.
 
Insgesamt sind etwa 15 Prozent der 
Gebäude für die Denkmalpflege 
bedeutend, was einerseits eine gro-
ße Aufgabe ist, andererseits aber ein 
enormes Potenzial für den Ort dar-
stellt. Hervorzuheben sind zudem die 
65 Prozent ensembleergänzende Ge-
bäude und ortstypische Neubauten, 
die allesamt zu einem harmonischen 
Gesamtbild in der Zülpicher Altstadt 
beitragen. Zur Wahrung des Stadtbil-
des kann die Ausweisung städtebau-
licher Satzungen wie beispielsweise 
eine Gestaltungssatzung in Betracht 
gezogen werden.
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ohne Bewertung 

guter Gebäudezustand

mittlerer Gebäudezustand

schlechter Gebäudezustand

Abgrenzung
M: 1:3.750

Die Gebäude innerhalb des Untersu-
chungsbereiches wurden nach ihrem 
äußeren Gesamteindruck begutach-
tet und der Gebäudezustand in drei 
Kategorien (guter Gebäudezustand, 
mittlerer Gebäudezustand, schlech-
ter Gebäudezustand) eingeordnet. 
Der Gebäudecharakter und die Ge-
bäudebewertung sind Kriterien für 
die Förderung privater Maßnahmen. 

Ein schlechter Gebäudezustand, 
verbunden mit einem hohen Hand-
lungsbedarf, wurde bei etwa 15 Pro-
zent festgestellt. In wenigen Fällen 
ist die Gebäudesubstanz betroffen. 
In Grenzfällen ist das Abwägen zwi-
schen Kernsanierung oder Abriss und 
Neubau mit einer hohen Qualität an 
regional angepasste Bauformen not-
wendig. Beispiele für einen schlech-
ten Gebäudezustand zeigen die 
Abbildungen auf der rechten Seite 
oben rechts und unten rechts. Beides 
sind Wohnhäuser, die von Leerstand 
und Gebäudezerfall betroffen sind. 

Bei etwa 40 Prozent wird der Hand-
lungsbedarf als mittel eingeschätzt. 
Die erforderlichen Maßnahmen sind 
insbesondere in dieser Kategorie 
schwierig einzuschätzen und reichen 
von durchgreifenden Sanierungs-
maßnahmen bis zur Erneuerung von 
Fassade und Dach in Verbindung 
mit energetischen Maßnahmen. Bei-
spiele für einen mittleren Gebäude-

32

2 | AnAlyse

Zülpich

gEbäudEZuStAnd



mittlerer Gebäudezustand, 
Kölnstraße, Foto RaumPlan

schlechter Gebäudezustand,
Von-Lutzenberger-Straße, Foto RaumPlan

schlechter Gebäudezustand, 
Römerallee, Foto RaumPlan

mittlerer Gebäudezustand, 
Münsterstraße, Foto RaumPlan

guter Gebäudezustand, 
Kölnstraße, RaumPlan

guter Gebäudezustand, 
Von-Lutzenberger-Straße, Foto RaumPlan

zustand zeigen die Abbildungen auf 
der rechten Seite oben mittig und un-
ten mittig.

Ebenso viele Gebäude (etwa 40 Pro-
zent) wurden der Kategorie guter Ge-
bäudezustand zugeordnet. Beispiele 
für einen guten Gebäudezustand zei-
gen die Abbildungen auf der rech-
ten Seite oben links und unten links.

Fünf Prozent wurden keiner der drei 
Kategorien zugeordnet. 

Insgesamt ist ein vergleichsweise gu-
ter Gebäudezustand im Sanierungs-
gebiet festzuhalten. Mit gezielten 
Maßnahmen können die Gebäude 
in mittlerem bis schlechtem Zustand 
saniert werden. Im Rahmen der Fort-
schreibung des InHK ist die Profilie-
rung und Standortaufwertung mit 
einem Fassadenprogramm möglich 
um das Ortsbild zu wahren. 
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Leerstand

medizinische Einrichtungen

Gastronomie

Dienstleistung

Einzelhandel

Wohnen

Nebenanlagen / ohne Ang.

Abgrenzung

kulturelle Einrichtungen

M: 1:3.750

Die Altstadt ist von einer kleinteiligen 
Nutzungsmischung aus Einzelhandel, 
Dienstleistung, medizinischer Versor-
gung und Wohnen geprägt.

Die kleinteiligen Einzelhandels- und 
Dienstleistungsangebote der Zülpi-
cher Altstadt sind entlang der Köln-
straße, der Münsterstraße und der 
Schumacherstraße vorzufinden. Die 
Kölnstraße wurde durch den Fortzug 
von drei Nahversorgungsangebo-
ten mit Magnetfunktion stark ge-
schwächt. Dort herrscht vermehrt 
Leerstand. Großflächige Leerstände 
sind beispielsweise die ehemalige 
Tankstelle bzw. das Autohaus Ecke 
Grüne Gasse und das Wohn- und Ge-
schäftshaus Ecke Josef-Peiffer-Platz. 
Beide Objekte wirken sich negativ 
auf den Straßenraum und die Nach-
barnutzungen aus. Auch in der Müns-
terstraße sind vereinzelte Leerstände 
zu verzeichnen. Die Schumacherstra-
ße ist nahezu frei von Leerständen 
und wird intensiv von Einzelhandel 
und Dienstleistung genutzt. Weitere 
vereinzelte Dienstleistungsangebote 
sind in der Römerallee vorzufinden. 

Prägnant für die Zülpicher Altstadt 
ist das geriatrische Zentrum, welches 
sich als Gesundheitsachse zwischen 
Kölnstraße und Von-Lutzenberger-
Straße erstreckt. 

Eine wichtige repräsentative und kul-
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Gastronomie, 
Schumacherstraße, Foto RaumPlan

kulturelle Einrichtung,
Normannengasse, Foto RaumPlan

Leerstand, 
Kölnstraße, Foto RaumPlan

medizinische Einrichtung,
Brabenderstraße, Foto RaumPlan

Einzelhandel,
Münsterstraße, Foto RaumPlan

Dienstleistung,
Münsterstraße, Foto RaumPlaun

turelle Einrichtungen ist das Rathaus 
am Marktplatz.

Kulturelle Einrichtungen beschränken 
sich auf die Bürgerbegegnungsstätte 
Martinskirche in der Normannengas-
se und die Kapelle auf dem Friedhof 
in der Römerallee. 

Das Wohnen konzentriert sich auf die 
Bereiche Römerallee, Rathausgasse, 
Grüne Gasse, Kleine Grüne Gasse, 
Brabenderstraße, Paul-Hubert-Pesch-
Straße und Von-Lutzenberger-Straße. 
In den Einkaufsstraßen findet sich das 
Wohnen vor allem in den Oberge-
schossen, vereinzelt auch im Erdge-
schoss. In der Kölnstraße wurden zwei 
Wohn- und Geschäftshäuser abgeris-
sen und gerade durch neue Wohn-
bauten ersetzt. 

Im Sanierungsgebiet ergibt sich ins-
gesamt folgender Nutzungsschlüssel: 
Einzelhandel 10 Prozent, Dienstleis-
tung 20 Prozent, Gastronomie 5 Pro-
zent, medizinische Einrichtungen 5 
Prozent, zwei kulturelle Einrichtungen, 
Wohnen 50 Prozent und Leerstand 10 
Prozent. Das Wohnen dominiert. 

Um die Altstadt mit ihren kleinteiligen 
Einzelhandels- und Dienstleistungs-
einrichtungen langfristig zu sichern 
sollte ein Marketinkonzept Einzelhan-
del initiiert werden. 
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M: 1:3.750

Dienstleistung

Leerstand

einzelhandelsnahe Dienstleistung

Einzelhandel

Quelle: Einzelhandelaskonzept für die Stadt Zülpich

Überlagerung mit Dienstleistung

Seit 2008 gibt es für Zülpich ein Ein-
zelhandelskonzept. Der Schwerpunkt 
liegt auf der Kölnstraße, der Münster-
straße und der Schumacherstraße. 
Für die Kölnstraße wurde bereits 2008 
angemerkt, dass größere Brüche 
durch den Leerstand der ehemaligen 
Tankstelle Ecke Grüne Gasse und das 
großflächige geriatrische Zentrum 
entstehen. Es kann keine geschlos-
sene Schaufensterfront geschaffen 
werden und die Kundschaft muss Lü-
cken überwinden, was die Attraktivi-
tät der Einkaufsstraße minimiert. 

Die beiden Pläne zeigen die Einzel-
handelsstruktur 2005 (links) und 2020 
(rechts). In der Kölnstraße hat sich 
der Einzelhandel von 45 Prozent auf 
20 Prozent reduziert, wohingegen die 
Anzahl der Dienstleistungen von 10 
Prozent auf 25 Prozent angestiegen 
ist. Die einzelhandelsnahen Dienst-
leistungen haben sich von 10 Prozent 
auf fünf Prozent halbiert, das Wohnen 
ist mit 30 Prozent gleichgeblieben 
und die Leerstände haben sich von 
5 Prozent auf 20 Prozent stark erhöht. 
Die dominierende Nutzung war 2005 
das Wohnen (45 Prozent), 2020 do-
minieren zu etwa gleichen Anteilen 
Dienstleistungen, Wohnen und Leer-
stand. Dies deutet auf einen hohen 
Handlungsbedarf hin. 

In der Münsterstraße hat sich der Ein-
zelhandel von 50 Prozent auf 20 Pro-
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Quelle: Eigene Erhebung RaumPlan
M: 1:3.750

zent reduziert, die Anzahl der Dienst-
leistungen ist von 25 Prozent auf 40 
Prozent angestiegen, die einzelhan-
delsnahen Dienstleistungen haben 
sich von 10 Prozent auf 15 Prozent 
erhöht, das Wohnen ist mit 10 Prozent 
gleichgeblieben und die Leerstände 
haben sich von 5 Prozent auf 15 Pro-
zent erhöht. Die dominierende Nut-
zung war 2005 der Einzelhandel, 2020 
dominieren die Dienstleistungen, ge-
folgt vom Einzelhandel. Die Münster-
straße ist auch 2020 eine funktionsfä-
hige und attraktive Einkaufsstraße. 

In der Schumacherstraße ist der Ein-
zelhandel stark rückäufig (2005 noch 
30 Prozent). Die Dienstleistungen sind 
von 55 Prozent auf 65 Prozent ange-
stiegen, der Anteil einzelhandelsna-
her Dienstleistungen ist dafür von 5 
Prozent auf 25 Prozent angestiegen, 
wohingegen das Wohnen von 10 
Prozent auf 5 Prozent gesunken ist. In 
der Schumacherstraße sind Dienst-
leistungsbetriebe nach wie vor domi-
nierend. 

Der Vergleich der Einzelhandelsstruk-
tur 2005 und 2020 macht deutlich, 
dass die Münsterstraße und die Schu-
macherstraße funktionsfähige Ein-
kaufsstraßen sind, wohingegen in der 
Kölnstraße das Wohnen dominanter 
wird. Die zukunftsfähigen Einkaufsbe-
reiche sind zu definieren und attraktiv 
zu gestalten. 
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Verkehrsfläche im gutem Zustand

Stellplätze

Abgrenzung
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Verkehrsfläche im gutem Zustand, 
Brabenderstraße, Foto RaumPlan

erneuerungsbedürftige Verkehrsfläche,  
Römerallee, Foto RaumPlan

erneuerungsbedürftige Verkehrsfläche, 
Münsterstraße, Foto RaumPlan

Stellplätze,
Von-Lutzenberger Straße, Foto RaumPlan

Das Straßennetz im Sanierungsge-
bietes ist vom Mittelalter geprägt. 
Die Kölnstraße, die Münsterstraße 
und die Schumacherstraße nehmen 
den Verlauf der Römerstraßen auf 
(Köln-Reims | Neuss-Trier). Die Von-
Lutzenberger-Straße und die Brauers-
gasse als Wallstraßen begleiten die 
Stadtmauer. Die Nebenstraßen (Nor-
mannengasse, Grüne Gasse, Kleine 
Grüne Gasse, Brabenderstraße, Paul-
Hubert-Pesch-Straße, Guinbertstraße, 
Rathausgasse, Juhlsgasse), welche 
nicht an Stadttoren enden, verbin-
den die Wallstraße mit dem Stadtin-
neren. Die heutige Verkehrsführung 
mit zahlreichen Einbahnstraßen und 
der Fußgängerzone berücksichtigt 
nicht die historisch gewachsene Wer-
tigkeit der Straßen und Plätze.1 

Die öffentlichen Räume innerhalb 
des Sanierungsgebietes wurden auf 
ihre Gestaltqualität untersucht. Auf-
fällig ist die Dominanz der erneue-
rungsbedürftigen Verkehrsflächen. 

Die Kölnstraße und die Münsterstraße 
verlaufen im Einrichtungsverkehr vom 
Münstertor über die Münsterstraße, 
die Kölnstraße bis zum Kölntor. Die 
Straßen sind niveaugleich und eine 
Natursteinrinne trennt die Fahrbahn 
von den Seitenbereichen (‚weiche 
Separation‘). Die gepflasterte Fahr-

1 Herzog, Nußbaum (1988), Seite 299.

bahn ist teilweise von Spurrillen durch-
zogen und aufgebrochen. Der Zu-
stand ist stark erneuerungsbedürftig. 

Die Brauersgasse (Einrichtungsver-
kehr zum Münstertor) und die Von-
Lutzenberger-Straße weisen Natur-
steinpflaster auf. Die Gehwege sind 
mit einem Hochbord von der Fahr-
bahn abgegrenzt. Das Naturstein-
pflaster hat Spurrillen und teilweise 
sind Fehlstellen mit Asphalt aufgefüllt. 
Auch diese Straßen sind stark erneue-
rungsbedürftig. 

Die Wohnstraßen Paul-Hubert-Pesch-
Straße, Grüne Gasse und Kleine Grü-
ne Gasse sind großflächig asphaltiert 
und ohne Gestaltqualität. Gleiches 
gilt für die Römerallee. Fahrbahn 
und Seitenbereiche sind in schlech-
tem Zustand und die Allee ist nicht 
erkennbar. Auch der Außenraum der 
Bürgerbegegnungsstätte ist erneue-
rungsbedürftig. 

Einige Straßen sind in einem guten Zu-
stand. Hierzu gehören unter anderem 
Teilbereiche der Schumacherstraße 
inklusive ‚Kinat‘, der Platz am Müns-
tertor und die Brabenderstraße.

Insgesamt zeigt sich, dass eine Viel-
zahl der Straßen im Sanierungsge-
biet erneuerungsbedürftig ist und die 
Gestalt- und Aufenthaltsqualität ent-
sprechend gestärkt werden muss. 
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Schnitt Münsterstraße 3 | 14
M : 1:250

Der Straßenraum der Münsterstraße ist 
zwischen 7,50  und 11,50 Meter breit. 
Die Geschäftsstraße ist niveaugleich 
ausgebaut. Eine Natursteinrinne 
trennt die 3,00 Meter breite Fahrbahn 
von den Seitenbereichen. Der Ver-
kehr wird als Einrichtungsverkehr von 
Süden in Richtung Norden geführt 
und ist als Tempo-10-Zone ausge-
wiesen. Die Gehwegbreiten variieren 
zwischen 1,50 Meter und 2,00 Meter 
und sind somit sehr schmal. Geparkt 
werden kann auf 14 Stellplätzen in 
den Seitenbereichen (Begrenzung 
auf eine Stunde). In fünf Bereichen 
gibt es Außengastronomie, die teil-
weise derart abgegrenzt ist, dass kei-
nerlei Querungsmöglichkeit besteht. 
Der Zustand der Münsterstraße ist 
stark erneuerungsbedürftig. Es fehlt 
Gestalt- und Aufenthaltsqualität.
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Die Römerallee ist die Fortführung der 
Kölnstraße und Verbindungsachse 
zum Bahnhof und zur Bundesstraße B 
265. Der Straßenraum der Römerallee 
ist durchgehend 15,00 Meter breit. 
Die Fahrbahn von 7,00 bis 10,00 Me-
ter Breite ist mit Hochborden von den 
Gehwegflächen separiert. Die Park-
buchten sind auf dem Fahrbahnni-
veau. Trotz der Ausweisung als Tem-
po-50 gibt es entlang der Römerallee 
überwiegend keine Radstreifen. Le-
diglich im Einmündungsbereich am 
Kölntor gibt es entsprechende Mar-
kierungen (Fahrbahnbreite 10,00 Me-
ter). Die Römerallee hat insbesonde-
re im Bereich des Sanierungsgebiets 
den Alleecharakter verloren, den es 
wiederherzustellen gilt. Außerdem 
müssen die Fahrbahn und die Seiten-
bereiche neu geordnet werden. 
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öffentliche Grünfläche

private Grünfläche

Gebäude

landwirtschaftliche Fläche

Wald (private Grünfläche)
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öffentliche Grünfläche,
Park am Wallgraben, Foto RaumPlan

öffentliche Grünfläche,
Park am Wallgraben, Foto RaumPlan

öffentliche Grünfläche,
Wallgraben Frankengraben, Foto RaumPlan

private Grünfläche,
Wallgraben Frankengraben, Foto RaumPlan

Der links abgebildete Plan zeigt zu-
nächst die weitere Umgebung des 
Sanierungsgebietes. Auffällig sind 
die großzügigen Landschaftsräume. 
Zülpich liegt in der Jülich-Zülpicher 
Börde und gehört zum Rheinischen 
Braunkohlerevier. Von 1953 bis 1967 
wurde der Tagebau Zülpich betrie-
ben. Zurück blieben zwei Bagger-
seen, der Naturschutzsee Füssenich 
im Nordwesten und der Wassersport-
see Seepark Zülpich im Südosten.

Die Landschaftsräume, Seen und die 
umliegenden Orte sind mit einem en-
gen Fuß- und Radwegenetz erschlos-
sen. Die ‚Tour-de-Tolbiac‘ hat als jähr-
licher Familien-Radwandertag von 
2004 bis 2013 unter dem Motto ‚Zül-
pich erfahren‘ Fahrradrouten zusam-
mengestellt. 

Der Wallgraben stellt den Übergang 
von der Stadt zum Landschaftsraum 
dar. Im Zuge der Landesgartenschau 
2014 wurde große Teile der Wallgra-
benzone als ‚Park am Wallgraben’ 
gestaltet. Der Wallgraben ist mit ei-
nem Wegenetz erschlossen, welches 
über das Weiertor und die Bücke an 
der Landesburg an die Altstadt ange-
bunden ist. Die bestehenden Obst-
wiesen wurden durch Blumenwiesen, 
einen Rosengarten und einen Wein-
berg ergänzt und so ein Ensemble 
aus Stadtmauer, Weiertor und Burg 
geschaffen, welches einen hohen 

Naherholungswert hat (vgl. Abbil-
dung oben links und oben rechts). 

In Richtung Norden ist der Wallgra-
ben bis zum Kölntor fortgeführt und 
geht zudem in die Grünanlage des 
Friedhofs über. In Richtung Süden 
gibt es zwei Brüche. Südlich der Brau-
ersgasse ist die Bebauung bis an die 
Stadtmauer herangeführt und der 
grüne Ring unterbrochen. Ein weite-
rer Bruch ist zwischen Von-Lutzenber-
ger-Straße und Frankengraben. Im 
Bereich unmittelbar am Münstertor 
setzt eine Grünanlage den grünen 
Ring zunächst fort (vgl. Abbildung 
unten links). Ab der Einmündung Kel-
tenweg hingegen, ist der Wallgra-
ben parzelliert und mit freistehenden 
Häusern bebaut (vgl. Abbildung un-
ten rechts). Auch auf der Innenseite 
der Stadtmauer entlang der Von-Lut-
zenberger-Straße wird der grüne Ring 
nicht fortgeführt. Es gibt eine grüne 
Böschung, die Potenzial birgt. 

Ziel der Landesgartenschau war es, 
einen durchgehenden grünen Rund-
weg um die Altstadt zu schaffen. 
Eine Verbindung zwischen Kölntor 
und Münstertor entlang der Stadt-
mauer wurde nicht hergestellt. Im 
Zuge weiterer Maßnahmen sollte der 
grüne Ring erhalten und fortgeführt 
werden. Für den Abschnitt zwischen 
Kölntor und Münstertor ist eine ver-
trägliche Grüngestaltung zu finden. 
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öffentliche Grünfläche,
Münstertor, Foto RaumPlan

öffentliche Grünfläche, 
Von-Lutzenberger-Straße, Foto RaumPlan

öffentliche Grünfläche, 
Kölntor, Foto RaumPlan

private Grünfläche,
Paul-Hubert-Pesch-Straße, Foto RaumPlan

Dieser Plan geht im Vergleich zum 
vorherigen Plan näher auf die Grün-
gestaltung im Sanierungsgebiet ein. 

Innerhalb der Stadtmauer gibt es mit 
Ausnahme der Böschung entlang 
der Stadtmauer an der Von-Lutzen-
berger-Straße (vgl. Abbildung oben 
rechts) keine öffentliche Grünfläche. 

Die übrigen öffentlichen Grünflächen 
liegen vor der Stadtmauer beidsei-
tig des Münstertors (vgl. Abbildung 
oben links) und des Kölntors. Die Bö-
schung entlang der Stadtmauer hat 
das Potenzial in Kombination mit der 
Neugestaltung der Straße den grü-
nen Rundweg um die Altstadt (Idee 
der Landesgartenschau 2014) fort-
zuführen und zu schließen. Die Unter-
brechung des grünen Rundwegs an 
der Brauersgasse muss ebenfalls neu 
gestaltet werden, um den Rundweg 
zu schließen. Eine Wegeverbindung 
zwischen Grünanlage am Franken-
graben und Von-Lutzenberger-Straße 
kann für den Rundweg genutzt wer-
den. 

Das Grün innerhalb der Stadtmau-
er ist von privaten Flächen geprägt. 
Rückwärtig der geschlossenen Be-
bauung entlang der historischen 
Straßen ergeben sich größere zu-
sammenhängende private Grünbe-
reiche. Dichte Baumbestände sind 
vor allem zwischen Münsterstraße 

und geriatrischem Zentrum und im 
nördlichen Abschnitt der Römerallee, 
insbesondere auf dem dort befindli-
chen Friedhof. 

Im Straßenraum sind nur wenige 
Bäume vorhanden. Diese beschrän-
ken sich auf die Kölnstraße und die 
Münsterstraße. Insbesondere in der 
Römerallee fehlen die dem Namen 
gerecht werdenden Bäume. Die Brei-
te des Straßenraumes macht eine In-
tegration von Bäumen grundsätzlich 
möglich. 

Im Plan dargestellt ist außerhalb der 
Abgrenzung der Park am Wallgraben 
als Obstwiese. Dieses Thema könn-
te im Rahmen der Fortführung des 
grünen Rings aufgegriffen werden. 
Die Grünanlage am Frankengraben 
könnte mit Obst- oder Zierobstbäu-
men ergänzt werden, die sich dann 
entlang der Von-Lutzenberger-Straße 
bis zum Kölntor fortführen. 

Insgesamt sind die öffentlichen Grün-
flächen im mittelalterlichen Stadt-
grundriss beschränkt. Das Potenzial 
steckt in der Wallanlage, die als grü-
ner Ring mit Rundweg den Stadtkern 
umschließen sollte. Der Grundstein 
wurde mit der Landesgartenschau 
2014 gelegt. Weiterführende Maß-
nahmen zum Ringschluss beziehen 
sich insbesondere auf die Brauersgas-
se und die Von-Lutzenberger-Straße. 
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M: 1:3.750

positiver Blickpunkt

störender Blickpunkt

Raumkante | Stadtmauer 

fehlende Raumkante

Hecke | Zaun | Mauer

Platz

potenzielle Platzsituation

Gebäude

Abgrenzung

Straßenraum
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positiver Blickpunkt, 
Landesburg, Foto RaumPlan

Raumkante | Stadtmauer, 
Von-Lutzenberger-Straße, Foto RaumPlan

fehlende Raumkante, potenzielle 
Platzsituation, Kölnstraße, Foto RaumPlan

Mauer mit Zaun,  
Brabenderstraße, Foto RaumPlan

Die Analyse der Raumstruktur arbei-
tet die räumlichen Qualitäten der Zül-
picher Altstadt heraus. 

Die räumlichen Dominanten mit 
Fernwirkung sind sowohl positive als 
auch negative Blickpunkte. Zu den 
positiven Blickpunkten zählen unter 
anderem die Landesburg (vgl. Ab-
bildung oben links), die Stadtmauer 
(vgl. Abbildung unten links) mit den 
Stadttoren, die Kirche St. Peter und 
die Bürgerbegegnungsstätte. Diese 
Gebäude inklusive der Stadtmauer 
dominieren durch ihre Höhen und 
ihre Position im städtischen Gefüge 
und prägen die Silhouette der Zülpi-
cher Altstadt. Negative Blickpunkte 
sind beispielsweise die Sparkasse und 
das Gebäude Kölnstraße, Höhe Grü-
ne Gasse. 

Die Straßenräume sind durch bauli-
che Raumkanten geprägt. Entlang 
der römischen Straßen sind geschlos-
sene Raumkanten. In Richtung östli-
cher Stadtmauer sind die baulichen 
Raumkanten, durch freistehende 
Gebäude, aufgelöst. Hier gibt es 
vermehrt Raumstörung durch fehlen-
de Raumkanten, vor allem entlang 
der Paul-Hubert-Pesch-Straße. Die 
fehlenden Raumkanten verweisen 
auf Handlungsbedarf. Insbesondere 
entlang der Kölnstraße an den bei-
den Platzaufweitungen, wie auch an 
dem Parkplatz in der Von-Lutzenber-

ger-Straße besteht Handlungsbedarf. 
Die baulichen Raumkanten werden 
durch Hecken, Zäune und Mauern er-
gänzt (vgl. Abbildung unten rechts). 
Diese Elemente sind vor allem zwi-
schen den aufgelösten baulichen 
Raumkanten im östlichen Bereich des 
Sanierungsgebietes präsent. 

Die Straßenräume der Kölnstraße 
und der Münsterstraße werden durch 
platzartige Situationen gegliedert. 
Die Münsterstraße erhält ihren Auf-
takt mit dem Platz am Münstertor 
und mündet in dem Platz Kölnstraße / 
Schumacherstraße. Die Kölnstraße 
hat dort ihren Auftakt und mündet 
im Platz am Kölntor. Potenzielle Platz-
situationen zur Abschnittsbildung in 
der Kölnstraße ergeben sich vor dem 
geriatrischen Zentrum und an der 
ehemaligen Tankstelle / Ecke Grüne 
Gasse (vgl. Abbildung oben rechts). 

Final lässt sich festhalten, dass im Sa-
nierungsgebiet die bedeutenden 
römischen Straßen bis auf wenige 
Ausnahmen baulich gefasst sind. Vor-
handene Plätze an den Stadttoren 
und an der Ecke Kölnstraße / Münster-
straße / Schumacherstraße können 
durch neue Platzsituationen ergänzt 
werden, um die Gestalt- und Aufent-
haltsqualität zu stärken. Die positiven 
und historischen Blickpunkte machen 
Raumfolgen in der Altstadt sichtbar 
und dienen der Orientierung.  
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Gebäude außerhalb Abgrenzung 

Abgrenzung

Gebäude innerhalb  Abgrenzung

M: 1:3.750

Der Schwarzplan stellt die Gesamt-
heit der Gebäude inklusive Stadt-
mauer mit Stadttoren innerhalb des 
Sanierungsgebietes als schwarze 
Flächen dar, außerhalb werden die 
entsprechenden Flächen grau dar-
gestellt. 

Der Schwarzplan verdeutlicht in sei-
ner Abstraktion den mittelalterlichen 
Stadtgrundriss mit dem Straßennetz, 
dem Wegeverlauf, sowie den Plätzen 
und den Freiräumen. 

Innerhalb der Stadtmauer ist die klein-
teilige Parzellierung der Bebauung er-
kennbar. Die geschlossene Bauweise 
entlang der historischen Straßenach-
sen betont diese. Erkennbar sind ein-
zelne Störungen der Feinkörnigkeit, 
insbesondere in der Kölnstraße. Hierzu 
gehören die ehemaligen Einzelhan-
delsnutzungen im nordöstlichen Ab-
schnitt, die ehemalige Tankstelle so-
wie das Wohn- und Geschäftshaus, 
das sich bis zur Normannen- und Rat-
hausgasse fortführt. Das Rathaus und 
das geriatrische Zentrum bilden sich 
als Sonderbauten ab. Im östlichen 
Abschnitt des Sanierungsgebietes 
zerfällt die städtebauliche Struktur. 

Insgesamt ist die Kleinteiligkeit der 
Parzellenstruktur jedoch weitestge-
hend erhalten und prägend für die 
Altstadt. Dies gilt es zu wahren. 
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Der rechts abgebildete Plan zeigt die 
bestehende planungsrechtliche Situ-
ation in Form der aktuell gültigen Be-
bauungspläne. 

Es gibt nicht für das gesamte Sa-
nierungsgebiet Bebauungspläne. 
Der nordwestliche Bereich des Sa-
nierungsgebietes ist vorwiegend als 
Kerngebiete (MK Flächen) ausge-
wiesen. ‚Kerngebiete dienen vorwie-
gend der Unterbringung von Han-
delsbetrieben sowie der zentralen 
Einrichtungen der Wirtschaft, der 
Verwaltung und der Kultur‘ (vgl. § 7 
BauNVO). Im zentralen Bereich der 
Kölnstraße sind Mischgebiete (MI Flä-
chen) ausgewiesen. ‚Mischgebiete 
dienen dem Wohnen und der Un-
terbringung von Gewerbebetrieben, 
die das Wohnen nicht wesentlich stö-
ren‘ (vgl. § 6 BauNVO). Der südöstli-
che Bereich des Sanierungsgebietes 
ist als Allgemeine Wohngebiete aus-
gewiesen. ‚Allgemeine Wohngebiete 
dienen vorwiegend dem Wohnen‘ 
(vgl. § 4 BauNVO). 

Auffällig sind die zulässigen Geschos-
sigkeiten. In der Analyse wurde die 
Dominanz der Zweigeschossigkeit he-
rausgestellt. Jedoch erlaubt das Pla-
nungsrecht oftmals höhere Geschos-
sigkeiten. Dies bietet Anreize für den 
Abriss zweigeschossiger Gebäude zu 
Gunsten dreigeschossiger Neubau-
ten. Hier ist Vorsicht geboten. 
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Auf Basis der vorangegangenen 
Analyse werden nachfolgend die 
Stärken und Schwächen des Sanie-
rungsgebietes zusammengestellt. 

Hervorzuheben ist die Lage des Sa-
nierungsgebietes inmitten der Zülpi-
cher Altstadt und von der Stadtmau-
er umgeben. Die beiden Stadttore 
Münstertor und Kölntor markieren die 
Ortseingänge. Der Wallgraben als 
grüner Ring entlang der Stadtmauer 
grenzt im Norden und Süden an das 
Sanierungsgebiet. Zwischen der Lan-
desburg und dem Münstertor sowie 
ab der Einmündung Keltenweg in 
den Frankengraben bis hin zum Köln-
tor ist der grüne Ring unterbrochen. 
Im Rahmen des InHK bietet sich die 
Möglichkeit, die beiden Unterbre-
chungen durch entsprechende Ge-
staltung und Begrünung zu schließen 
und somit den Ursprungsgedanken 
der Landesgartenschau 2014 zu voll-
enden. 

Die Stadtmauer ist als besonderer 
Blickpunkt analysiert. Es ergeben sich 
zahlreiche weitere Blickpunkte, die 
jedoch teilweise negativ einzustufen 
sind. Positive Blickpunkte sind insbe-
sondere die Landesburg mit ihren Tür-
men, die Stadtmauer mit ihren Stadt-
toren, die Kirche St. Peter und die 
Bürgerbegegnungsstätte, somit Ge-
bäude mit historischer Bedeutung. 
Diese stehen in Konkurrenz mit hohen 

Neubauten, wie beispielsweise dem 
Gebäude der Sparkasse. 

Die besonderen Blickpunkte sind ins-
besondere auch die Baudenkmale. 
Insgesamt gibt es innerhalb des Sa-
nierungsgebietes neun eingetrage-
ne Baudenkmale, weitere 10 Prozent 
der Gebäude sind denkmalwert und 
weitere 30 Prozent sind ensembleer-
gänzend, sodass es eine Vielzahl his-
torisch wertvoller Gebäude gibt, die 
es zu wahren gilt. Sie haben großen 
Einfluss auf das Stadtbild von Zülpich. 

Die Kölnstraße, die Münsterstraße 
und die Schumacherstraße sind die 
zentralen Einkaufsstraßen in der Zülpi-
cher Altstadt. Die Einzelhandels- und 
Dienstleistungsunternehmen sind teil-
weise derart spezialisiert, dass sie über 
die Stadtgrenzen hinaus bekannt 
sind. Gleiches gilt auch für das geria-
trische Zentrum, das sich als ‚Gesund-
heitsachse’ von der Kölnstraße bis zur 
Von-Lutzenberger-Straße erstreckt. 
Hervorzuheben sind außerdem die 
Infrastruktureinrichtungen Rathaus 
und Bürgerbegegnungsstätte Mar-
tinskirche in der Normannengasse. 

Die Schumacherstraße ist als Fußgän-
gerzone in Teilen in gutem Zustand 
und belebt. Die beiden anderen 
Straßen bieten Potenzial im Zuge ei-
ner Neugestaltung. Sie bilden eine 
Straßen- und Platzabfolge vom Platz 

am Münstertor, über die Münsterstra-
ße, bis zum Platz Ecke Kölnstraße und 
über die Kölnstraße und zwei poten-
zielle Platzflächen (geriatrisches Zen-
trum / ehemalige Tankstelle) bis hin 
zum Platz am Kölntor. Die Straßen sind 
Bestandteil der Tempo-10-Zone. Ver-
einzelt sind Bäume angeordnet. Bei-
des ist von Nutzen für eine Neugestal-
tung mit Aufenthaltsqualität. Auch 
die Neugestaltung der Brauersgasse 
und Von-Lutzenberger-Straße ist not-
wendig. Beide Straßenzüge verfügen 
über historisches Natursteinpflaster, 
welches in die Neugestaltung wie-
der aufgenommen werden kann. In 
der Römerallee bietet sich die Chan-
ce aufgrund der Breite des Straßen-
raums den Alleecharakter wieder 
herzustellen. 

Im Zuge der Landesgartenschau 
2014 wurde eine Wegeverbindung 
zwischen Weiertor und Burg mit an-
gegliederter Altstadt geschaffen. 
Innerhalb der Stadtmauer gibt es 
wenige Wegeverbindungen. Hervor-
zuheben ist die Verbindung entlang 
der geriatrischen Klinik, die zwischen 
Kölnstraße und Von-Lutzenberger-
Straße vermittelt. Diese ist auf priva-
tem Gelände. Eine Sicherstellung 
dieser Wegeverbindung für die Öf-
fentlichkeit sollte erfolgen. Eine neue 
Wegeverbindung könnte in der Ver-
längerung der Kleinen Grünen Gasse 
bis zu Paul-Hubert-Pesch-Straße ge-

schaffen werden. 

Neben den Potenzialflächen im 
Straßenraum gibt es Bauflächenpo-
tenziale. Diese sind im Bereich der 
Paul-Hubert-Pesch-Straße und an der 
Nideggener Straße. Entlang der Paul-
Hubert-Pesch-Straße sind in den letz-
ten Jahren bereits einige freistehende 
Einfamilienhäuser entstanden. Eine 
zusammenhängende städtebauli-
che Entwicklung ist wünschenswert. 

Aktuell sind an der Einmündung 
der Paul-Hubert-Pesch-Straße in die 
Von-Lutzenberger-Straße Stellplätze 
angeordnet. Generell sollte im Sa-
nierungsgebiet ein angemessenes 
Stellplatzangebot geschaffen wer-
den, welches städtebaulich integriert 
wird. 

Insgesamt zeigt sich, dass das Sanie-
rungsgebiet ein enormes Potenzial 
hat, welches durch das Handlungs-
konzept als Grundlage genutzt und 
ausgebaut werden kann. 
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Nachfolgend werden die Schwä-
chen des Sanierungsgebietes als Er-
gebnis der Analyse benannt. 

Im Sanierungsgebiet sind 15 Prozent 
der Gebäude als ortsuntypische Ge-
bäude einzustufen. Sie weisen auf-
fällige Fassadengestaltungen und 
untypische Gebäudehöhen auf und 
wirken sich negativ auf das Stadtbild 
von Zülpich aus. Hierzu gehören ins-
besondere Neubauten. Zur Wahrung 
des Stadtbildes sollte regionaltypisch 
gebaut werden. 

Neben den ortsuntypischen Gebäu-
den wirken sich Gebäude in mittle-
rem bis schlechtem Zustand ebenfalls 
negativ auf das Stadtbild aus. 40 Pro-
zent der Gebäude sind in mittlerem 
Zustand und 15 Prozent sind sogar 
in schlechtem Zustand. Bei letzteren 
sind kurzfristig Sanierungsmaßnah-
men notwendig, um die Bausubstanz 
zu sichern. 

Etwa 10 Prozent der Gebäude im 
Sanierungsgebiet stehen im Erdge-
schoss, teilweise auch in den Ober-
geschossen leer. Diese sind insbe-
sondere entlang der Kölnstraße. Hier 
ist der Einzelhandel seit 2005 extrem 
rückläufig. Dies ist durch den Wegfall 
der Einkaufsmagneten am Kölntor 
zu begründen. Zum Teil haben sich 
dort Dienstleistungen angesiedelt, 
teilweise wurden Gebäude abge-

rissen, durch Neubauten ersetzt und 
Wohnen im Erdgeschoss realisiert. 
Besonders großflächige Leerstände 
mit negativen Auswirkung auf das 
städtebauliche Gesamtgefüge sind 
das Wohn- und Geschäftshaus Köln-
straße  / Josef-Peiffer-Platz und die 
ehemalige Tankstelle in der Kölnstra-
ße Ecke Grüne Gasse. Insbesondere 
zweites birgt jedoch auch die Chan-
ce, dort etwas Neues zu entwickeln. 

Die Verkehrsflächen sind vorwie-
gend als erneuerungsbedürftig ein-
zustufen. Natursteinpflaster enthält 
Spurrillen und ist teilweise mit Asphalt 
geflickt. Zu den defizitären Straßen-
räumen gehören die Kölnstraße, die 
Münsterstraße, die Brauersgasse, die 
Von-Lutzenberger-Straße, die Paul-
Hubert-Pesch-Straße und die Röme-
rallee, sowie der Platz am Kölntor und 
die potenziellen Platzräume in der 
Kölnstraße. Im Zuge einer Neugestal-
tung birgt dies das Potenzial, die Räu-
me attraktiver zu gestalten und Auf-
enthaltsqualität zu schaffen. Hierbei 
sollte auch das stark begrenzte Grün 
im Straßenraum gestärkt werden. 

Der Wallgraben und grüne Ring ent-
lang der Stadtmauer ist im Abschnitt 
des Sanierungsgebietes mit Ausnah-
me der Grünfläche am Frankengra-
ben unterbrochen. Der Wallgraben 
wurde parzelliert und mit freistehen-
den Häusern bebaut. Private Grün-

flächen grenzen unmittelbar an die 
Stadtmauer. Vorbild ist der neue grü-
ne Ring inklusive grünem Rundweg. 
Die Unterbrechung gilt es im Zuge 
des InHK zu beseitigen und die ge-
stalterische Vollendung des grünen 
Rings inklusive Rundweg zu schaffen. 

Bestandteil des grünen Rundwegs 
könnte der vorhandene Weg zwi-
schen Frankengraben und Von-Lut-
zenberger-Straße sein. Diesem fehlt 
jedoch eine barrierefreie Gestaltung. 
Auch im Rahmen der übrigen Stra-
ßen und Wege innerhalb der Stadt-
mauer muss die barrierefreie Ge-
staltung berücksichtigt werden. Eine 
fehlende Wegeverbindung wurde in 
der Fortführung der Kleinen Grünen 
Gasse zur Paul-Hubert-Pesch-Straße 
analysiert. 

Der Grünanlage Frankengraben ist 
teilweise als Skateranlage genutzt, 
generell fehlt der Grünanlage aber 
eine Gestaltung, die sich in den grü-
nen Ring entlang des Wallgrabens 
einfügt. 

Andere Defizitflächen stellt der Park-
platz in der Von-Lutzenberger-Straße 
dar. Dieser wurde durch den Anbau 
der geriatrischen Klinik eingekürzt. 
Neben einer fehlenden Raumkante 
zeichnet er sich durch eine nicht op-
timierte Stellplatzanordnung aus. Eine 
weitere Defizitfläche ist die Brachflä-

che der ehemaligen Tankstelle. Diese 
wurde zuvor schon als Potenzialfläche 
für eine Platzaufweitung der Kölnstra-
ße angeführt. Auch die Platzgestal-
tung vor der Bürgerbegegnungsstät-
te und die Fläche an der Nideggener 
Straße ist neu zu gestalten. 

Insgesamt wird deutlich, dass es zwar 
einige Schwächen und Risiken im Sa-
nierungsgebiet gibt, die es abzubau-
en und Risiken als Chance zu begrei-
fen gilt. 

Das im nachfolgenden Kapitel entwi-
ckelte Leitbild des InHK baut auf den 
oben zuvor genannten Stärken und 
Potenzialen bzw. Chancen auf. 
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Das Leitbild der Fortschreibung des 
InHK südöstlicher Stadtkern baut auf 
dessen Stärken und den Alleinstel-
lungsmerkmalen auf. Die Altstadt 
von Zülpich steht für den ‚Dreiklang‘ 
der ‚lebendigen Stadt‘, der ‚histori-
schen Stadt‘ und der ‚grünen Stadt‘. 
Die Zentralität des Stadtkerns mit ho-
her Nutzungsdichte aus Einzelhandel, 
privaten Dienstleistungen und Gast-
ronomie, mit öffentlichen Einrichtun-
gen und Angeboten für Kultur und 
Tourismus schafft eine lebendige At-
mosphäre, die steinernen Zeugnisse 
der Stadtgeschichte sind in den en-
gen Gassen und im Stadtbild über-
all präsent und der bis auf wenige 
Ausnahmen erhaltene Grünring des 
Stadtgrabens entlang der mittelalter-
liche Stadtmauer umfasst die Altstadt 
mit einer Grünkulisse und öffnet die 
engen Stadträume in die Landschaft.

lebendige Stadt

Der südöstliche Stadtkern ist der 
Standort von Einzelhandel, Dienst-
leistung und Gastronomie. Die histori-
sche Achse Münsterstraße und Schu-
macherstraße zwischen Münstertor 
und Rathaus ist von Einzelhandel und 
Gastronomie geprägt und bedeu-
tend für den Tourismus. Die historische 
Achse Kölnstraße zwischen Kölntor 
und ‚Kinat‘ ist von Fachgeschäften 
und Dienstleistungen geprägt und 
bedeutend für die Versorgung der 

Bevölkerung. Parallel der Münster-
straße zwischen dem historischen 
Stammhaus an der Kölnstraße und 
der Von-Lutzenberger-Straße bildet 
die geriatrische Klinik eine ‚Gesund-
heitsachse‘ und nördlich der Köln-
straße der Bereich zwischen Rathaus 
und Bürgerbegegnungsstätte Mar-
tinskirche einen Ort der Repräsenta-
tion und Stadtkultur. Darüber hinaus 
ist die Altstadt Wohnstandort für Jung 
und Alt mit unterschiedlichen regio-
nalen Haus- und Wohnformen und 
Wohnmilieus in attraktiver zentraler 
Lage mit guter Verkehrsanbindung, 
neuem Bahnanschluss an der Röme-
rallee und mit kurzen Wegen zu dem 
benachbarten Zülpicher Schulcam-
pus.

historische Stadt

Die Stadtmauer mit dem Kölntor, 
dem Münstertor und der Bürgerbe-
gegnungsstätte Martinskirche inner-
halb des Sanierungsgebietes sowie 
dem Bachtor, dem Weiertor, der 
Landesburg und der Kirche St. Pe-
ter außerhalb des Plangebietes sind 
die Wahrzeichen der Stadt. Der mit-
telalterliche Stadtgrundriss mit den 
schmalen historischen Torstraßen der 
Kölnstraße in Ost-West-Richtung und 
der Münsterstraße und Schumacher-
straße in Nord-Süd-Richtung sowie die 
Vielzahl größerer und kleinerer Plätze 
und verbindender Gassen prägen 

das Stadtbild. Die straßenbegleiten-
de Bebauung zeigt aufgrund kriegs-
bedingter Zerstörung heute ein eher 
heterogenes aber auch lebendiges 
Bild der Altstadt mit Gestaltpotenzial, 
das es zu entdecken gilt. 

grüne Stadt

Der Zülpicher Stadtkern ist land-
schaftlich attraktiv eingebunden. Der 
stadtbildprägende und für die Nah-
erholung bedeutende grüne Ring 
des Stadtgrabens verknüpft die ein-
zelnen Stadtbereiche. Nach Westen 
und Süden, wo sich die Stadt in die 
Landschaft öffnet, hat die Landes-
gartenschau 2014 mit der naturnah 
gestalteten Anlage des Parks am 
Wallgraben, der Einbindung des rö-
mischen Stadtkerns und dem Naher-
holungsgebiet Zülpicher See Zeichen 
gesetzt. Beide Aspekte, die dicht be-
baute Altstadt innerhalb der Mauer 
und die attraktive umgebende Land-
schaft sind das große Potenzial der 
Stadt für Naherholung, Tourismus und 
Klimaschutz. Das Konzept des Grün-
rings ist im Bereich des südöstlichen 
Stadtkerns aufzugreifen und der Lü-
ckenschluss herzustellen.

In Zusammenarbeit mit den örtlichen 
Akteuren wurde ein städtebauliches 
Gesamtkonzept für den südöstlicher 
Stadtkern entwickelt, welches auf 
die Funktionsstärkung des Einzelhan-

dels- und Dienstleistungszentrums so-
wie des Standortes der sozialen und 
touristischen Infrastruktur, Kultur und 
Repräsentation mit guter Erreichbar-
keit in überschaubaren Stadträumen 
abzielt. 

Die Ziele der Erneuerung für den süd-
östlichen Stadtkern Zülpich wurden 
im Dialog mit den Bürgern entwickelt 
und lassen sich wie folgt zusammen-
fassen: 

Stärkung des Stadtzentrums

• Ziel ist ein attraktives lebendiges 
Zentrum mit hoher Aufenthalts-
qualität und Barrierefreiheit für alle 
Bevölkerungsgruppen in den zent-
ralen öffentlichen Räumen des süd-
östlichen Stadtkerns.

• Ziel ist die Sicherung der Daseins-
vorsorge, die Entwicklung multi-
funktionaler Angebote der sozialen 
Infrastruktur und Kultur sowie die 
Stärkung des Tourismus.

Öffentlicher Raum und Mobilität

• Ziel ist die Erhaltung und attraktive 
Neugestaltung des südöstlichen 
Stadtkerns entlang der historischen 
Straßen, Wege und Plätze sowie die 
Förderung von Altbauerneuerung.

• Ziel ist die Förderung von Nahmobi-
lität, der Ausbau von Fuß- und Rad-
wegen, der Optimierung des ÖPNV 
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und der stadtverträglichen Abwick-
lung des Individualverkehrs.

Klimaschutz und Bauen

• Ziel ist die Förderung regenerativer 
Energiekonzepte, die Umsetzung 
hoher energetischer Gebäudestan-
dards und innovativer Konzepte zur 
Verbesserung der Nahmobilität.

• Ziel ist die Förderung der Altbauer-
neuerung und des qualitativ hoch-
wertigen regionalen Bauens im 
Stadtkern mit neuen Wohnformen 
und neuen Formen des Wohnen 
und Arbeitens.

Grünräume und Klimaschutz

• Ziel ist die Sichtbarmachung, Er-
gänzung und attraktive Neugestal-
tung des Grünrings des Wallgra-
bens im Bereich des südöstlichen 
Stadtkerns.

• Ziel ist die Förderung von Maßnah-
men des Klimaschutzes bzw. der 
Klimafolgenanpassung durch na-
turnahe Gestaltung der Grünräu-
me und Begrünung der städtischen 
Räume.
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Förderzugang 

Im Handlungsfeld ‚Funktionsstärkung 
der Altstadt‘ liegt der Fokus beson-
ders auf der Nutzung des vorhande-
nen Potenzials der Infrastruktur, des 
Einzelhandels, der Gastronomie und 
der Dienstleitungen. Ein Großteil der 
Projekte ist strategischer Art und von 
übergeordneter Bedeutung. 

Die städtebauliche Planung stellt die 
Basis für das gesamte Entwicklungs-
konzept dar. Es beinhaltet die Erarbei-
tung des vorliegenden  InHK. 

Das Zentrumsmanagement trägt 
einen Teil zur Projektsteuerung bei. 
In enger Abstimmung mit der Stadt 
Zülpich und den beteiligten Akteu-
ren ist eine Stärkung des Stadtkerns 
zu definieren und durch gezielte An-
siedlung neuer Nutzungen zu fördern. 
Das Marketingkonzept Stadtzentrum 
ist die Handlungsgrundlage für das 
Zentrumsmanagement. 

Die beiden Gemeinbedarfseinrich-
tungen Rathaus und Bürgerbegeg-
nungsstätte Martinskirche werden 
aufgewertet und gestärkt. Die Maß-
nahmen des Rathauses fokussieren 
auf einer energetischen Sanierung 
und die Bürgerbegegnungsstätte 

wird multifunktionaler nutzbar. 

Die Beteiligung der Bürgerschaft ist ein 
zentrales Element der Städtebauför-
derung und wird mit dem Projekt Ak-
tivierung Bürgerschaft thematisiert. 
Es können sich projektbegleitend Ar-
beitsgruppen zu verschiedenen The-
men zusammenfinden. Außerdem 
erhält der Verfügungsfond ein Gremi-
um, wo die Bürgerschaft Einfluss neh-
men kann. Mit dem Verfügungsfond 
können nicht investive Maßnahmen 
wie Veranstaltungen im öffentlichen 
Raum finanziert werden. 

Der Tag der Städtebauförderung 
rückt die Stadt- und Gebietsentwick-
lung stärker in die Öffentlichkeit und 
soll die Beteiligung der Bürgerschaft 
intensivieren. • Erhaltung und Erneuerung von Gemeinbedarfseinrichtungen 

• Stärkung zentraler Funktionen des Stadtkerns 
• Inklusion, Integration und Barrierefreiheit 
• Ausbau von Infrastruktureinrichtungen 
• Sicherung der Nahversorgung im Stadtkern 
• Stärkung Gastronomie 
• Öffentlichkeitsarbeit 
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• Steigerung Gestaltqualität 
• Steigerung Aufenthaltsqualität
• Stärkung Zentralität / Repräsentation 
• Verkehrsberuhigung 
• Inklusion, Integration und Barrierefreiheit 
• Stärkung zukunftsfähiger Mobilität 

Beim Handlungsfeld ‚Gestaltung öf-
fentlicher Räume‘ stehen die Stra-
ßen- und Platzräume im Vordergrund. 
Diese Projekte bilden die Basis der 
Fortschreibung des InHK. Mit der ab-
schnittsweisen qualitativ hochwer-
tigen Neugestaltung der zentralen 
Straßen- und Platzräume wird die Vo-
raussetzung für private Investitionen 
in die Bausubstanz geschaffen. Die 
Gesamtkonzeption definiert das Mo-
bilitäts- und Verkehrskonzept. 

Das Mobilitäts- und Verkehrskonzept 
baut auf der verkehrlichen Betrach-
tung Münsterstraße / Kölnstraße auf 
und thematisiert die Nahmobilität für 
Fußgänger und Radfahrer, den öf-
fentlichen Nahverkehr, die Parkraum-
situation für MIV und NMIV und zu-
kunftsweisende Mobilitätskonzepte. 

Für die unterschiedlichen öffentli-
chen Räume wird ein Gestaltkon-
zept entwickelt, das einerseits dem 
jeweiligen Ort mit seiner besonderen 
‚Begabung‘ gerecht wird, anderer-
seits aber auch stärker auf eine zu-
sammenhängende Gestaltung der 
Raumfolgen Wert legt. Im Vorder-
grund steht die Aufenthaltsqualität, 
verbunden mit dem Ziel, barriere-

freie Wegebeziehungen durch den 
Stadtkern herzustellen. Das Material-
konzept ist den historischen Straßen- 
und Platzräumen angemessen und 
gleichzeitig gut begehbar. Die Aus-
stattung der öffentlichen Räume und 
die Herausarbeitung eines Lichtkon-
zeptes unterstützen die Aufenthalts-
qualität. 

Die Einkaufsstraßen (Münsterstraße, 
Teilstück Schumacherstraße), sowie 
die Kölnstraße mit ihren Plätzen, die 
Brauersgasse, Von-Lutzenberger-
Straße und der Platz der Bürgerbe-
gegnungsstätte werden innerhalb 
der Stadtmauer neu gestaltet. Die 
verbindenden Gassen werden eben-
falls erneuert und tragen zur inneren 
Vernetzung bei. Außerhalb der Stadt-
mauer erhält die Römerallee ihren Al-
leecharakter zurück. 

Förderzugang 
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M: 1:7.000

• Steigerung Gestaltqualität 
• Steigerung Aufenthaltsqualität
• Inklusion, Integration und Barrierefreiheit 
• Klimaschutz 
• Förderung touristisches Potenzial 
• Erschließung umliegender Landschaftsräume

entlang des Grünrings tragen zur Ver-
netzung und Naherholung bei und 
stärken die touristische Einbindung. 

Das Handlungsfeld ‚Landschaft, 
Freiraum und Klimaschutz‘ basiert 
auf der Umwelt, der Naherholung 
und dem Tourismus. Die öffentlichen 
Grünräume innerhalb des Stadtkerns 
sind begrenzt. Die vorhandenen 
Grünräume entlang der Stadtmauer 
sollen gestärkt und die Straßen- und 
Platzräume mit neuen Grünstrukturen 
naturnah gestaltet werden, um den 
Klimaschutz zu stärken. 

Das Gesamtkonzept Grünring ist stra-
tegischer Art und von übergeordne-
ter Bedeutung für die Projekte dieses 
Handlungsfeldes. Mit der Landesgar-
tenschau 2014 wurde der Grundstein 
gelegt. Das Ziel ist die Schließung des 
Grünrings entlang der Stadtmau-
er. Die Aufwertung der Grünanlage 
Frankengraben und die Stärkung des 
Begleitgrüns entlang der Von-Lutzen-
berger-Straße führen den Grünring 
fort. Die Gestaltung geschieht in An-
lehnung an die naturnahe Gestal-
tung des Parks am Wallgraben. Im 
Straßenraum wird zugunsten des Kli-
mas das Grün durch Baumpflanzun-
gen gestärkt. 

Der Ausbau des Fuß- und Radwege-
netzes und der Stadtmauerrundweg 

Förderzugang 
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M: 1:5.000

Förderzugang 

• Steigerung Gestaltqualität 
• Stärkung Zentralität / Repräsentation 
• Erhaltung / Erneuerung stadtbildprägender Gebäude 
• Stärkung / Entwicklung Baukultur 
• Entwicklung neuer Formen von Wohnen und Arbeiten 
• Inklusion, Integration und Barrierefreiheit 
• Energetische Sanierung zum Klimaschutz

Das Handlungsfeld ‚Baukultur und Kli-
maschutz‘ setzt den Schwerpunkt auf 
den Schutz der Baudenkmale und 
der stadtbildprägenden Bauten, regi-
onalem Bauen, Wohnen und Energie. 
Die Projekte bilden den Rahmen für 
die bauliche Erneuerung und ener-
getische Ertüchtigung der Gebäude-
substanz, sowie für die bauliche Ent-
wicklung des historischen Stadtkerns 
und tragen zur Aufwertung des Stadt-
bildes bei. 

Das Sanierungsgebiet ist die Grund-
lage für die Fortschreibung des InHK. 
Empfohlen wird, die Sanierungssat-
zung durch eine Gestaltungssatzung 
zu ergänzen, mit der ein gestalteri-
scher Rahmen für die künftige Ent-
wicklung gesetzt wird. 

Die Sanierung stadtbildprägender 
Gebäude trägt zur Wahrung des 
Ortsbildes der Zülpicher Altstadt bei.
Die Energie- und Bauberatung steht 
den Eigentümern innerhalb der Ab-
grenzung für Beratungstätigkeiten zur 
Verfügung. Sie kümmert sich eben-
falls um die rechtlichen Grundlagen 
für das Fassaden- und Hofprogramm. 
Im Rahmen des Fassaden- und Hof-
programms können private Eigentü-

mer Förderungen generieren, wenn 
sie entsprechende Maßnahmen tä-
tigen. 

Um neue Impulse zur Beseitigung 
des Leerstandes zu setzen, soll das 
Wohnen und Arbeiten vor Ort stärker 
in den Mittelpunkt gerückt werden. 
Neue Formen von Homeoffice, oder 
Co-Working werden thematisiert und 
gefördert. 

Innerhalb der Abgrenzung gibt es 
Bauflächenpotenziale, die sich insbe-
sondere im Bereich der Paul-Hubert-
Pesch-Straße befinden. Hier gelten 
für die Neubauten (neues Bauen in 
alter Umgebung) regional angepass-
te Bauformen.
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Perspektive Münsterstraße mit Münstertor, RaumPlan



Luftbild, tim-online

projektträger 
     öffentlich 

gesamtkostenschätzung 
     61.883,34 Euro 

Förderung 
     Städtebauförderung 

förderfähige Kosten 
      61.883,34 Euro 

priorisierung 
     höchste Priorität 

StädtEbAulichE plAnung

Förderzugang Auf Basis der Bestandsanalyse wer-
den die Stärken und die Schwächen 
herausgearbeitet und das Leitbild 
entwickelt. In vier Handlungsfeldern 
werden Projekte identifiziert, die für 
eine Revitalisierung des südöstlichen 
Stadtkerns von Zülpich von besonde-
rer Bedeutung sind. 

Das vorliegende Entwicklungskon-
zept ist die Fördervoraussetzung der 
Städtebauförderung. Ziel ist die Um-
setzung von ‚Pilotprojekten‘, das 
heißt die Initiierung von Projekten 

Die städtebauliche Planung umfasst 
das vorliegende InHK südöstlicher 
Stadtkern, sowie eine Fortschrei-
bung. Unter Beteiligung der Bürger-
schaft und lokalen Akteuren wurde 
das Entwicklungskonzept erstellt. Die 
inhaltlichen Schwerpunkte sind die 
Vorbereitung der Verbesserung der 
Rahmenbedingungen für den Einzel-
handel, Dienstleistung und Gastrono-
mie, die Steuerung unterschiedlicher 
Nutzungen, sowie die Aspekte der 
Stadtgestaltung (unter anderem die 
Neugestaltung der Münsterstraße, 
der Schumacherstraße und der Köln-
straße) und der Erweiterung der wei-
teren Qualifizierung der Stadtmauer.

Mit dem Entwicklungskonzept legt 
die Städtebauförderung Grundlagen 
für eine zukunftsfähige Fortentwick-
lung der Städte und Gemeinden, ih-
rer Infrastruktur und der Wirtschaft in 
Nordrhein-Westfalen. Sie stellt sich der 
Herausforderung, bei technisch inten-
siver Durchdringung aller Lebensbe-
reiche durch die Digitalisierung mehr 
denn je für ein soziales Miteinander 
in lebendigen Quartieren, Stadt- und 
Ortszentren zu sorgen und die Grund-
lagen für ein attraktives Wohn- und 
Arbeitsumfeld zu schaffen.1 

1 Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und 
Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfa-
len (April 2020): Städtebauförderung in Nord-
rhein-Westfalen Programmaufruf 2021, Seite 5.

durch Einsatz öffentlicher Mittel mit 
Anstoßwirkung für nachhaltige priva-
te Investitionen. 

Das Entwicklungskonzept ist auf kon-
tinuierliche Fortschreibung angelegt. 
Mit der Fortschreibung wird die Um-
setzung der Projekte über den Förder-
zeitraum hinaus gesichert. 

Vorbereitung der Gesamtmaß-
nahme nach § 140 BauGB - städ-
tebauliche Planung (KuF 2.3)

• Erarbeitung Fortschreibung InHK 
südöstlicher Stadtkern 

• Fortschreibung 
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KÖLN-

STRASSE

MÜNSTER-

STRASSE

SCHUMACHER-

STRASSE

M: 1:4.000

fentlicher Räume (Aufenthalts-
qualität, Außengastronomie / Wa-
renpräsentation / Fassaden und 
Schaufenster)

• Empfehlungen für Attraktivitätsstei-
gerung im Bereich Einzelhandel, 
Dienstleistung, Gastronomie; Quali-
fizierung touristischer und kultureller 
Angebote

• Empfehlungen für Nachfolgenut-
zungen leerstehender Immobilien 
in den Bereichen Handel, Freizeit, 
Tourismus, Kultur, Bildung, Wohnen 
und Arbeiten

• Ausgangspunkt: Einzelhandelskon-
zept von 2008, Aktualisierung Da-
tenbasis, Erfassung neuer Entwick-
lung, Einschätzung aktueller Trends

• Betrachtung / Einschätzung bis-
heriger Marketingstrategie, Dialog 
mit ‚Aktionsgemeinschaft Zülpich / 
Fachgeschäfte aktiv‘, ggf. Impulse 
zur Neuausrichtung

• Entwurf zukunftsweisendes Mar-
ketingkonzept für Stadtzentrum im 
Dialog mit Akteuren vor Ort / Maß-
nahmenkonzept zur Umsetzung

• Empfehlungen zur Gestaltung öf-

projektträger 
     öffentlich 

gesamtkostenschätzung 
     25.000,00 Euro 

Förderung 
     Städtebauförderung 

förderfähige Kosten 
     25.000,00 Euro 

priorisierung 
     höchste Priorität 

mArKEtingKonZEpt 
StAdtZEntrum 

Förderzugang 

Vorbereitung der Gesamtmaß-
nahme nach § 140 BauGB – sons-
tige Vorbereitungsmaßnahmen 
(KuF 2.2)

• Stärkung der zentralen Funktio-
nen des Stadtkerns 

• Stärkung der lokalen Wirtschaft 
• Imagebildung 

Im Jahr 2011 hat sich das Netzwerk 
Innenstadt Zülpich, bestehend aus 
Vertretern der ‚Aktionsgemeinschaft 
Zülpich / Fachgeschäfte aktiv‘, der 
Gastronomie, der Vereinswelt, dem 
Kreis der Vermieter, dem Bereich 
Projektentwicklung und Immobilien-
makler, Banken und Sparkassen, der 
Verwaltung und allen im Rat vertre-
tenden Fraktionen, zur Verbesserung 
des Innenstadtmarketings gegrün-
det. Ziele sind unter anderem Attrak-
tivierung und Vitalisierung, Abbau 
von Ladenleerständen, Angebots-
verbesserung / Erhöhung Publikums- 
und Kundenfrequenz und Steigerung  
Aufenthaltsqualität.

Die Funktionsstärkung der Altstadt ist 
das zentrale Anliegen des InHK. Vie-
le Einzelmaßnahmen unter anderem 
zur Verbesserung der Aufenthalts-
qualität im öffentlichen Raum verfol-
gen dieses Ziel. Als Impulsgeber zur 
Initiierung und Richtschnur zur Quali-
fizierung von Projekten wird im Dialog 
mit den wichtigsten Akteuren vor Ort 
sowie aus Verwaltung und Politik das 
Marketingkonzept Stadtzentrum er-
arbeitet. Das bewusst übergreifende 
zukunftsweisende Marketingkonzept 
für die Entwicklung und Positionie-
rung stadtzentraler Nutzungen bein-
haltet folgende Aspekte und dient 
als Grundlage für das Zentrumsma-
nagement (Projekt 1.2) und die Ener-
gie- und Bauberatung (Projekt 4.3). 
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ZENTRUMS-

MANAGEMENT

M: 1:6.000

Besondere städtebauliche Maß-
nahmen – Stadtteilbüro, Stadtteil-
management (KuF 5.6)

• Umsetzung, Koordination und 
Steuerung des Erneuerungspro-
zesses 

• Initiierung von Pilotprojekten mit 
Ausstrahlung 

• Förderung privates Engagement 

ZEntrumSmAnAgEmEnt

projektträger 
     öffentlich

gesamtkostenschätzung 
     100.000,00 Euro

Förderung 
     Städtebauförderung

förderfähige Kosten 
     100.000,00 Euro 

priorisierung 
     höchste Priorität 

Förderzugang 

Seit über 15 Jahren führt die Stadtver-
waltung ein Kataster für leerstehende 
Geschäftsräume. Auf dieser Basis 
wird versucht, zwischen Nachfrage 
und Angebot zu vermitteln. Mit der 
‚Aktionsgemeinschaft Zülpich / Fach-
geschäfte aktiv‘ wurde eine Aktion 
zur Generierung neuer Geschäfte 
und zur Schließung von Angebotsde-
fiziten initiiert. 

Als Impulsgeber zur Initiierung von 
Projekten wird vor Ort ein Zentrums-
management, aufbauend auf dem 
Marketingkonzept Stadtzentrum (Pro-
jekt 1.2), eingerichtet, welches gezielt 
mit den wichtigsten Akteuren vor 
Ort in den Dialog tritt, Eigentümer, 
Gewerbetreibende von kritischen 
Projekten aufsucht und berät. Das 
Zentrumsmanagement soll zum Mo-
tor der Erneuerung werden. Zentrale 
Aufgabe ist die Vermittlung zwischen 
öffentlichen und privaten Interessen. 
Dem Zentrumsmanagement steht 
das Förderinstrumentarium zur Verfü-
gung, so können in kritischen Fällen 
leerstehende Immobilien oder stadt-
bildprägende Gebäude als Pilotpro-
jekt gezielt angekauft, mit Fördermit-
teln saniert und wieder in Nutzung 
gebracht werden. Zudem sollen pri-
vate Hauseigentümer zur Nutzung, In-
standsetzung und Modernisierung ih-
rer Immobilien motiviert werden. Hier 
gibt es Schnittstellen mit der Energie- 
und Bauberatung (Projekt 4.3).

Das übergreifend und kooperativ 
angelegte projektbegleitende Zent-
rumsmanagement beinhaltet:    

• Aufbau / Einrichtung aktiv operie-
rendes Zentrumsmanagement 

• Initiativen / Beratung / Kooperation 
mit Akteuren vor Ort, aktive Beglei-
tung der Umsetzung relevanter Pro-
jekte InHK, Kooperation mit Energie- 
und Bauberatung

• Aufbau / Aktualisierung Leerstands-
kataster, Erfassung problematischer 
Immobilien, aufsuchende Beratung

• Organisation von Zwischennutzun-
gen, Maßnahmen zur vorüberge-
henden Anmietung oder zum Zwi-
schenerwerb von Immobilien zur 
Etablierung neuer Nutzungen

• Umsetzung strategischer Planungs-
ansätze zur Neuausrichtung / Spe-
zialisierung / Umnutzung von nicht 
zukunftsfähigen Handelslagen

• Entwicklung Konzepte / Impulspro-
jekte zur Nutzung leerstehender Im-
mobilien für neue Formen von Woh-
nen und Arbeiten in der Altstadt 
‚Co-Working-Konzepte‘ etc.
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Rathaus, 
Foto RaumPlan

EnErgEtiSchE 
SAniErung rAthAuS 

projektträger 
     öffentlich 

gesamtkostenschätzung 
     2.827.539,03 Euro 

Förderung 
     Städtebauförderung 

förderfähige Kosten 
     2.827.539,03 Euro 

priorisierung 
     höchste Priorität 

Förderzugang 

Baumaßnahmen nach § 148 
BauGB - Gemeinbedarfs- und Fol-
geeinrichtung (KuF 4.3) 

• Stärkung der zentralen Funktio-
nen des Stadtkerns 

• Erhaltung und Erneuerung Ge-
meinbedarfseinrichtung 

• Inklusion, Integration und Barrie-
refreiheit 

• Klimaschutz 

der multifunktionalen Nutzung des 
Rathauses soll das Foyer bürger-
freundlich umgebaut werden. Hierfür 
sind folgende Maßnahmen vorgese-
hen: 

• Einbau einer barrierefreien Rampe 
zur Überwindung der Höhenunter-
schiede Foyer

• Neugestaltung der Bürosituation
• Anpassung der Elektroinstallation
• Demontage der Pflanzbeete im Fo-

yer 
• Erneuerung der Boden-, Wand- und 

Das Rathaus als Verwaltungsinfra-
struktur wurde von 1950 bis 1952 mit-
tig am Marktplatz in der Zülpicher 
Altstadt erbaut. Im Jahre 1982 wurde 
das Rathaus um den Anbau ergänzt. 
Beide Gebäude weisen Defizite be-
züglich Zugänglichkeit, Erreichbarkeit 
und Barrierefreiheit und energeti-
schen Standards auf. Die Betriebskos-
ten des Rathauses sind bedingt durch 
den Energieverbrauch hoch. Die 
Stadt Zülpich hat ein Sanierungskon-
zept inklusive Kosten erstellt. Im Rah-
men des InHK soll die Gemeinbe-
darfs- und Folgeeinrichtung sowohl 
energetisch, als auch im Hinblick auf 
eine Verbesserung der Erreichbarkeit 
für alle Bevölkerungsgruppen ´saniert 
werden. 

Folgende Maßnahmen sind zur Mini-
mierung des Energieverbrauchs und 
zum Schutz des Klimas geplant:

• Ergänzung Wärmdämmverbund-
system im Erdgeschoss, Oberge-
schoss und Dachgeschoss

• Austausch der Fenster und großflä-
chigen Fassadenelementen durch 
neue Elemente und Verglasung

• Einbau einer Zwischensparrendäm-
mung (energetische Gründe) und 
einer Aufsparrendämmung (som-
merlicher Hitzeschutz).

Zur Sicherung der Daseinsvorsorge, 
der Stärkung der Barrierefreiheit und 

Deckenbeläge
• Erneuerung der Einrichtungen.

Von der Sanierung des Rathauses 
kann ein Impuls für Sanierungsmaß-
nahmen in der Umgebung ausge-
hen. Hier gibt es Verknüpfungen zur 
Energie- und Bauberatung (Projekt 
4.3).

69Fortschreibung InHK südöstlicher Stadtkern

EnErgEtiSchE SAniErung rAthAuS 1.4



Bürgerbegegnungsstätte Martinskirche, 
Foto RaumPlan

projektträger 
     öffentlich 

gesamtkostenschätzung 
     165.000,00 Euro 

Förderung 
     Städtebauförderung 

förderfähige Kosten 
     165.000,00 Euro 

priorisierung 
     hohe Priorität 

bürgErbEgEgnungSStättE 
mArtinSKirchE

Förderzugang 

Baumaßnahmen nach § 148 
BauGB - Gemeinbedarfs- und Fol-
geeinrichtung (KuF 4.3) 

• Stärkung der zentralen Funktio-
nen des Stadtkerns 

• Erhaltung und Erneuerung Ge-
meinbedarfseinrichtung 

• multifunktionale Nutzungsoptio-
nen 

• Klimaschutz 

nierung unterzogen. Ziel ist es, den 
Chorbereich akustisch zu den lärm-
empfindlichen angrenzenden Wohn-
nutzungen abzuschirmen und damit 
als Außenfreibereich bei Veranstal-
tungen nutzbar zu machen und zu-
gleich das der Witterung ausgesetz-
te historische Mauerwerk dauerhaft 
zu schützen. Dies soll unter anderem 
auch durch eine Überdachung ge-
währleistet werden. Nachfolgend 
sind die Maßnahmen aufgelistet: 

• Sanierung der Beleuchtung 

1988 hat der Rat der Stadt Zülpich den 
Ausbau der Ruine der Martinskirche 
(1190 erstmals urkundlich erwähnt) 
zu einem Veranstaltungszentrum be-
schlossen. Der Umbau fand von 1995 
bis 1997 statt. Die Martinskirche ist als 
restauriertes Denkmal wiederentstan-
den und zeugt als eines der wenigen 
aus dieser Zeit erhaltenden Gebäu-
de von der Geschichte und Entwick-
lung der Stadt Zülpich. 

Die Räumlichkeiten können als Kon-
zert-, Theater und Vortragsraum, 
sowie als Ausstellungs- und Gesell-
schaftsraum genutzt werden. Fol-
gende Nutzungen finden dort statt: 
Musikschule, Volkshochschule, Ver-
einssitzungen, kirchliche Veranstal-
tungen, städtische Gremiensitzungen 
(Rat, Ausschüsse), Standesamt, Bür-
gerversammlungen, repräsentative 
städtische Veranstaltungen, kulturelle 
Veranstaltungen und einzelne Famili-
enfeierlichkeiten. Mit dem Umbau zur 
Bürgerbegegnungsstätte wurde für 
die Gesamtstadt Zülpich ein kulturel-
ler und gesellschaftlicher Mittelpunkt 
geschaffen, der multifunktional ge-
nutzt wird. 

Zur Verbesserung der multifunktio-
nalen Nutzung des Obergeschosses 
werden flexible Raumteiler im Ober-
geschoss eingebaut. Der offene 
Chorbereich wird einer schallopti-
mierten und substanzerhaltenen Sa-

• Digitalisierung des Gebäudes 
• Sonnenschutzergänzung / -repara-

turmaßnahmen 
• Fassadenanschluss Fenster / Brüs-

tungsmauer 
• Außenputzsanierung, Sockelbe-

reich 
• Überdachung des Chorbereiches
• Faltwand zur Teilungsmöglichkeit im 

1. Obergeschoss 
• Akustikmaßnahmen im Veranstal-

tungsraum im Erdgeschoss 
• Fenstersanierung im Turmaufgang 
• Maler- und Lackierarbeiten. 
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ProjektgruppeProjektgruppe

Projektgruppe Projektgruppe

Aktivierung Bürgerschaft, 
Piktogramm RaumPlan

AKtiviErung bürgErSchAFt

projektträger 
     Bürgerschaft 

gesamtkostenschätzung 
     0,00 Euro 

Förderung 
     keine 

förderfähige Kosten 
     0,00 Euro 

reitgestellt. Ein Gremium entscheidet 
über den Einsatz der Mittel des Verfü-
gungsfonds. Eine aktive Bürgerschaft 
ist Bestandteil des Gremiums. Eben-
so kann sich die aktive Bürgerschaft 
beim Tag der Städtebauförderung 
einbringen (vgl. Projekt 1.7). 

Dieses Projekt setzt auf ehrenamtli-
ches Engagement. Es werden keine 
Kosten angesetzt. 

Eine bedeutende Rolle nimmt das 
bürgerschaftliche Engagement ein. 
Mit der Städtebauförderung sollen 
die Integration und die Inklusion be-
nachteiligter Bevölkerungsgruppen 
und von Menschen mit Migrations-
hintergrund sowie die Mobilisierung 
von Teilhabe und ehrenamtlichem 
Engagement verstärkt werden. Dies 
bedeutet insbesondere die frühzei-
tige Beteiligung und Aktivierung der 
Bewohnerinnen und Bewohner sowie 
die Vernetzung lokaler Akteure. 

In den beiden Bürgerwerkstätten und 
per Online-Fragebögen gab im Zuge 
der Erarbeitung der Fortschreibung 
des InHK bereits Formen der Bürger-
beteiligung, die trotz Corona-Pan-
demie in Anspruch genommen wur-
den (vgl. Kapitel 1.4 Beteiligung und 
Kommunikation). Die vorliegenden 
Projekte wurden für die Fortschrei-
bung des InHK nur soweit ausgear-
beitet, dass die förderfähigen Kosten 
abschätzbar sind. Mit den konkreten 
Planungsaufträgen zu den jeweiligen 
Projekten wird es weitere Bürgerbetei-
ligungen geben. 

Die aktive Bürgerschaft begleitet den 
Prozess des InHK. Für gemeinschaft-
liche Aufgaben mit Außenwirkung 
(z.B. Veranstaltungen, Imagekampa-
gnen, Licht) wird im Rahmen der Fort-
schreibung des InHK ein sogenannter 
Verfügungsfond (vgl. Projekt 1.7) be-

  Zülpich

   
 B

ew
ohnerschaft
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VERFÜGUNGSFOND

Städtebauförderung private Mittel

Maßnahmen im 

öffentlichen Raum

Öffentlichkeits-

arbeit

'eigene' Projekte

€ €

Verfügungsfond, 
Piktogramm RaumPlan

Besondere städtebauliche Maß-
nahmen (KuF 5.3) 

• Stärkung privat-öffentlicher Ko-
operation 

• Stärkung Identifikation 
• Förderung privates Investment / 

Engagement
• Koordination / Umsetzung klei-

ner Projekte mit Außenwirkung

projektträger 
     öffentlich 

gesamtkostenschätzung 
     30.000,00 Euro 

Förderung 
     Städtebauförderung 

förderfähige Kosten 
     30.000,00 Euro 

priorisierung 
     mittlere Priorität 

vErFügungSFond

Förderzugang Bänke, Licht), ein Innenstadtrundweg 
oder ein Internetauftritt. 

Ein lokales Gremium entscheidet 
über Investitionen des Verfügungs-
fonds. Mit dem Verfügungsfond wer-
den private Investitionen und privates 
Engagement aktiviert und in Zusam-
menarbeit mit verschiedenen Akteu-
ren einzelne Maßnahmen und kleine 
Projekte realisiert. Die Identifikation 
der Akteure mit dem Stadterneue-
rungsprozess wird gestärkt und die 
Akzeptanz erhöht. 

Zur Stärkung der privat-öffentlichen 
Kooperation wird ein Verfügungs-
fond eingerichtet. Der Verfügungs-
fond in Höhe von 30.000 Euro setzt 
sich aus bis zu 50 Prozent Mitteln der 
Städtebauförderung und mindestens 
50 Prozent Mitteln von Wirtschaft, Im-
mobilien- und Standortgemeinschaf-
ten, Privaten oder zusätzlichen Mit-
teln der Gemeinde zusammen. 

Der Verfügungsfond kann für Inves-
titionen und investitionsvorberei-
tende / -begleitende Maßnahmen 
einschließlich bürgerschaftlichem 
Engagement eingesetzt werden. Mit 
dem Verfügungsfond werden folgen-
de Ziele verfolgt: 

• Aktivierung privaten Engagements 
und privater Finanzressourcen 

• Herbeiführung und Stärkung von 
Kooperationen unterschiedlicher 
Akteure 

• Stärkung der Selbstorganisation der 
privaten Kooperationspartner

• flexibler und lokal angepasster Ein-
satz von Städtebauförderung

• flexible Umsetzung ‚eigener‘ Projek-
te. 

Mögliche Projekte sind die Beglei-
tung der Maßnahmen (z.B. Veranstal-
tungen, Imagekampagnen, Baustel-
lenkommunikation/ -marketing), die 
anteilige Finanzierung von hochwer-
tigen Ausstattungselementen (z.B. 
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Tag der

STÄ DTEB A U-

FÖRDERUNG

tAg dEr StädtEbAuFördErung

projektträger 
     öffentlich 

gesamtkostenschätzung 
     7.500,00 Euro 

Förderung 
     Städtebauförderung 

förderfähige Kosten 
     7.500,00 Euro 

priorisierung 
     mittlere Priorität 

Förderzugang 

Vorbereitung der Gesamtmaß-
nahme nach § 140 BauGB – sons-
tige Vorbereitungsmaßnahmen 
(KuF 2.2) 

• Stärkung Bürgerbeteiligung und 
Engagement 

• Stärkung Öffentlichkeitsarbeit 
• Motivation zur Mitgestaltung des 

Lebensumfeldes 

1.500,00 Euro für Werbemittel, Plaka-
te, Moderation etc. eingestellt. Die 
Summe liegt bei 7.500,00 Euro. 

Seit fast 50 Jahren gibt es die Städte-
bauförderung, die das Bild der Städte 
und Gemeinden intensiv mitgestaltet 
und zu einer konstanten Verbesse-
rung der Wohn- und Lebensqualität 
in dem jeweiligen Sanierungsgebiet 
beiträgt. Im Jahr 2015 wurde der ‚Tag 
der Städtebauförderung‘ ins Leben 
gerufen, der seitdem jährlich bun-
desweit stattfindet. Mit diesem Tag 
soll das erfolgreiche Instrument der 
Stadt- und Gebietsentwicklung stär-
ker in die Öffentlichkeit gerückt wer-
den. 

In der Städtebauförderung ist die 
Bürgerbeteiligung einer der wich-
tigsten Faktoren für eine erfolgreiche 
Gebietsentwicklung. Der ‚Tag der 
Städtebauförderung‘ soll durch eine 
Steigerung des Bekanntheitsgrades 
der Städtebauförderung die Betei-
ligung intensivieren. Es ist eine gute 
Gelegenheit, weitere Akteure aus 
Verbänden, Vereinen, Wirtschaft und 
Institutionen an der Planung und Um-
setzung zu beteiligen. Ziel ist es, den 
Bürgern vielfältige und niederschwel-
lige Möglichkeiten der Beteiligung 
aufzuzeigen, um aktiv das eigene Le-
bensumfeld mitzugestalten.

In den Jahren 2021 bis 2025 sollen In-
teressierten die Ziele, die Inhalte und 
die Ergebnisse der Fortschreibung 
InHK südöstlicher Stadtkern präsen-
tiert werden. Hierfür werden pro Jahr 
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Stärkung Radverkehr

Car-Sharing

Elektromobilität

Bike-Sharing

ÖPNV

Parken

Im Ergebnis entstehen beispielhafte 
Vorstudien, aufeinander abgestimm-
te abschnittsweise Gestaltkonzepte, 
sowie Regeldetails in einer anschau-
lichen Darstellung. 

Das Mobilitäts- und Verkehrskonzept 
baut auf der verkehrlichen Betrach-
tung der Münsterstraße und Kölnstra-
ße auf. Die beiden Straßen sind bereits 
als verkehrsberuhigte Geschäftsberei-
che mit Tempo 10 in Einbahnrichtung 
ausgewiesen. Der Fahrradverkehr ist 
in Gegenrichtung möglich. In einer 
integrativen Gesamtbetrachtung 
werden zusätzlich die Von-Lutzen-
berger-Straße, die Brauersgasse und 
die Verkehrsführung in der gesamten 
Altstadt untersucht. Die Römerallee 
als Verbindungsachse zwischen Alt-
stadt und Bahnhof wird hinsichtlich 
Geschwindigkeit und Führung von 
Radverkehr betrachtet. Die Nahmo-
bilität, (Fahrrad-) Stellplatzangebote 
und zukunftsweisende Mobilität sind 
ebenso Bestandteile des Mobilitäts- 
und Verkehrskonzeptes. 

Ergänzt wird das Mobilitäts- und Ver-
kehrskonzept durch eine städtebau-
liche Vertiefung, die für die Neuge-
staltung der öffentlichen Räume eine 
einheitliche Vorgabe, in Anlehnung 
an die Gestaltung der ‚Kinat‘, entwi-
ckelt. Die städtebauliche Vertiefung 
basiert auf dem Integrierten Neu-
gestaltungskonzept ‚Markplatz, Wei-
erstraße und Mühlenberg‘ aus dem 
März 2008. Aufbauend auf der histo-
risch-denkmalpflegerischen Analyse 
der Straßen- und Platzräume wer-
den Leitlinien für die Neugestaltung 
der öffentlichen Räume entwickelt. 

Vorbereitung der Gesamtmaß-
nahme nach § 140 BauGB - sons-
tige Vorbereitungsmaßnahmen 
(KuF 2.2) 

• Steigerung Gestaltqualität 
• Steigerung Aufenthaltsqualität
• Inklusion, Integration und Barrie-

refreiheit 
• Klimaschutz 
• Integrative Betrachtung 

projektträger 
     öffentlich 

gesamtkostenschätzung 
     30.000,00 Euro 

Förderung 
     Städtebauförderung 

förderfähige Kosten 
    30.000,00 Euro 

priorisierung 
     hohe Priorität 

mobilitätS- und 
vErKEhrSKonZEpt 

Förderzugang 
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haltsqualität. 

Ziel der Neugestaltung der Münster-
straße ist die neue Zonierung des öf-
fentlichen Raumes, die dem Verkehr 
zu Gunsten der Aufenthaltsqualität 
eine untergeordnete Rolle zuweist. Im 
Einklang mit dem Mobilitäts- und Ver-
kehrskonzept wird die Münsterstraße 
als verkehrsberuhigter Geschäftsbe-
reich mit Tempo 10 neu gegliedert 
und gestaltet. Den Auftakt erhält die 
Münsterstraße in der Platzgestaltung 
am Münstertor. Die Platzgestaltung 

Die Neugestaltung Einkaufsstraßen 
setzt den Fokus auf die Münsterstra-
ße und die Schumacherstraße, die 
Bestandteile der Einzelhandels- und 
Tourismusachse sind. 

Die Münsterstraße ist heute von den 
Bedürfnissen des MIV geprägt. Der 
größtenteils intakte geschlossene 
Raum der Münsterstraße mit wertvol-
ler Bausubstanz und der vorhande-
nen Infrastruktur hat enormes Poten-
zial für einen attraktiven Straßenraum 
mit Zentralität, Gestalt- und Aufent-

30 Zentimeter erhält, wo möglich, ein-
seitige Stellplätze unter Bäumen. Die 
doppelseitigen Stellplätze werden 
zugunsten großzügigerer Seitenberei-
che vermieden. Für die vorhandene 
Gastronomie gibt es die Möglichkeit, 
die Stellplatzflächen saisonal für Au-
ßengastronomie zu nutzen. Hierfür 
empfiehlt sich eine auf die übrigen 
Ausstattungselemente abgestimmte 
demontable Einfriedung der Stell-
platzflächen.

geschieht in Anlehnung an die Platz-
gestaltung Münstertor und ‚Kinat‘. 
Der Platz wird von einem Naturstein-
band gefasst. Aufmerksamkeitsstrei-
fen aus Betonsteinpflaster definieren 
den Übergang zum linearen Straßen-
raum und betonen Querungsmög-
lichkeiten für Fußgänger. An der Ein-
mündung der Juhlsgasse findet sich 
das Motiv des Aufmerksamkeitsstrei-
fens wieder, ebenso wie am Über-
gang zur Platzgestaltung ‚Kinat‘.
Die Fahrbahn von 3,00 Meter Breite 
mit beidseitiger Natursteinrinne von 
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Schumacherstraße
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Die Schumacherstraße ist im Zuge der 
Neugestaltung der ‚Kinat‘ im ersten 
Abschnitt aufgewertet und als Fuß-
gängerzone ausgewiesen worden. Es 
wurden Flächen für Außengastrono-
mie, Warenpräsentation und Baum-
pflanzungen geschaffen. Ergänzend 
wird der Bereich zwischen Sparkas-
se und Rathaus in gleichem Duktus 
aufgewertet. Die Schumacherstraße 
verbindet die Münsterstraße mit dem 
Rathaus und dem dortigen touristi-
schem Informationsangebot. 

Mit der Neugestaltung der Einkaufs-
straßen wird der Stadtkern aufgewer-
tet. Zudem dient die Neugestaltung 
des öffentlichen Raumes als Initial-
zündungen für die Funktionsstärkung 
der Altstadt. Die Beleuchtung wird 
erneuert. Punktuell wird zur Akzentu-
ierung des Raumes vorgeschlagen, 
besondere Gebäude wie das Müns-
tertor, das historische Rathaus etc. 
durch dezente Beleuchtung der Fas-
sade in Szene zu setzen. 
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Perspektive Münsterstraße und Münstertor,  
 RaumPlan

Ordnungsmaßnahmen nach §   
147 BauGB – Erschließung (KuF 3.4)

• Steigerung Gestaltqualität 
• Steigerung Aufenthaltsqualität
• Stärkung der Zentralität 
• Inklusion, Integration und Barrie-

refreiheit 
• Klimaschutz 

nEugEStAltung 
EinKAuFSStrASSEn

projektträger 
     öffentlich 

gesamtkostenschätzung 
     912.600,00 Euro 

Förderung 
     Städtebauförderung 

förderfähige Kosten 
     912.600,00 Euro 

priorisierung 
     Münsterstraße höchste Priorität   
     Schumacherstr. hohe Priorität

Förderzugang 
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der ‚Kinat‘, fortlaufend über den 
Prälat-Lenzen-Platz, den Platz an der 
Ecke Grüne Gasse bis hin zum Platz 
am Kölntor. Ziel der Neugestaltung 
ist eine Zonierung, die dem Verkehr 
zugunsten der Aufenthaltsqualität 
eine ungeordnete Rolle zuweist und 
fußgängerfreundliche Querungen 
ermöglicht. Im Einklang mit dem 
Mobilitäts- und Verkehrskonzept wird 
die Kölnstraße als verkehrsberuhigter 
Geschäftsbereich mit Tempo 10 mit 
einer Fahrbahn von 3,00 Meter Breite 
und beidseitiger Natursteinrinne von 

Die Kölnstraße ist ein linearer Straßen-
raum ohne Gestalt- und Aufenthalts-
qualität. Die Nutzungen haben sich 
zu Dienstleistung entwickelt. Außer-
dem gibt es viele Leerstände, denen 
mit dem Projekt 4.5 Wohnen und Ar-
beiten in der Altstadt entgegenge-
wirkt werden soll.

Entsprechend der Gliederung der 
Münsterstraße wird auch die Köln-
straße in Ihrer Linearität durch Plät-
ze abschnittsweise gegliedert. Ihren 
Auftakt erfährt die Kölnstraße an 

30 Zentimeter neu gegliedert und 
gestaltet. Einseitig werden Stellplätze 
unter Bäumen angeordnet. 
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Kölnstraße
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Prälat-Lenzen-Platz eine weitere Glie-
derung des Straßenraums der Köln-
straße vorgenommen. Es entsteht ein 
‚grüner Platz‘ mit Außengastronomie. 
Das Stellplatzangebot wird auf der 
Rückseite der Neubebauung kom-
pensiert und ausgebaut. Die vorhan-
dene Eisdiele kann eine Außenbewir-
tung auf dem neu gestalteten Platz 
anbieten. Wünschenswert wäre ein 
ergänzendes und platzbelebendes 
gastronomisches Angebot in dem 
Neubau. Die Römerstadt Zülpich hat 
ein enormes touristisches Potenzial, 

Der Prälat-Lenzen-Platz ist von Stell-
plätzen für die geriatrische Klinik ge-
prägt. Diese werden als Stellplätze 
unter Bäumen neu geordnet und das 
Grün gestärkt. Die geriatrische Klinik 
erhält einen repräsentativen Eingang. 
Zudem wird die Wegeverbindung zur 
Von-Lutzenberger-Straße mit einer 
einseitigen Baumreihe betont. 

Der Platz an der Ecke Grüne Gasse 
ist als großflächiger Parkplatz min-
dergenutzt. Mit einer platzbildenden 
Bebauung wird in Anlehnung an den 

welches mit einem verstärkten gas-
tronomischen Angebot besser ge-
nutzt werden könnte. 

Der Platz am Kölntor ist ausschließ-
lich verkehrstechnisch geprägt. Der 
Bereich wird analog zum Platz am 
Münstertor als Entrée zur Altstadt neu 
gestaltet. Die Verkehrsfunktion des 
Platzes wird zu Gunsten einer erhöh-
ten Aufenthaltsqualität neu geord-
net. Der Platz erhält eine strenge, 
orthogonale Struktur, die das Kölntor 
in Szene setzt einen attraktiven Orts-

eingang schafft.

Die Beleuchtung der Kölnstraße wird 
erneuert. Punktuell wird zur Akzentu-
ierung des Raumes vorgeschlagen, 
besondere Gebäude wie das Kölntor, 
das Mutterhaus der geriatrischen Kli-
nik etc. durch dezente Beleuchtung 
der Fassade in Szene zu setzen.

Eine attraktive Gestaltung des öffent-
lichen Raumes trägt zu einer Ima-
geaufwertung bei und motiviert zur 
Ansiedlung neuer Nutzungen. 
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Perspektive Kölnstraße Ecke Grüne Gasse,   
 RaumPlan

Ordnungsmaßnahmen nach §   
147 BauGB – Erschließung (KuF 3.4)

• Steigerung Gestaltqualität 
• Steigerung Aufenthaltsqualität
• Stärkung der Zentralität 
• Inklusion, Integration und Barrie-

refreiheit 
• Klimaschutz 

nEugEStAltung 
KölnStrASSE und plätZE

projektträger 
     öffentlich 

gesamtkostenschätzung 
     1.894.260,00 Euro 

Förderung 
     Städtebauförderung

förderfähige Kosten 
     1.894.260,00 Euro 

priorisierung 
     Kölnstraße höchste Priorität 
     Plätze mittlere Priorität

Förderzugang 
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nEugEStAltung 
brAuErSgASSE

projektträger 
     öffentlich 

gesamtkostenschätzung 
     161.280,00 Euro 

Förderung 
     Städtebauförderung 

förderfähige Kosten 
     161.280,00 Euro  

priorisierung 
     höchste Priorität

Förderzugang 

Ordnungsmaßnahmen nach §   
147 BauGB – Erschließung (KuF 3.4)

• Steigerung Gestaltqualität 
• Steigerung Aufenthaltsqualität
• Stärkung der Zentralität 
• Inklusion, Integration und Barrie-

refreiheit 
• Klimaschutz 

des historischen Wallgrabens Bäume 
zu pflanzen, um die charakteristische 
Grünkulisse entlang der Stadtmauer 
zu ergänzen. Für die Baumpflanzun-
gen sind Obstbäume bzw. Zierobst-
bäume vorgesehen, die durch ihre 
vielfältigen Blütenfarben im Frühjahr 
einen Akzent setzen (vgl. Projekt 3.3). 

Die Brauersgasse als Wallstraße hat 
das Potenzial zur Fortführung des 
Stadtmauerrundwegs entlang des 
Grünrings (vgl. Projekt 3.6). Die Ge-
staltmöglichkeiten sind aufgrund 
des engen Straßenraumes begrenzt. 
Durch die Reduktion der Fahrbahn 
auf eine notwendige Breite von 4,00 
Meter entlang der Stadtmauer wird 
einseitig ein Seitenbereich für Fuß-
gänger im weichen Separationsprin-
zip geschaffen. Die Gestaltung mit 
historischem Natursteinpflaster mün-
det am Platz am Münstertor in die 
Münsterstraße. Den Übergang defi-
niert ein Natursteinband. 

Die Fahrbahn führt von dem Mühlen-
berg kommend zunächst unmittelbar 
entlang der Stadtmauer, kurz vor der 
Bebauung der Münsterstraße entsteht 
jedoch eine platzartige Aufweitung. 
Hier bietet sich die Chance Grünele-
mente zur Fortführung des Grünrings 
anzuordnen. Außerdem könnte das 
Stellplatzangebot in der Baulücke mit 
Bäumen ergänzt werden, um neben 
den Aspekten des Klimaschutzes das 
Motiv des Grünrings bestmöglich fort-
zuführen. Die Beleuchtung der Brau-
ersgasse wird erneuert.

Die privaten Grundstücksbesitzer der 
bebauten Grundstücke in der Nide-
ggener Straße, die unmittelbar an 
die Stadtmauer der Brauersgasse an-
grenzen, werden motiviert, im Bereich 
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2.5 nEugEStAltung von-lutZEnbErgEr-StrASSE
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1. Abschnitt 

Für den ersten Abschnitt zwischen 
Münstertor und Grüner Gasse wird 
ein Ausbau für den Zweirichtungsver-
kehr mit einseitigen Stellplätzen unter 
Bäumen vorgesehen. In der Kurve vor 
der Einmündung der Grünen Gasse 
entsteht eine Platzaufweitung, die ei-
nen Wechsel der Straßengestaltung 
in Richtung Kölntor einleitet. Ab der 
Grünen Gasse wird ein Einrichtungs-
verkehr vom Kölntor kommend in 
Fahrtrichtung Münstertor eingerich-

Die Von-Lutzenberger-Straße ist stark 
erneuerungsbedürftig. Die Straße 
übernimmt im ersten Abschnitt zwi-
schen Münsterstraße und Brabender-
straße eine wichtige Erschließungs-
funktion für die geriatrische Klinik. 
Zwischen der Einmündung Braben-
derstraße und dem Kölntor erfüllt die 
Von-Lutzenberger-Straße die Funktion 
einer Wohnstraße. Insbesondere im 
Bereich der Wohnnutzung ist der Stra-
ßenraum stark begrenzt. 

tet. Durch die Reduktion der Fahr-
bahn kann entlang der Stadtmauer 
neben der grünen Böschung ein Sei-
tenbereich für Fußgänger angelegt 
werden, der Bestandteil des Stadt-
mauerrundwegs entlang des Grün-
rings ist (Projekt 3.6). 
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die Seitenbereiche mit gehfreudigem 
Pflaster zu versehen, abgegrenzt mit 
Natursteinrinnen von der Fahrbahn. 
In dem schmaleren nordöstlichen 
Abschnitt wird entlang der begrün-
ten Mauerböschung ein gehfreudi-
ges Plattenband in die ansonsten mit 
Naturstein gepflasterte Straße einge-
legt. Das Plattenband wird deutlich 
kontrastierend hell von dem Basalt-
pflaster abgesetzt und symbolisiert 
den Mauerrundweg.

Das historische Pflaster, die beglei-

2. Abschnitt  

In der Von-Lutzenberger-Straße ist 
noch überwiegend das ursprüngli-
che Natursteinpflaster vorhanden, 
teilweise auch überasphaltiert. Als 
Teil des inneren mauerbegleitenden 
Wallstraße   hat die Von-Lutzenber-
ger-Straße eine besondere Bedeu-
tung. Daher wird die Erneuerung und 
Wiederverwendung des Altstadt-
pflasters vorgesehen. In dem westli-
chen beidseitig bebauten Abschnitt 
sind im ‚weichen‘ Separationsprinzip 

tende Begrünung des Straßenraums 
und des Grünstreifens entlang der 
Stadtmauer, die Schaffung von Auf-
enthaltsorten und neue attraktive 
Beleuchtung mit punktueller Insze-
nierung der historischen Stadtmauer 
(vgl. Projekt 3.3) werten den Straßen-
verlauf entlang der Stadtmauer als 
erfahrbaren Bestandteil des Mauer-
rundweges um die Zülpicher Altstadt 
auf.
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Perspektive Von-Lutzenberger-Straße,   
 RaumPlan

nEugEStAltung 
von-lutZEnbErgEr-StrASSE

projektträger 
     öffentlich 

gesamtkostenschätzung 
     1.866.600,00 Euro 

Förderung 
     Städtebauförderung 

förderfähige Kosten 
     1.866.600,00 Euro 

priorisierung 
     höchste Priorität

Förderzugang 

Ordnungsmaßnahmen nach §   
147 BauGB – Erschließung (KuF 3.4)

• Steigerung Gestaltqualität 
• Steigerung Aufenthaltsqualität
• Stärkung der Zentralität 
• Inklusion, Integration und Barrie-

refreiheit 
• Klimaschutz 
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Römerallee
Bus

M: 1:1.000

Hochborden von den Seitenberei-
chen abgegrenzt. Die Allee betont 
die Hinführung auf das am Ende der 
Römerallee zentral gelegene Kölntor 
und den Stadteingang in die Altstadt. 
Die grüne Gestaltung des Friedhofs 
wirkt in den Straßenraum hinein. Eine 
attraktive Beleuchtung des Straßen-
raumes und des Blickpunktes Kölntor 
unterstreicht die Bedeutung der his-
torischen Stadtachse.

Die Bushaltestelle vor dem Friedhof-
seingang wird in die Neugestaltung 

Die Römerallee hat ihren Alleecha-
rakter verloren. Als historische Stadt-
achse wie auch In Bezug auf den 
Stadteingang Kölntor kommt der Rö-
merallee eine hohe Bedeutung zu. 

Die Neugestaltung der Römerallee 
basiert auf der Rückkehr des Allee-
charakters. Die Ausweisung von Tem-
po 30 ermöglicht die Begrenzung der 
Fahrbahnbreite auf 6,50 Meter und 
die Schaffung großer Seitenbereiche 
mit beidseitigen Stellplatzflächen un-
ter Bäumen. Die Fahrbahn wird mit 

einbezogen, ebenso die Querungs-
hilfe vor der Einmündung der Dreikö-
nigenstraße und der Nemmenicher 
Straße. Der Radverkehr kann bei Tem-
po 30 integriert auf der Fahrbahn ge-
führt werden. 
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2.6 nEugEStAltung römErAllEE
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nEugEStAltung 
römErAllEE

projektträger 
     öffentlich 

gesamtkostenschätzung 
     1.145.360,00 Euro 

Förderung 
     z.T. Städtebauförderung 

förderfähige Kosten 
     50.000,00 Euro 

priorisierung 
     höchste Priorität

Förderzugang 

Ordnungsmaßnahmen nach §     
147 BauGB – Erschließung (KuF 3.4)

• Steigerung Gestaltqualität 
• Steigerung Aufenthaltsqualität
• Stärkung der Zentralität 
• Inklusion, Integration und Barrie-

refreiheit 
• Bodenentsiegelung
• Schaffung von Grünflächen 
• Klimaschutz 
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Normannengasse

7

9 | Bürgerbegegnungsstätte

M: 1:500

nEugEStAltung bürgErbEgEg-
nungSStättE mArtinSKirchE

projektträger 
     öffentlich 

gesamtkostenschätzung 
     304.500,00 Euro 

Förderung 
     Städtebauförderung 

förderfähige Kosten 
     340.500,00 Euro 

priorisierung 
     mittlere Priorität

Förderzugang 

Ordnungsmaßnahmen nach §     
147 BauGB – Erschließung (KuF 3.4)

• Steigerung Gestaltqualität 
• Steigerung Aufenthaltsqualität
• Stärkung der Zentralität 
• Inklusion, Integration und Barrie-

refreiheit 
• Bodenentsiegelung, Klimaschutz 
• Schaffung von Grünflächen 
• Förderung Freizeit- / Kulturang.

Die Bürgerbegegnungsstätte Mar-
tinskirche ist eine zentrale Gemein-
bedarfs- und Folgeeinrichtung mit 
großer Bedeutung für den Stadtkern 
und darüber hinaus. Die Platzfläche 
um die Bürgerbegegnungsstätte ist 
großflächig versiegelt. Es fehlen ein 
repräsentativer Eingang, sowie Ge-
stalt- und Aufenthaltsqualität. 

Mit der Neugestaltung des Platzes 
der Bürgerbegegnungsstätte soll 
das Stellplatzangebot unter Bäumen 
gebündelt und die Versiegelung zu-
gunsten des Klimaschutzes reduziert 
werden. Die Platzfläche in Verlänge-
rung des Chors wird zu einem attrak-
tiven grünen Außenraum mit neuer 
Aufenthaltsqualität, multifunktionaler 
Nutzung und ergänzender attraktiver 
Beleuchtung. 
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der Schumacherstraße und dient der 
Adressbildung. Zum Teil führt die We-
geberbindung durch  undefinierte 
Hinterhöfe. Die Gasse ist heute groß-
flächig versiegelt und soll im Zuge der 
Neugestaltung differenziert ausge-
baut werden. Teilweise werden Flä-
chen zu Gunsten kleiner Grünflächen 
mit Bäumen entsiegelt und somit das 
Stadtklima nachhaltig verbessert. Die 
Pflasterflächen werden in ihrer Mate-
rialität und Ausstattung in Anlehnung 
an die Gestaltung der Einkaufsstra-
ßen ausgeführt. 

Das Projekt der Neugestaltung ver-
bindender Gassen beinhaltet die 
Rathausgasse, die Juhlsgasse und 
die Verlängerung Kleine Grüne Gas-
se. Ziel ist eine barrierefreie Gestal-
tung ohne Hochborde. Die Gestal-
tung der angrenzenden Hofflächen 
kann über das Fassaden- und Hof-
programm gefördert werden und 
sich in die Neugestaltung der Gassen 
städtebaulich einfügen. 

Die Rathausgasse verbindet den Jo-
sef-Peiffer-Platz mit dem Rathaus bzw. 

Die Juhlsgasse verbindet die Münster-
straße mit dem Mühlenberg. Die Gas-
se wird bestimmt von dem Blick auf 
den Kirchturm St. Peter. Der obere Teil 
der Gasse ist von Hinterhofsituationen 
und  Stellplatzflächen geprägt. Im 
Rahmen der Maßnahmen der Lan-
desgartenschau stellt die Juhlsgasse 
eine wichtige Wegeverbindung zwi-
schen Einkaufsstraßen, Landesburg 
und Park am Wallgraben dar. Die 
Gasse wird barrierefrei ausgebaut 
und in Anlehnung an die Gestaltung 
der Münsterstraße mit neuem Pflaster 

versehen. 
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2.8 nEugEStAltung vErbindEndEr gASSEn 2.8.1 nEugEStAltung rAthAuSgASSE | 2.8.3 nEugEStAltung juhlSgASSE
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nEugEStAltung 
vErbindEndEr gASSEn

projektträger 
     öffentlich 

gesamtkostenschätzung 
     633.930,00 Euro 

Förderung 
     Städtebauförderung 

förderfähige Kosten 
     633.930,00 Euro 

priorisierung 
     Juhlsgasse hohe Priorität 
     übrige Gassen mittlere Priorität

Förderzugang 

Ordnungsmaßnahmen nach §     
147 BauGB – Erschließung (KuF 3.4)

• Steigerung Gestaltqualität 
• Steigerung Aufenthaltsqualität
• Stärkung der Zentralität 
• Inklusion, Integration und Barrie-

refreiheit 
• Bodenentsiegelung
• Schaffung von Grünflächen 
• Klimaschutz 

Zwischen den Straßen Grüne Gasse, 
Kleine Grüne Gasse und Paul-Hubert-
Pesch-Straße entsteht ein Durchstich, 
der differenziert und barrierefrei aus-
gebaut wird. Die Fahrbahn von 3,50 
Metern Breite wird beidseitig von 
Gehwegen und Senkrechtstellplät-
zen unter Bäumen gefasst. Die Fahr-
bahn wird in Asphalt ausgeführt und 
die Seitenbereiche in Anlehnung an 
die Gestaltung der Münsterstraße mit 
Pflaster versehen. Die Stellplätze er-
halten Rasenfugenpflaster, um den 
grünen Charakter des Durchstichs zu 

unterstützen und die Versiegelung zu 
minimeren.
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Lageplan Konzept Park am Wallgraben,  
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Park Am Wallgraben, 
Foto RaumPlan

Park Am Wallgraben, 
Foto RaumPlan

Park Am Wallgraben, 
Foto RaumPlan

gESAmtKonZEpt grünring

projektträger 
     öffentlich 

gesamtkostenschätzung 
     10.000,00 Euro 

Förderung 
     Städtebauförderung 

förderfähige Kosten 
     10.000,00 Euro 

priorisierung 
     höchste Priorität 

Förderzugang 

Vorbereitung der Gesamtmaß-
nahme nach § 140 BauGB - sons-
tige Vorbereitungsmaßnahmen 
(KuF 2.2) 

• Steigerung Gestaltqualität 
• Steigerung Aufenthaltsqualität
• Stärkung Grün und Klimaschutz 
• Förderung ortsnaher Freizeit- 

und Erholungsangebote 

grabenzone zwischen dem Kölntor 
und dem Münstertor fehlt. Im Rah-
men des Gesamtkonzeptes Grünring 
soll eine Grundlage für die Fortfüh-
rung des Grünrings im Bereich der 
Grünanlage Frankengraben sowie 
entlang Brauersgasse und Von-Lut-
zenberger-Straße geschaffen wer-
den, die an die Qualität des Parks am 
Wallgraben und der Grabenstraßen 
im nördlichen Stadtmauerbereich an 
der Geicher Gasse und der Straße 
Gottsberg mit ihrer markanten Grün-
kulisse anknüpft.

Im Rahmen der Landesgartenschau 
2014 wurde die Wallgrabenzone als 
eines der großen historischen Kultur-
Landschaftspotenziale mit dem En-
semble von Stadtmauer, Stadttoren, 
Burg und unverbauter, naturnaher 
Lage für Naherholung und Tourismus 
geöffnet. Ein Fußweg durch neu an-
gelegte artenreiche Wildblumen-
Obstwiesen wurde geschaffen und 
zu einem attraktiven Rundweg durch 
den Stadtkern ergänzt. 

Eine adäquate Gestaltung der Wall-

Als Basis dient die historische -denk-
malpflegerische Analyse der Stadt-
mauer des südöstlichen Stadtkerns, 
anhand dessen Leitlinien für die 
Neugestaltung der angrenzenden 
Grünräume definiert werden. Im Er-
gebnis entstehen beispielhafte Vor-
studien, aufeinander abgestimmte 
abschnittsweise Gestaltkonzepte, 
sowie Regeldetails in einer anschau-
lichen Darstellung. 
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Von-Lutzenberger-Straße
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M: 1:1.500

AuFwErtung grünAnlAgE 
FrAnKEngrAbEn

projektträger 
     öffentlich 

gesamtkostenschätzung 
     868.480,00 Euro 

Förderung 
     Städtebauförderung 

förderfähige Kosten 
     868.480,00 Euro 

priorisierung 
     mittlere Priorität 

Förderzugang 

Ordnungsmaßnahmen nach § 
147 BauGB – Erschließung (KuF 3.4) 

• Steigerung Gestaltqualität 
• Steigerung Aufenthaltsqualität
• Stärkung Grün und Klimaschutz 
• Inklusion, Integration und Barrie-

refreiheit 
• Förderung ortsnaher Freizeit- 

und Erholungsangebote

ring wird die Grünanlage Frankengra-
ben in Anlehnung an den Park am 
Wallgraben als naturnahe Obstwiese 
neu gestaltet. Die Böschung entlang 
der Stadtmauer wird mit Wildkräutern 
und insektenfreundlichen Blumen-
wiesen bestückt. Barrierefreie Wege-
verbindungen durchqueren die neu 
gestaltete Obstwiese und führen an 
dem Skaterpark und dem Spielplatz 
vorbei. Eine Allee grenzt die Grünan-
lage Frankengraben von der Straße 
Frankengraben ab und bildet eine 
grüne Raumkante. 

Die Obstbäume greifen die Thema-
tik des Parks am Wallgraben auf und 
bieten im Frühjahr ein Farbspiel der 
Blüten. Ein fehlender Mauerabschnitt 
wird durch eine Hecke geschlossen. 
Die Grünanlage Frankengraben 
wird zu einem attraktiven Grün- und 
Naherholungsbereich und verknüpft 
Grün- und Freiflächen entlang der 
Stadtmauer. 

Trotz stimmungsvoller Lage an der 
Stadtmauer weist die Grünanlage 
Frankengraben gestalterische und 
funktionale Defizite auf. Die Grün-
anlage Frankengraben wird als Be-
standteil des Grünrings entlang der 
Stadtmauer neu gestaltet. 

Ziel der Aufwertung der Grünanla-
ge Frankengraben ist eine neue Zo-
nierung der öffentlichen Grünfläche 
und eine multifunktionale Nutzbarkeit 
für alle Bevölkerungsgruppen. Im Ein-
klang mit dem Gesamtkonzept Grün-
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StärKung bEglEitgrün 
von-lutZEnbErgEr-StrASSE 

projektträger 
     öffentlich 

gesamtkostenschätzung 
     72.688,00 Euro 

Förderung 
     Städtebauförderung 

förderfähige Kosten 
     72.688,00 Euro 

priorisierung 
     hohe Priorität 

Förderzugang 

Ordnungsmaßnahmen nach § 
147 BauGB – Erschließung (KuF 3.4) 

• Steigerung Gestaltqualität 
• Steigerung Aufenthaltsqualität
• Stärkung Grün und Klimaschutz 
• Inklusion, Integration und Barrie-

refreiheit 
• Förderung ortsnaher Freizeit- 

und Erholungsangebote

Die Böschung als Begleitgrün der 
Von-Lutzenberger-Straße bietet das 
Potenzial zur Fortführung des Grün-
rings. Die vorhandene Böschung 
wird ebenso wie die Böschung in der 
Grünanlage Frankengraben mit Wild-
kräutern und insektenfreundlichen 
Blumenwiesen versehen. Ergänzt 
wird die Böschung mit regelmäßigen 
Baumpflanzungen, welche den histo-
rischen Bezug zu den der Stadtmauer 
angegliederten Nutzgärten wieder-
spiegelt. Die privaten Grundstücks-
besitzer der bebauten Grundstücke 

Die Ostseite des Grünrings zwischen 
dem Münstertor und dem Kölntor ist 
außerhalb der Stadtmauer in nördli-
cher Verlängerung der Grünanlage 
Frankengraben bebaut. Die Fort-
führung des Grünrings gestaltet sich 
schwierig. Auch die Innenseite der 
Stadtmauer entlang der Von-Lutzen-
berger-Straße ist im Abschnitt Fran-
kengraben bebaut. Östlich der Ein-
mündung Paul-Hubert-Pesch-Straße 
wird die nach Norden schwenkende 
Stadtmauer in Richtung Kölntor von 
einer grünen Böschung begleitet. 

am Frankengraben werden motiviert, 
im Bereich des historischen Wallgra-
bens zusätzliche Bäume zu pflanzen, 
um die charakteristische Grünkulisse 
entlang der Stadtmauer zu ergän-
zen. Für die Baumpflanzungen sind 
Obstbäume bzw. Zierobstbäume vor-
gesehen, die durch ihre vielfältigen 
Blütenfarben im Frühjahr einen Ak-
zent setzen. Ein fehlender Mauerab-
schnitt im Bereich der Einmündung 
der Kleinen Grünen Gasse wird mit 
einer Hecke geschlossen.
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M: 1:4.000

StärKung grün 
im StrASSEnrAum

projektträger 
     öffentlich 

gesamtkostenschätzung 
     40.000,00 Euro 

Förderung 
     Städtebauförderung  

förderfähige Kosten 
     40.000,00 Euro 

priorisierung 
     hohe Priorität

Förderzugang 

Ordnungsmaßnahmen nach § 
147 BauGB – Erschließung (KuF 3.4) 

• Steigerung Gestaltqualität 
• Steigerung Aufenthaltsqualität
• Anpassung an den Klimawandel 
• Vernetzung von Grün- und Frei-

flächen 

Das öffentliche Grün innerhalb der 
Stadtmauer ist stark begrenzt. Die 
Stärkung des öffentlichen Grüns be-
schränkt sich auf Bäume in den Stra-
ßen- und Platzräumen. 

Die Stärkung des Grüns im Straßen-
raum steht in enger Verbindung mit 
den Projekten des Handlungsfeldes 
2. Die dortigen Projekte basieren auf 
der Stärkung von Gestalt- und Auf-
enthaltsqualität, die mit mehr Grün 
und der Anpassung an den Klima-
wandel einhergehen. Außerdem 
werden umliegende Grün- und Frei-
flächen (außerhalb der Stadtmauer) 
durch Grünstrukturen in den Straßen- 
und Platzräumen vernetzt. 

Das Projekt übernimmt eine überge-
ordnete Rolle in der Fortschreibung 
des InHK ein. In öffentlichen Räu-
men, die nicht im Handlungsfeld 2 
berücksichtigt sind, können punktu-
elle Baumpflanzungen (insgesamt 20 
Stück) vorgesehen werden. 
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3.4 StärKung grün im StrASSEnrAum
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Der Ausbau des Fuß- und Radwege-
netzes basiert auf dem Mobilitäts- 
und Verkehrskonzept und beinhaltet 
im Bereich des südöstlichen Stadt-
kerns zwei Wegeverbindungen zwi-
schen Kölnstraße und Von-Lutzenber-
ger-Straße entlang der geriatrischen 
Klinik, sowie zwischen Von-Lutzenber-
ger-Straße und dem Frankengraben 
über die Grünanlage Frankengra-
ben. Beide Wegeverbindungen sind 
vorhanden und werden barrierefrei 
ausgebaut. 

Die Wegeverbindung zwischen Von-
Lutzenberger-Straße und Frankengra-
ben bzw. Grünanlage Frankengra-
ben führt durch die Stadtmauer und 
ist heute nicht barrierefrei. Im Zuge 
des Ausbaus wird die Barrierefreiheit 
des innerstädtischen Fußwegenetzes 
gestärkt und somit die Nutzbarkeit für 
alle Bevölkerungsgruppen gesichert. 
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3.5 AuSbAu FuSS- und rAdwEgEnEtZ 3.5.1 wEgEvErbindung von-lutZEnbErgEr-Str. | FrAnKEngrAbEn



Wegeverbindung Kölnstr. | Von-Lutzenberger-Str.

M: 1:1.000

Form von Bänken und Beleuchtung 
tragen zur besseren Nutzbarkeit für 
alle Altersgruppen bei.

AuSbAu FuSS- und 
rAdwEgEnEtZ 

projektträger 
     öffentlich 

gesamtkostenschätzung 
     236.250,00 Euro 

Förderung 
     Städtebauförderung 

förderfähige Kosten 
     236.250,00 Euro 

priorisierung 
     Kölnstraße mittlere Priorität 
     Frankengraben hohe Priorität

Förderzugang 

Ordnungsmaßnahmen nach § 
147 BauGB – Erschließung (KuF 3.4) 

• Steigerung Gestaltqualität 
• Steigerung Aufenthaltsqualität
• Stärkung der Zentralität 
• Inklusion, Integration und Barrie-

refreiheit 
• Förderung Nahmobilität 

Die Wegeverbindung zwischen Köln-
straße und Von-Lutzenberger-Straße 
führt über das Grundstück der geria-
trischen Klinik und mündet im Bereich 
der Stellplätze. Für nicht ortskundige 
Personen ist diese Verbindung nicht 
ersichtlich. In Verbindung mit der Neu-
gestaltung des Prälat-Lenzen-Platzes 
wird die Wegeverbindung mittels 
Baumreihe betont, was analog ent-
lang des Stellplatzangebotes fortge-
führt wird. Der Weg wird beschildert 
und mit einer attraktiven Oberfläche 
gestaltet. Ausstattungselemente in 
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3.5.2 wEgEvErbindung KölnStrASSE | von-lutZEnbErgEr-StrASSE



Beschilderung in der Münsterstraße, 
Foto RaumPlan

StAdtmAuErrundwEg EntlAng  
grünring 

projektträger 
     öffentlich 

gesamtkostenschätzung 
     15.000,00 Euro 

Förderung 
     Städtebauförderung 

förderfähige Kosten 
     15.000,00 Euro 

priorisierung 
     mittlere Priorität 

Förderzugang 

Parallel zur Stadtmauer wurde mit der 
Landesgartenschau 2014 erstmalig 
ein Fußweg durch die vorher abge-
zäunten historischen Obstgärten ge-
schaffen. Die bis zu dem Zeitpunkt 
nicht einsehbare Stadtmauer und 
die Landesburg wurden dadurch ein-
drucksvoll erlebbar und der Grund-
stein für einen attraktiven Rundweg 
entlang der Stadtmauer geschaffen. 
Im Bereich des südöstlichen Stadt-
kerns wird der Rundweg bisher auf-
grund mangelnder Attraktivität des 
Mauerrings über die Münsterstraße 
und die Kölnstraße umgeleitet. 

Mit dem Projekt Stadtmauerrundweg 
entlang Grünring soll die Fortführung 
im südöstlichen Stadtkern und somit 
der Ringschluss des Stadtmauerwegs 
stattfinden. Dies bezieht sich vor al-
lem auf die Neugestaltung der Brau-
ersgasse und die Neugestaltung der 
Von-Lutzenberger-Straße inklusive 
dem Begleitgrün und der Neugestal-
tung der Parkanlage Frankengraben. 
Der abgeschlossene Stadtmauer-
rundweg erhält eine neue Beschilde-
rung. 

Ordnungsmaßnahmen nach § 
147 BauGB – Erschließung (KuF 3.4) 

• Steigerung Gestaltqualität 
• Steigerung Aufenthaltsqualität
• Förderung ortsnaher Freizeit- 

und Erholungsangebote 
• Förderung Nahmobilität 
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3.6 StAdtmAuErrundwEg EntlAng grünring 



§

Fassaden-

gestaltung

Öffnungs-

elemente

Dächer und Dachaufbauten

Einfriedungen

Licht

Farbgebung

M: 1:8.000

SAniErungS- und 
gEStAltungSSAtZung 

projektträger 
     öffentlich 

gesamtkostenschätzung 
     25.000,00 Euro 

Förderung 
     Städtebauförderung 

förderfähige Kosten 
     25.000,00 Euro 

priorisierung 
     höchste Priorität 

Förderzugang 

Vorbereitung der Gesamtmaß-
nahme nach § 140 BauGB – sons-
tige Vorbereitungsmaßnahmen 
(KuF 2.2) 

• Profilierung und Standortaufwer-
tung 

• Gestaltung Stadtbild 
• Stärkung Identifikation 

Das Sanierungsgebiet und die auf-
zustellende Sanierungssatzung ist die 
Grundlage für die Fortschreibung des 
InHK. Für das Sanierungsgebiet wird 
zusätzlich die Erarbeitung einer Ge-
staltungsfibel / Gestaltungssatzung 
empfohlen. Grundlage ist die Analy-
se der Gestaltwerte der ortstypischer 
Bauweise, des gestalterischen ‚Voka-
bulars‘ und des gestalterischen Maß-
stabs regionalen Bauens. Darüber 
hinaus benennt die Analyse gestörte 
Bereiche. 

Auf Basis der Darstellung des ortstypi-
schen Material- und Formenkanons, 
der Farbigkeit ortstypischer Gebäu-
de und der Bedeutung von Werbung, 
Licht und Ausstattungselementen im 
öffentlichen Raum wird eine Gestal-
tungsfibel erstellt. Die Gestaltungsfi-
bel beinhaltet wünschenswerte Bei-
spiele in zeichnerischer und / oder 
fotografischer Darstellung mit Erläute-
rungen und Anregungen. Ziel ist der 
Erhalt des Charakters der Zülpicher 
Altstadt und die Stärkung, Pflege und 
Entwicklung des Stadtbildes. 

Die Gestaltungsfibel ist ein Instru-
ment der Bauberatung und zeigt 
den gestalterischen Rahmen für das 
Fassadenprogramm auf. Die Gestal-
tungssatzung überführt die wesentli-
chen gestalterischen Vorgaben der 
Gestaltungsfibel in eine rechtssichere 
Satzungsform.
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M: 1:4.500

SAniErung 
StAdtbildprägEndEr gEbäudE 

projektträger 
     privat

gesamtkostenschätzung 
     13.212.400,00 Euro 

Förderung 
     KfW-Förderung 

förderfähige Kosten 
     N.N.

Zu den stadtbildprägenden Gebäu-
den gehören neun Baudenkmale, 
27 denkmalwerte Gebäude und 
eine Vielzahl von Gebäuden, die im 
Zusammenhang als Einheit oder für 
sich alleine eine stadtbildprägende 
Wirkung haben (vgl. Bestandsanaly-
se). Diese Gebäude tragen maßgeb-
lich zum Charakter des Stadtbildes 
von Zülpich bei. Etwa 103 Gebäude 
sind in mittlerem und 35 Gebäude in 
schlechtem Zustand. Leerstände und 
der Verfall von stadtbildprägender 
Gebäude beeinflussen das Stadtbild 
negativ. 

Ziel der Sanierung des südöstlichen 
Stadtkerns ist die Erhaltung und Erneu-
erung wertvoller Altbausubstanz, die 
energische Gebäudesanierung zum 
Klimaschutz und die gestalterische 
Aufwertung von ortsuntypischen Ge-
bäuden. Das kann im Einzelfall auch 
durch Abbruch und maßstäblichem 
Wiederaufbau im Sinne des regio-
nalen Bauens erreicht werden. Als 
Instrumente stehen dabei die Ener-
gie- und Bauberatung (vgl. Projekt 
4.3), das Zentrumsmanagement (vgl. 
Projekt 1.3), das Fassaden- und Hof-
programm (vgl. Projekt 4.4), die KfW-
Förderinstrumente sowie die Mög-
lichkeiten der erhöhten steuerlichen 
Abschreibung im Sanierungsgebiet 
zur Verfügung.

Pri
vatpersonen

sonstige Akteure
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4.2 SAniErung StAdtbildprägEndEr gEbäudE 



energetische

Ertüchtigung

Anno 'wie neu'

€
KfW-

Fördermittel

neue Wohnangebote

Umzugsmanagement

Für Eigentümer von erneuerungsbe-
dürftiger Bausubstanz gibt es neben 
den KfW-Förderungen durch die 
Lage im Sanierungsgebiet Städte-
bauförderung in Form des Fassaden- 
und Hofprogramms (vgl. Projekt 4.4). 

EnErgiE- und bAubErAtung

projektträger 
     öffentlich 

gesamtkostenschätzung 
     100.000,00 Euro 

Förderung 
     Städtebauförderung 

förderfähige Kosten 
     100.000,00 Euro 

priorisierung 
     hohe Priorität 

Förderzugang 

Besondere städtebauliche Maß-
nahmen - Stadtteilbüro, Stadtteil-
management (KuF 5.6)

• aktives aufsuchendes Bera-
tungsangebot 

• aufzeigen von Fördermöglich-
keiten 

• Förderung privates Engagement 
• energetische Gebäudesanie-

rung und Klimaschutz 

Mit der Bürgerberatung ‚Bauen und 
mehr‘ hilft die Stadt Zülpich interes-
sierten Bürgerinnen und Bürgern lan-
ge Verfahrens- und Entscheidungs-
wege zu verkürzen und bietet im 
Zusammenhang mit der Baugeneh-
migungsbehörde bei der Unteren Bau-
aufsicht der Stadt Mechernich Infor-
mations- und Beratungsangebote an. 

Über den Zeitraum der Fortschrei-
bung des InHK wird das bestehen-
de Beratungsangebot durch eine 
aufsuchende Energie- und Baube-
ratung zur Umsetzung der Sanie-
rungsziele ergänzt. Ziel ist neben der 
Unterstützung der Altbauerneuerung 
und des Denkmalschutzes, Ideen für 
die Umnutzung leerstehender Ge-
bäude zu entwickeln und umzuset-
zen sowie Neubau- und Nachver-
dichtungspotenziale zu aktivieren. 

Die Energie- und Bauberatung geht 
gezielt auf die Eigentümer von Ge-
bäuden mit Sanierungsstau zu und 
informiert über energetische Sa-
nierungsmaßnahmen, barriere-
freie Grundrissgestaltung und neue 
Formen des Wohnens und Arbei-
tens in der historischen Altstadt. Im 
Fokus stehen stadtbildprägende 
Gebäude und die Förderung von 
regionalem Bauen nach den Kri-
terien der Gestaltungssatzung der 
Zülpicher Altstadt (vgl. Projekt 4.1). 
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Kösmarkt, 
Foto RaumPlan 

Grundlage für die Förderung im 
Rahmen des Fassaden- und Hof-
programms ist die Entwicklung einer 
Richtlinie über die Gewährung von 
Zuwendungen zur Aufwertung von 
privaten Fassaden und Freiflächen 
im Sanierungsgebiet. Ein Förderkrite-
rium ist die Einhaltung der Ziele der 
Gestaltungssatzung. Außerdem ist 
eine maximal erhältliche Förderung 
zu definieren. Eine ergänzende Inan-
spruchnahme unterschiedlicher För-
dertöpfe ist möglich und erwünscht.
Gefördert werden die nachfolgen-

den Maßnahmen an den, dem öf-
fentlichen frequentierten Raum zu-
gewandten Flächen
• Nebenkosten für eine fachlich er-

forderliche Beratung, Planung und  
Betreuung durch einen Architekten 
oder Fachingenieur oder Fachpla-
ner, jedoch keine Verwaltungs- und 
Finanzierungskosten, 

• Instandsetzung und Modernisierung 
von Fassaden, sowie dazu erforder-
licher Vorarbeiten (reinigen, verput-
zen, streichen), 

• der Rückbau von Fassadenverklei-
dungen und die Wiederherstellung 
erhaltenswerter ursprünglicher Fas-
saden- und Fenstergliederungen, 
sofern der Bautenschutz und sons-
tige öffentlich-rechtlichen Vorschrif-
ten dem nicht entgegenstehen

• Flächenhafte Instandsetzung und 
Erneuerung der Dachdeckung und 
vorhandener Dachgauben

• Gestaltung von Gärten, Garagen-
höfen, Abstandsflächen, Vorgärten 
und öffentlich zugänglichen Innen-
höfen,

• Begrünung von Dachflächen, Fas-
saden, Mauern und Garagen ein-
schließlich notwendiger Maßnah-
men zur Herrichtung der Flächen, 

• Vorbereitende Maßnahmen wie 
Entrümpelung, Abbruch von Mau-
ern und störenden Gebäudeteilen, 
Schaffung oder Verbesserung von 
Zugängen oder Durchwegungen, 
Entsiegelung von Hofflächen. 

FASSAdEn- und hoFprogrAmm

projektträger 
     öffentlich 

gesamtkostenschätzung 
     1.837.440,00 Euro 

Förderung 
     Städtebauförderung 

förderfähige Kosten 
     1.837.440,00 Euro 

priorisierung 
     mittlere Priorität 

Förderzugang 

Baumaßnahmen nach § 148 
BauGB – Profilierung und Standor-
taufwertung (KuF 4.2)
 
• Modernisierung und Instandset-

zung privater Gebäude 
• Profilierung, Standortaufwertung 
• Aktivierung privater Eigentümer
• energetische Gebäudesanie-

rung, Klimaschutz 
• Stärkung Grün, Entsiegelung

Das Fassaden- und Hofprogramm 
richtet sich an Eigentümer von Ge-
bäuden, die innerhalb des Sanie-
rungsgebietes liegen. Sie haben die 
Möglichkeit, Zuschüsse zur Erneue-
rung von Außenwänden, Fenstern, 
Türen, Dächern und Hofflächen zu 
erhalten. Förderfähig sind die vom 
öffentlichen Raum aus einsehbaren 
Flächen. Die Förderanträge werden 
gemeinsam mit der Energie- und 
Bauberatung vorbereitet und an-
schließend bei der Stadt Zülpich ein-
gereicht. 
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4.4 FASSAdEn- und hoFprogrAmm



Dienstleistung

Dienstleistung

Wohnen

Wohnen

Co-Working

Wohnen

Wohnen

Wohnen

WohnenWohnen

Wohnen

Wohnen

Co-Working

Wohnen Arbeiten

M: 1:350

wohnEn und ArbEitEn 
in dEr AltStAdt

projektträger 
     öffentlich 

gesamtkostenschätzung 
     N.N.

Förderung 
     Dorferneuerung

förderfähige Kosten 
     N.N. 

geeigneten (leerstehenden) Gebäu-
den zu und entwickelt gemeinsam 
Konzepte für adäquate zukunftsfähi-
ge Nutzungen. 

Innenausbaus, sofern dieser für die 
Funktion des Förderobjektes erforder-
lich ist‘1 förderfähig. 

Neben der Energie- und Baubera-
tung geht das Zentrumsmanage-
ment gezielt auf die Eigentümer von 

1 Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau 
und Gleichstellung des Landes Nordrhein-
Westfalen (Januar 2020): Veröffentlichung 
der Fördergrundsätze zum Förderprogramm 
‚Dorferneuerung 2021‘ und zum Sonderaufruf 
‚Feuerwehrhäuser in Dörfern 2021‘, Seite 15.

Insbesondere in der Kölnstraße sind 
vermehrt Leerstände zu beklagen, 
die zu einem ‚Trading-Down-Pro-
zess‘ in der Zülpicher Altstadt führen. 
Gleichzeitig steigt die Nachfrage an 
Wohnraum. 

Ziel ist es, die Leerstände durch Initi-
ierung innovativer Pilotprojekte von 
Wohnen und Arbeiten zu beseitigen. 
Als kurzfristige Maßnahmen können 
provisorisch hergerichtete Räume 
zum Beispiel Künstlern oder Kunst-
handwerkern unter der Auflage ei-
ner öffentlichkeitswirksamen ‚Bespie-
lung‘ zur Verfügung gestellt werden. 
Neue öffentlichkeitswirksame oder 
gewerbliche Nutzungen können mit 
dem Wohnen in den rückwärtigen 
Erdgeschossen oder Obergeschos-
sen kombiniert werden. Insbesonde-
re durch die Corona-Pandemie ist 
die Bedeutung von Homeoffice stark 
gestiegen. Neben der unmittelbaren 
Kombination von Wohnen und Ar-
beiten können moderne Formen von 
Mietarbeitsplätzen oder Bürogemein-
schaften (Co-Working) geschaffen 
werden. 

Im Rahmen der Dorferneuerung 2021 
ist ‚die Schaffung, Erhaltung und der 
Ausbau von Mehrfunktionshäusern 
sowie Räumen zur gemeinschaftli-
chen Nutzung (‚Co-Working-Spaces‘) 
einschließlich der gestalterischen An-
passung an das Ortsbild sowie des 

Pri
vatpersonen

sonstige Akteure
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M: 1:4.000

Der Fokus der Fortschreibung des 
InHK liegt auf der Innenentwicklung. 
Aus der Bestandsanalyse geht her-
vor, dass insbesondere im Bereich der 
Paul-Hubert-Pesch-Straße aber auch 
in vereinzelten Baulücken Bauflä-
chenpotenziale vorhanden sind, die 
der Entwicklung der Altstadt neue 
Impulse bringen können. 

Für die Nachverdichtung wird eine 
hohe Qualität mit regional ange-
passten und maßstäblichen Baufor-
men angestrebt, die auf die Gestal-
tungssatzung abgestimmt ist (vgl. 
Projekt 4.1). Unter dem Aspekt des 
Klimaschutzes sind für das neue Bau-
en hohe energetische Standards 
vorgesehen. Die zentralen Bauflä-
chen eröffnen die Chance, neue at-
traktive und zielgruppenspezifische 
Wohnangebote in zentralen Lagen 
zu schaffen. Die Umsetzung von Pi-
lotprojekten mit Vorbildcharakter ist 
eine gemeinschaftliche Aufgabe der 
Energie- und Bauberatung mit dem 
Zentrumsmanagement. 

AKtiviErung bAulAnd und 
nEuES bAuEn 

projektträger 
     öffentlich 

gesamtkostenschätzung 
     5.464.992,00 Euro 

Förderung 
     keine 

förderfähige Kosten 
     0,00 Euro  

Pri
vatpersonen

sonstige Akteure
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4.6 AKtiviErung bAulAnd und nEuES bAuEn 



5 | proZESSStEuErung



Perspektive Von-Lutzenberger-Straße, RaumPlan



Im Prozess der Umsetzung der Fort-
schreibung des InHK gibt es zwei 
verschiedene Ebenen: Die Stadt mit 
ihren politischen Institutionen und der 
Verwaltung auf der einen Seite sowie 
bürgerschaftliche Akteure, Initiativen, 
das Zentrumsmanagement, die Ener-
gie- und Bauberatung und Planer / 
Projektteams auf der anderen Seite. 
An der Schnittstelle der beiden Ebe-
nen wird bei der Stadt Zülpich eine 
sogenannte Steuerungsgruppe an-
gesiedelt, welche die Verantwortung 
für die Zusammenarbeit aller Projekt-
beteiligten trägt und eine größtmög-
liche Transparenz zwischen den ver-
schiedenen Akteuren sicherstellt. 

Im Zuge der bisherigen Förderprojek-
te einschließlich der Landesgarten-
schau 2014 hat sich die Stadt Zülpich 
im Hinblick auf die Steuerungsfunk-
tion gut aufgestellt. Die Steuerungs-
gruppe beinhaltet die Umsetzung, 
Koordination und Qualitätskontrol-
le der Gesamtmaßnahme. Zu den 
Aufgaben gehören die inhaltliche 
Positionierung, die Umsetzung, die 
Koordination und die Qualitätskon-
trolle sowie die Präsenz im südöstli-
chen Stadtkern. Ein Ansprechpartner 
wird zur Verfügung gestellt, der ins-
besondere im Hinblick auf die Beteili-
gung der Bürger die Öffentlichkeitsar-
beit sicherstellt. Parallel dazu wird auf 
der Homepage der Stadt Zülpich re-
gelmäßig über den Prozess des InHK 

berichtet und Informationen zur Ver-
fügung gestellt. 

Aufgabe der Projektsteuerung ist die 
jährliche Fortschreibung des InHK, die 
laufende Projektentwicklung, die An-
tragstellung der Förderprojekte, die 
Aktualisierung der Kosten- und Finan-
zierungsübersicht (KuF), die Abrech-
nung abgeschlossener Projekte und 
die Evaluation bzw. Erfolgskontrolle. 
Eine Evaluation gewährleistet, dass 
die gewünschten Wirkungen der 
Maßnahmen und Projekte erfolgreich 
umgesetzt werden. Die Evaluation ist 
die Voraussetzung für die Fortschrei-
bung des InHK (vgl. Projekt 1.1). Im 
Planungsprozess können äußere Um-
stände den zeitlichen Ablauf beein-
flussen, eine Verschiebung von Priori-
täten hervorrufen und die Anpassung 
der Konzeption erfordern. 

Im Rahmen der Fortschreibung des 
InHK können Projektziele und Priori-
täten nachjustiert werden und ge-
gebenenfalls am Ende des Förder-
zeitraums eine Verlängerung der 
Förderung beantragt werden.
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Zentrums- 
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projektteams 

StEuErungS-
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Perspektive Römerallee, RaumPlan



Zülpich - Fortschreibung InHK südöstlicher Stadtkern 

Kostenschätzung
                                             RaumPlan

Stand: 17. August 2020

Gesamtkosten förderfähige städtischer     Sonstiges             

FunKtionSStärKung dEr AltStAdt - infrastruktur, Einzelhandel, gastronomie und dienstleistung 

61.883,34 61.883,34 18.565,00

25.000,00 25.000,00 7.500,00

   1.3 Zentrumsmanagement 100.000,00 100.000,00 30.000,00

   1.4 energetischs Sanierung Rathaus 2.827.539,03 2.827.539,03 848.261,71

   1.5 Bürgerbegegnungssättte Martinskirche 165.000,00 165.000,00 49.500,00

   1.6 Aktivierung Bürgerschaft 

   1.7 Verfügungsfond 30.000,00 15.000,00 15.000,00

7.500,00 7.500,00 2.250,00

Summe: 3.216.922,37 3.201.922,37 956.076,71 15.000,00

gEStAltung öFFEntlichEr räumE - Straßen, plätze, mobilität, verkehr und barrierefreiheit

30.000,00 30.000,00 9.000,00

912.600,00 912.600,00 273.780,00

   2.3 Neugestaltung Kölnstraße und Plätze 1.913.220,00 1.913.220,00 573.966,00

   2.4 Neugestaltung Brauersgasse 161.280,00 161.280,00 48.384,00

   2.5 Neugestaltung Von-Lutzenberger-Straße 1.866.600,00 1.866.600,00 559.980,00

   2.6 Neugestaltung Römerallee 1.145.360,00 50.000,00 15.000,00 1.095.360,00

   2.7 Neugestaltung Platz Bürgerbegegnungsstätte Martinskirche 304.500,00 304.500,00 91.350,00

633.930,00 633.930,00 190.179,00

Summe: 6.967.490,00 5.872.130,00 1.761.639,00 1.095.360,00

   1.1 Städtebauliche Planung 

   1.8 Tag der Städtebauförderung 

   1.2 Marketingkonzept Stadtzentrum

   2.1 Mobilitäts- und Verkehrskonzept

   2.2 Neugestaltung Einkaufsstraßen

   2.8 Neugestaltung verbindender Gassen 
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Kostenschätzung
                                             RaumPlan

Stand: 17. August 2020

1.1   Städtebauliche planung Gesamtkosten förderfähige städtischer      Sonstiges             

lAndSchAFt, FrEirAum und KlimASchutZ - umwelt und naherholung 

10.000,00 10.000,00 3.000,00

868.480,00 868.480,00 260.544,00

   3.3 Stärkung Begleitgrün Von-Lutzenberger-Straße 72.688,00 72.688,00 21.806,40

   3.4 Stärkung Grün im Straßenraum 40.000,00 40.000,00 12.000,00

   3.5 Ausbau Fuß- und Radwegenetz 236.250,00 236.250,00 70.875,00

15.000,00 15.000,00 4.500,00

Summe: 1.242.418,00 1.242.418,00 372.725,40 0,00

bAuKultur und KlimASchutZ - denkmalschutz, regionales bauen, wohnen und Energie 
25.000,00 25.000,00 7.500,00

13.212.400,00 13.212.400,00

   4.3 Energie- und Bauberatung 100.000,00 100.000,00 30.000,00

   4.4 Fassaden- und Hofprogramm 1.837.440,00 1.837.440,00 551.232,00

   4.5 Wohnen und Arbeiten in der Altstadt 

5.464.992,00 5.464.992,00

Summe: 20.639.832,00 1.962.440,00 588.732,00 18.677.392,00

   4.6 Aktivierung Bauland und neues Bauen 

   4.1 Sanierungs- und Gestaltungssatzung 

   4.2 Sanierung stadtbildprägender Gebäude 

   3.1 Gesamtkonzept Grünring

   3.2Aufwertung Grünanlage Frankengraben

   3.6 Stadtmauerrundweg entlang Grünring
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1.1   Städtebauliche planung Gesamtkosten förderfähige städtischer      Sonstiges             

gESAmt
3.216.922,37 3.201.922,37 956.076,71 15.000,00

6.967.490,00 5.872.130,00 1.761.639,00 1.095.360,00

   Handlungsfeld 3 1.242.418,00 1.242.418,00 372.725,40

   Handlungsfeld 4 20.639.832,00 1.962.440,00 588.732,00 18.677.392,00

Summe: 32.066.662,37 12.278.910,37 3.679.173,11 19.787.752,00

   Handlungsfeld 1

   Handlungsfeld 2
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FunKtionSStärKung dEr AltStAdt - infrastruktur, Einzelhandel, gastronomie und dienstleistung 

1.1   Städtebauliche planung Kosten        Gesamtkosten förderfähige städtischer 

36.883,34 36.883,34 36.883,34

25.000,00 25.000,00 25.000,00

Summe: 61.883,34 61.883,34 18.565,00

1.2   marketingkonzept Stadtzentrum Kosten        Gesamtkosten förderfähige städtischer 

25.000,00

Summe: 25.000,00 25.000,00 7.500,00

1.3   Zentrumsmanagement Dauer 
(Jahre)

Kosten pro Jahr Kosten gesamt Gesamtkosten förderfähige städtischer 

5,0 20.000,00 100.000,00 100.000,00

Summe: 100.000,00 100.000,00 30.000,00

1.4   Energetische Sanierung rathaus Kosten        Gesamtkosten förderfähige städtischer 

2.497.539,03 2.497.539,03 2.497.539,03

   barrierefreie Grundrissgestaltung* 330.000,00 330.000,00 330.000,00

* Kosten aus Aufstellung Stadt Zülpich Summe: 2.827.539,03 2.827.539,03 848.261,71

   Städtebauliche Planung 

   Fortschreibung

   Marketingkonzept Stadtzentrum 

      Zentrumsmanagement

   energetische Sanierung*

25.000,00
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1.5   bürgerbegegnungsstätte martinskirche Kosten        Gesamtkosten förderfähige städtischer 

165.000,00 165.000,00

* Kosten aus Aufstellung Stadt Zülpich Summe: 165.000,00 165.000,00 49.500,00

1.6  Aktivierung bürgerschaft Kosten        Gesamtkosten förderfähige städtischer 

0,00

* Projekt baut auf ehrenamtlichen Engagement auf Summe: 0,00 0,00 0,00

1.7   verfügungsfond Kosten*                Gesamtkosten förderfähige privates Invest  

   Verfügungsfond 30.000,00 30.000,00

Summe: 30.000,00 15.000,00 15.000,00

1.8   tag der Städtebauförderung Dauer 
(Jahre)

Kosten pro Jahr Kosten gesamt Gesamtkosten förderfähige städtischer 

   Tag der Städtebauförderung* 5,0 1.500,00 7.500,00 7.500,00

* Werbemittel, Plakate, Moderation etc. 7.500,00 7.500,00 2.250,00

     Bürgerbegegnungsstätte Martinskirche*

   Aktivierung Bürgerschaft* 0,00
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gEStAltung öFFEntlichEr räumE - Straßen, plätze, mobilität, verkehr und barrierefreiheit

2.1   mobilitäts- und verkehrskonzept Kosten        Gesamtkosten förderfähige städtischer 

20.000,00

   städtebauliche Vertiefung 10.000,00

* Kosten entsprechend Rücksprache AB Stadtverkehr Summe: 30.000,00 30.000,00 9.000,00

2.2   neugestaltung Einkaufsstraßen Fläche 
(m�)

Baukosten/             Baukosten Bauneben- Gesamtkosten förderfähige städtischer 

Summe: 912.600,00 912.600,00 273.780,00

2.2.1   neugestaltung münsterstraße
   Grunderneuerung 1.835,0 250,00 458.750,00 91.750,00 550.500,00

   Ausstattung 1.835,0 50,00 91.750,00 18.350,00 110.100,00

   Sonderelemente / Zulagen

Summe: 660.600,00 660.600,00 198.180,00

2.2.2   neugestaltung teilstück Schumacherstraße
   Grunderneuerung 700,0 250,00 175.000,00 35.000,00 210.000,00

   Ausstattung 700,0 50,00 35.000,00 7.000,00 42.000,00

   Sonderelemente / Zulagen 

Summe: 252.000,00 252.000,00 75.600,00

   Mobilitäts- und Verkehrskonzept* 

Beschreibung

20.000,00

10.000,00
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2.3   neugestaltung Kölnstraße und plätze Fläche 
(m�)

Baukosten/             Baukosten Bauneben- Gesamtkosten förderfähige städtischer 

Summe: 1.913.220,00 1.913.220,00 573.966,00

2.3.1   neugestaltung Kölnstraße
   Grunderneuerung 3.180,0 250,00 795.000,00 159.000,00 954.000,00

   Ausstattung 3.180,0 50,00 159.000,00 31.800,00 190.800,00

   Sonderelemente / Zulagen

Summe: 1.144.800,00 1.144.800,00 343.440,00

2.3.2   neugestaltung prälat-lenzen-platz
   Grunderneuerung 800,0 260,00 208.000,00 41.600,00 249.600,00

   Ausstattung 800,0 50,00 40.000,00 8.000,00 48.000,00

   Sonderelemente / Zulagen 

Summe: 297.600,00 297.600,00 89.280,00

2.3.3   neugestaltung platz grüne gasse
   Grunderneuerung* 395,0 300,00 118.500,00 23.700,00 142.200,00

   Ausstattung 395,0 50,00 19.750,00 3.950,00 23.700,00

   Sonderelemente / Zulagen 

Summe: 165.900,00 165.900,00 49.770,00

2.3.4   neugestaltung platz Kölntor
   Grunderneuerung 770,0 280,00 215.600,00 43.120,00 258.720,00

   Ausstattung 770,0 50,00 38.500,00 7.700,00 46.200,00

   Sonderelemente / Zulagen 

Summe: 304.920,00 304.920,00 91.476,00

Beschreibung
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2.4   neugestaltung brauersgasse Fläche 
(m�)

Baukosten/             Baukosten Bauneben- Gesamtkosten förderfähige städtischer 

   Grunderneuerung 480,0 250,00 120.000,00 24.000,00 144.000,00

   Ausstattung 480,0 30,00 14.400,00 2.880,00 17.280,00

   Sonderelemente / Zulagen 

Summe: 161.280,00 161.280,00 48.384,00

2.5   neugestaltung von-lutzenberger-Str. Fläche 
(m�)

Baukosten/             Baukosten Bauneben- Gesamtkosten förderfähige städtischer 

   Grunderneuerung 5.185,0 270,00 1.399.950,00 279.990,00 1.679.940,00

   Ausstattung 5.185,0 30,00 155.550,00 31.110,00 186.660,00

   Sonderelemente / Zulagen 

Summe: 1.866.600,00 1.866.600,00 559.980,00

Beschreibung

Beschreibung
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2.6   neugestaltung römerallee Gesamtkosten förderfähige städtischer Sonstiges / 

Summe: 1.145.360,00 50.000,00 15.000,00 1.095.360,00

Kosten        Gesamtkosten förderfähige städtischer 

   Entwurfsplanung 50.000,00

Summe: 50.000,00 50.000,00 15.000,00

2.6.2   neugestaltung römerallee Fläche 
(m�)

Baukosten/             Baukosten Bauneben- Gesamtkosten förderfähige Sonstiges / 

   Grunderneuerung 3.260,0 230,00 749.800,00 149.960,00 899.760,00

   Ausstattung 3.260,0 50,00 163.000,00 32.600,00 195.600,00

   Sonderelemente / Zulagen 

Summe: 1.095.360,00 0,00 1.095.360,00

2.7   neugestaltung platz 

bürgerbegegnungsstätte martinskirche
Fläche 

(m�)
Baukosten/             Baukosten Bauneben- Gesamtkosten förderfähige städtischer 

   Grunderneuerung 875,0 250,00 218.750,00 43.750,00 262.500,00

   Ausstattung 875,0 40,00 35.000,00 7.000,00 42.000,00

   Sonderelemente / Zulagen 

Summe: 304.500,00 304.500,00 91.350,00

Beschreibung

50.000,00

Beschreibung

2.6.1   Städtebauliche planung bis Entwurf
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2.8   neugestaltung verbindender gassen Fläche 
(m�)

Baukosten/   m� Baukosten Bauneben- Gesamtkosten förderfähige städtischer 

Summe: 633.930,00 633.930,00 190.179,00

2.8.1   neugestaltung rathausgasse
   Grunderneuerung 710,0 220,00 156.200,00 31.240,00 187.440,00

   Ausstattung 710,0 30,00 21.300,00 4.260,00 25.560,00

Summe: 213.000,00 213.000,00 63.900,00

2.8.2   neugestaltung juhlsgasse 
   Grunderneuerung 165,0 220,00 36.300,00 7.260,00 43.560,00

   Ausstattung 165,0 15,00 2.475,00 495,00 2.970,00

Summe: 46.530,00 46.530,00 13.959,00

2.8.3   neugestaltung verlängerung Kleine grüne gasse
   Grunderwerb 780,0 150,00 117.000,00 23.400,00 140.400,00

   Grunderneuerung 780,0 220,00 171.600,00 34.320,00 205.920,00

   Ausstattung 780,0 30,00 23.400,00 4.680,00 28.080,00

Summe: 374.400,00 374.400,00 112.320,00

Beschreibung
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AnlAgE

baukosten* Baukosten/             
Beschreibung Projekte

grunderneuerung

   Grunderneuerung Gasse 220,00

   Grunderneuerung Straße 1. Ordnung 230,00 Römerallee

   Grunderneuerung Straße 2. Ordnung 250,00

   Grunderneuerung Straße 3. Ordnung 270,00

   Grunderneuerung Platz 1. Ordnung 260,00

   Grunderneuerung Platz 2. Ordnung 280,00

Ausstattung 

   Ausstattung 1. Ordnung 30,00

   Ausstattung 2. Ordnung 40,00

   Ausstattung 3. Ordnung 50,00

* Kosten entsprechend BKI und Erfahrungswerten aus eigenen vergleichbaren Projekten 

besondere Ausstattungselemente (Baum-/ 
Bänke, Leuchten, viele Bäume) 

Brauersgasse, Von-Lutzenberger-Straße 

Kölnstraße, Platz Martinskirche 
Einkaufsstraßen, Platz Kölntor, Platz 
Grüne Gasse, Prälat-Lenzen-Platz, 
Römerallee

Gasse
Rathausgasse, Juhlsgasse, Verlängerung 
Kleine Grüne Gasse

Straße außerhalb der Stadtmauer 

wenige Ausstattungselemente (Bänke, 
Leuchten, Bäume) 
Ausstattungselemente (Bänke, Leuchten, Bäume) 

Platz mit hohem Natursteinanteil Platz Kölntor 

Altstadtstraße / Einkaufsstraße 
Einkaufsstraßen, Kölnstraße, 
Brauersgasse, Platz Martinskirche
Von-Lutzenberger-Straße 

Platz Platz Grüne Gasse, Prälat-Lenzen-Platz

Altstadtstraße mit hohem Natursteinanteil 
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lAndSchAFt, FrEirAum und KlimASchutZ - umwelt und naherholung 

3.1   gesamtkonzept grünring Kosten        Gesamtkosten förderfähige städtischer 

10.000,00 10.000,00 10.000,00

Summe: 10.000,00 10.000,00 3.000,00

3.2   Aufwertung grünanlage Frankengraben Fläche 
(m�)

Baukosten/             Baukosten Bauneben- Gesamtkosten förderfähige städtischer 

   Grunderneuerung 7.360,0 70,00 515.200,00 92.736,00 607.936,00

   Ausstattung 7.360,0 30,00 220.800,00 39.744,00 260.544,00

   Sonderelemente / Zulagen 0,00

Summe: 868.480,00 868.480,00 260.544,00

3.3   Stärkung begleitgrün von-lutzenberger-Straße Fläche 
(m�)

Baukosten/             Baukosten Bauneben- Gesamtkosten förderfähige städtischer 

   Grunderneuerung 770,0 50,00 38.500,00 6.930,00 45.430,00

   Ausstattung 770,0 30,00 23.100,00 4.158,00 27.258,00

   Sonderelemente / Zulagen 0,00

Summe: 72.688,00 72.688,00 21.806,40

   Gesamtkonzept Grünring
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3.4   Stärkung grün im Straßenraum Anzahl
Baukosten/             Baukosten Gesamtkosten förderfähige städtischer 

   Baumpflanzung 20 2.000,00 40.000,0 40.000,00

Summe: 40.000,00 40.000,00 12.000,00

3.5   Ausbau Fuß- und radwegenetz Fläche 
(m�)

Baukosten/   m� Baukosten Bauneben- Gesamtkosten förderfähige städtischer 

Summe: 236.250,00 236.250,00 70.875,00

3.5.1   wegeverbindung von-lutzenberger-Straße | Frankengraben 
   Grunderneuerung 125,0 220,00 27.500,00 5.500,00 33.000,00

   Ausstattung 125,0 15,00 1.875,00 375,00 2.250,00

   Sonderelemente / Zulagen

Summe: 35.250,00 35.250,00 10.575,00

3.5.2   wegeverbindung Kölnstraße | von-lutzenberger-Straße 
   Grunderneuerung 670,0 220,00 147.400,00 29.480,00 176.880,00

   Ausstattung 670,0 30,00 20.100,00 4.020,00 24.120,00

   Sonderelemente / Zulagen 

Summe: 201.000,00 201.000,00 60.300,00

3.6   Stadtmauerrundweg entlang grünring Kosten        Gesamtkosten förderfähige städtischer 

   Ausstattung 15.000,00

Summe: 15.000,00 15.000,00 4.500,00

15.000,0
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4.1   Sanierungs- und gestaltungssatzung Kosten        Gesamtkosten förderfähige städtischer 

25.000,00 25.000,00 25.000,00

Summe: 25.000,00 25.000,00 7.500,00

4.2   Sanierung stadtbildprägender gebäude Kosten        Gesamtkosten förderfähige privates Invest  

   Sanierung stadtbildprägender Gebäude* 13.212.400,00 13.212.400,00

* Teilnahmequote 50%, Berechnung siehe Anlage Summe: 13.212.400,00 0,00 13.212.400,00

4.3   Energie- und bauberatung Dauer 
(Jahre)

Kosten pro Jahr Kosten gesamt Gesamtkosten förderfähige städtischer 

5,0 20.000,00 100.000,00 100.000,00

Summe: 100.000,00 100.000,00 30.000,00

4.4   Fassaden- und hofprogramm Kosten        Gesamtkosten förderfähige städtischer 

918.720,00 918.720,00

918.720,00 918.720,00

* Teilnahmequote 1/3, ** Teilnahmequote 1/3, Berechnung siehe Anlage Summe: 1.837.440,00 1.837.440,00 551.232,00

bAuKultur und KlimASchutZ - denkmalschutz, regionales bauen, wohnen und Energie 

   Sanierungs- und Gestaltungssatzung

   Energie- und Bauberatung*

   Fassadenprogramm*

   Hofprogramm**
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4.5   wohnen und Arbeiten in der Altstadt Gesamtkosten förderfähige privates Invest  

0,00

Summe: 0,00 0,00 0,00

4.6   Aktivierung bauland und neues bauen Grundfläche 
(m�)

Ge-
schosse

BGF (m�)
Baukosten/   m� Baukosten Bauneben- Gesamtkosten förderfähige privates Invest  

   kleine Grüne Gasse 2a 81 2,5 202,5 1.200,00 243.000,00 38.880,00 281.880,00

   kleine Grüne Gasse 4 81 2,5 202,5 1.200,00 243.000,00 38.880,00 281.880,00

   kleine Grüne Gasse 10 65 2,5 162,5 1.200,00 195.000,00 31.200,00 226.200,00

   kleine Grüne Gasse 12 59 2,5 147,5 1.200,00 177.000,00 28.320,00 205.320,00

   kleine Grüne Gasse 14 59 2,5 147,5 1.200,00 177.000,00 28.320,00 205.320,00

   Kölnstraße 42 144 2,5 360,0 1.200,00 432.000,00 69.120,00 501.120,00

   Mühlenweg 4b 80 2,5 200,0 1.200,00 240.000,00 38.400,00 278.400,00

   Nideggener Straße 4b 300 2,5 750,0 1.200,00 900.000,00 144.000,00 1.044.000,00

96 2,0 192,0 1.200,00 230.400,00 36.864,00 267.264,00

   Paul-Hubert-Pesch-Straße 5 90 2,5 225,0 1.200,00 270.000,00 43.200,00 313.200,00

   Paul-Hubert-Pesch-Straße 6 90 2,5 225,0 1.200,00 270.000,00 43.200,00 313.200,00

   Paul-Hubert-Pesch-Straße 7 90 2,5 225,0 1.200,00 270.000,00 43.200,00 313.200,00

   Paul-Hubert-Pesch-Straße 8 63 2,5 157,5 1.200,00 189.000,00 30.240,00 219.240,00

   Paul-Hubert-Pesch-Straße 9 90 2,5 225,0 1.200,00 270.000,00 43.200,00 313.200,00

   Paul-Hubert-Pesch-Straße 10 63 2,5 157,5 1.200,00 189.000,00 30.240,00 219.240,00

   Paul-Hubert-Pesch-Straße 15 90 2,5 225,0 1.200,00 270.000,00 43.200,00 313.200,00

   Paul-Hubert-Pesch-Straße 16 81 1,5 121,5 1.200,00 145.800,00 23.328,00 169.128,00

Summe: 5.464.992,00 0,00 5.464.992,00

   Wohnen und Arbeiten in der Altstadt 
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